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Gesetz zur vorläufigen 
Regelung des Rechts 
der Industrie- und 
Handelskammern

vom 18. Dezember 1956 (BGBl. I S. 920), 
das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 
11. Dezember 2008 (BGBl. S. 2418) geändert 
worden ist.

§ 1
(1) Die Industrie- und Handelskammern haben, so-
weit nicht die Zuständigkeit der Organisationen des 
Handwerks nach Maßgabe des Gesetzes zur Ordnung 
des Handwerks (Handwerksordnung) vom 17. Septem-
ber 1953 (Bundesgesetzbl. I S. 1411) gegeben ist, die 
Aufgabe, das Gesamtinteresse der ihnen zugehörigen 
Gewerbetreibenden ihres Bezirkes wahrzunehmen, für 
die Förderung der gewerblichen Wirtschaft zu wirken 
und dabei die wirtschaftlichen Interessen einzelner 
Gewerbezweige oder Betriebe abwägend und aus-
gleichend zu berücksichtigen; dabei obliegt es ihnen 
insbesondere, durch Vorschläge, Gutachten und Be-
richte die Behörden zu unterstützen und zu beraten 
sowie für Wahrung von Anstand und Sitte des ehrbaren 
Kaufmanns zu wirken.
(2) Die Industrie- und Handelskammern können An-
lagen und Einrichtungen, die der Förderung der ge-
werblichen Wirtschaft oder einzelner Gewerbezweige 
dienen, begründen, unterhalten und unterstützen so-
wie Maßnahmen zur Förderung und Durchführung 
der kaufmännischen und gewerblichen Berufsbildung 
unter Beachtung der geltenden Rechtsvorschriften, 
insbesondere des Berufsbildungsgesetzes, treffen.
(3) Den Industrie- und Handelskammern obliegt die 
Ausstellung von Ursprungszeugnissen und anderen 
dem Wirtschaftsverkehr dienenden Bescheinigungen, 
soweit nicht Rechtsvorschriften diese Aufgaben ande-
ren Stellen zuweisen.
(3a) Die Länder können durch Gesetz den Industrie- 
und Handelskammern die Aufgaben einer einheitlichen 
Stelle im Sinne des Verwaltungsverfahrensgesetzes 
übertragen. Das Gesetz regelt, welche Aufgabenbe-
reiche von der Zuweisung erfasst sind. Dabei kann das 
Gesetz vorsehen, dass die Industrie- und Handelskam-
mern auch für nicht Kammerzugehörige tätig werden. 
Das Gesetz regelt auch die Aufsicht.
(3b) Die Länder können den Industrie- und Handels-
kammern durch Gesetz ermöglichen, sich an Einrich-
tungen zu beteiligen, die die Aufgaben einer einheit-
lichen Stelle im Sinne des Verwaltungsverfahrensge-
setzes erfüllen.
(4) Weitere Aufgaben können den Industrie- und Han-
delskammern durch Gesetz oder Rechtsverordnung 
übertragen werden.
(4a) (weggefallen)
(5) Nicht zu den Aufgaben der Industrie- und Handels-
kammern gehört die Wahrnehmung sozialpolitischer 
und arbeitsrechtlicher Interessen.

§ 2
(1) Zur Industrie- und Handelskammer gehören, sofern 
sie zur Gewerbesteuer veranlagt sind, natürliche Per-
sonen, Handelsgesellschaften, andere Personenmehr-
heiten und juristische Personen des privaten und des 
öffentlichen Rechts, welche im Bezirk der Industrie- 

und Handelskammer eine Betriebsstätte unterhalten 
(Kammerzugehörige).
(2) Absatz 1 gilt für natürliche Personen und Gesell-
schaften, welche ausschließlich einen freien Beruf 
ausüben oder welche Land- oder Forstwirtschaft oder 
ein damit verbundenes Nebengewerbe betreiben, nur, 
soweit sie in das Handelsregister eingetragen sind.
(3) Natürliche und juristische Personen und Perso-
nengesellschaften, die in der Handwerksrolle oder in 
dem Verzeichnis der zulassungsfreien Handwerke oder 
der handwerksähnlichen Gewerbe eingetragen sind 
oder die nach § 90 Abs. 3 der Handwerksordnung 
zur Handwerkskammer gehören, gehören mit ihrem 
nichthandwerklichen oder nichthandwerksähnlichen 
Betriebsteil der Industrie- und Handelskammer an.
(4) Absatz 1 gilt nicht für landwirtschaftliche Genos-
senschaften; als solche gelten im Sinne dieser Be-
stimmung
a)	ländliche Kreditgenossenschaften, deren Mitglieder 

überwiegend aus Landwirten bestehen;
b)	Genossenschaften, die ganz oder überwiegend der 

Nutzung landwirtschaftlicher Betriebseinrichtungen 
oder der Versorgung der Landwirtschaft mit Be-
triebsmitteln oder dem Absatz oder der Lagerung 
oder der Bearbeitung oder Verarbeitung landwirt-
schaftlicher Erzeugnisse dienen, sofern sich die Be- 
oder Verarbeitung nach der Verkehrsauffassung im 
Bereich der Landwirtschaft hält;

c)	Zusammenschlüsse der unter Buchstabe b genann-
ten Genossenschaften bis zu einer nach der Höhe des 
Eigenkapitals zu bestimmenden Grenze, die von dem 
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie 
im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für 
Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
durch Rechtsverordnung festgelegt wird.

(5) Absatz 1 gilt nicht für Gemeinden und Gemein-
deverbände, die Eigenbetriebe unterhalten. Sie kön-
nen aber insoweit der Industrie- und Handelskammer 
beitreten.
(6) (weggefallen)

§ 3
(1) Die Industrie- und Handelskammer ist Körperschaft 
des öffentlichen Rechts.
(2) Die Kosten der Errichtung und Tätigkeit der Indus-
trie- und Handelskammer werden, soweit sie nicht 
anderweitig gedeckt sind, nach Maßgabe des Wirt-
schaftsplans durch Beiträge der Kammerzugehörigen 
gemäß einer Beitragsordnung aufgebracht. Der Wirt-
schaftsplan ist jährlich nach den Grundsätzen einer 
sparsamen und wirtschaftlichen Finanzgebarung un-
ter pfleglicher Behandlung der Leistungsfähigkeit der 
Kammerzugehörigen aufzustellen und auszuführen.
(3) Als Beiträge erhebt die Industrie- und Handelskam-
mer Grundbeiträge und Umlagen. Der Grundbeitrag 
kann gestaffelt werden; dabei sollen insbesondere 
Art, Umfang und Leistungskraft des Gewerbebetriebes 
berücksichtigt werden. Nicht in das Handelsregister 
eingetragene natürliche Personen und Personenge-
sellschaften, deren Gewerbeertrag nach dem Gewer-
besteuergesetz oder, soweit für das Bemessungsjahr 
ein Gewerbesteuermessbetrag nicht festgesetzt wird, 
deren nach dem Einkommensteuergesetz ermittelter 
Gewinn aus Gewerbebetrieb 5.200 Euro nicht über-
steigt, sind vom Beitrag freigestellt.
Die in Satz 3 genannten natürlichen Personen sind, 
soweit sie in den letzten fünf Wirtschaftsjahren vor 
ihrer Betriebseröffnung weder Einkünfte aus Land- und 
Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb oder selbständiger 
Arbeit erzielt haben, noch an einer Kapitalgesellschaft 
mittelbar oder unmittelbar zu mehr als einem Zehntel 

beteiligt waren, für das Geschäftsjahr einer Indus-
trie- und Handelskammer, in dem die Betriebseröff-
nung erfolgt, und für das darauf folgende Jahr von der 
Umlage und vom Grundbeitrag sowie für das dritte 
und vierte Jahr von der Umlage befreit, wenn ihr Ge-
werbeertrag oder Gewinn aus Gewerbebetrieb 25.000 
Euro nicht übersteigt. Wenn nach dem Stand der zum 
Zeitpunkt der Verabschiedung der Wirtschaftssatzung 
vorliegenden Bemessungsgrundlagen zu besorgen ist, 
dass bei einer Industrie- und Handelskammer die Zahl 
der Beitragspflichtigen, die einen Beitrag entrichten, 
durch die in den Sätzen 3 und 4 genannten Freistel-
lungsregelungen auf weniger als 55 vom Hundert aller 
ihr zugehörigen Gewerbetreibenden sinkt, kann die 
Vollversammlung für das betreffende Geschäftsjahr 
eine entsprechende Herabsetzung der dort genann-
ten Grenzen für den Gewerbeertrag oder den Gewinn 
aus Gewerbebetrieb beschließen. Wird für das Bemes-
sungsjahr ein Gewerbesteuermeßbetrag festgesetzt, ist 
Bemessungsgrundlage für die Umlage der Gewerbeer-
trag nach dem Gewerbesteuergesetz, andernfalls der 
nach dem Einkommensteuer- oder Körperschaftsteu-
ergesetz ermittelte Gewinn aus Gewerbebetrieb. Bei 
natürlichen Personen und bei Personengesellschaften 
ist die Bemessungsgrundlage um einen Freibetrag in 
Höhe von 15.340 Euro zu kürzen. Die Kammerzugehö-
rigen sind verpflichtet, der Kammer Auskunft über die 
zur Festsetzung der Beiträge erforderlichen Grundlagen 
zu geben, soweit diese nicht bereits nach § 9 erhoben 
worden sind; die Kammer ist berechtigt, die sich hierauf 
beziehenden Geschäftsunterlagen einzusehen. Kapital-
gesellschaften, deren gewerbliche Tätigkeit sich in der 
Funktion eines persönlich haftenden Gesellschafters in 
nicht mehr als einer Personenhandelsgesellschaft er-
schöpft, kann ein ermäßigter Grundbeitrag eingeräumt 
werden, sofern beide Gesellschaften derselben Kammer 
zugehören. Gleiches gilt für Gesellschaften mit Sitz 
im Bezirk einer Kammer, deren sämtliche Anteile von 
einem im Handelsregister eingetragenen Unternehmen 
mit Sitz in derselben Kammer gehalten werden.
(4) Natürliche und juristische Personen und Personen-
gesellschaften, die in der Handwerksrolle oder in dem 
Verzeichnis nach § 19 der Handwerksordnung einge-
tragen sind und deren Gewerbebetrieb nach Art und 
Umfang einen in kaufmännischer Weise eingerichteten 
Geschäftsbetrieb erfordert, sind beitragspflichtig, wenn 
der Umsatz des nichthandwerklichen oder nichthand-
werksähnlichen Betriebsteils 130.000 Euro übersteigt. 
Kammerzugehörige, die Inhaber einer Apotheke sind, 
werden mit einem Viertel ihres Gewerbeertrages oder, 
falls für das Bemessungsjahr ein Gewerbesteuermeß-
betrag nicht festgesetzt wird, ihres nach dem Einkom-
mensteuer- oder Körperschaftsteuergesetz ermittelten 
Gewinns aus Gewerbebetrieb zum Grundbeitrag und 
zur Umlage veranlagt. Satz 2 findet auch Anwendung 
auf Kammerzugehörige, die oder deren sämtliche Ge-
sellschafter vorwiegend einen freien Beruf ausüben 
oder Land- oder Forstwirtschaft auf einem im Bezirk 
der Industrie- und Handelskammer belegenen Grund-
stück oder als Betrieb der Binnenfischerei Fischfang in 
einem im Bezirk der Industrie- und Handelskammer 
belegenen Gewässer betreiben und Beiträge an eine 
oder mehrere andere Kammern entrichten, mit der 
Maßgabe, dass statt eines Viertels ein Zehntel der dort 
genannten Bemessungsgrundlage bei der Veranlagung 
zu Grunde gelegt wird.
(5) Die Industrie- und Handelskammer kann für die 
Kosten, welche mit der Begründung, Unterhaltung oder 
Unterstützung von Anlagen und Einrichtungen (§  1 
Abs. 2) verbunden sind, Sonderbeiträge von den Kam-
merzugehörigen derjenigen Gewerbezweige erheben, 
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welchen derartige Anlagen und Einrichtungen aus-
schließlich oder in besonderem Maße zugute kommen. 
Den Beteiligten ist vor Begründung solcher Anlagen 
und Einrichtungen Gelegenheit zur Äußerung zu geben.
(6) Die Industrie- und Handelskammer kann für die 
Inanspruchnahme besonderer Anlagen und Einrich-
tungen (§ 1 Abs. 2) oder Tätigkeiten Gebühren erheben 
und den Ersatz von Auslagen verlangen.
(7) Sonderbeiträge gemäß Absatz 5 werden nach 
Maßgabe einer Sonderbeitragsordnung, Gebühren 
und Auslagen nach Absatz 6 nach Maßgabe einer 
Gebührenordnung erhoben. In der Beitragsordnung, der 
Sonderbeitragsordnung sowie in der Gebührenordnung 
ist Erlaß und Niederschlagung von Beiträgen, Gebühren 
und Auslagen zu regeln.
(7a) Für das Rechnungswesen, insbesondere Rech-
nungslegung und Aufstellung und Vollzug des 
Wirtschaftsplans und den Jahresabschluss der In-
dustrie- und Handelskammern sind die Grundsätze 
kaufmännischer Rechnungslegung und Buchführung 
in sinngemäßer Weise nach dem Dritten Buch des 
Handelsgesetzbuches in der jeweils geltenden Fassung 
anzuwenden. Das Nähere wird durch Satzung unter 
Beachtung der Grundsätze des staatlichen Haushalts-
rechts geregelt.
(8) Hinsichtlich der Beiträge, Sonderbeiträge, Gebüh-
ren und Auslagen sind für die Verjährung die Vor-
schriften der Abgabenordnung über die Verjährung 
der Steuern vom Einkommen und Vermögen, für die 
Einziehung und Beitreibung die für Gemeindeabgaben 
geltenden landesrechtlichen Vorschriften entsprechend 
anzuwenden. Durch Landesrecht kann Verfahren und 
Zuständigkeit für Einziehung und Beitreibung abwei-
chend geregelt werden.

§ 4
Über die Angelegenheiten der Industrie- und Han-
delskammer beschließt, soweit nicht die Satzung 
etwas anderes bestimmt, die Vollversammlung. Der 
ausschließlichen Beschlußfassung durch die Vollver-
sammlung unterliegen
1.	die Satzung,
2.	die Wahl-, Beitrags-, Sonderbeitrags- und Gebüh-

renordnung,
3. 	die Feststellung des Wirtschaftsplans,
4. 	die Festsetzung des Maßstabes für die Beiträge und 

Sonderbeiträge,
5. 	die Erteilung der Entlastung,
6. 	die Übertragung von Aufgaben auf andere Indus-

trie- und Handelskammern, die Übernahme dieser 
Aufgaben, die Bildung von öffentlich-rechtlichen 
Zusammenschlüssen und die Beteiligung hieran 
(§ 10) sowie die Beteiligung an Einrichtungen nach 
§ 1 Abs. 3b,

7. 	die Art und Weise der öffentlichen Bekanntmachung 
und

8. 	die Satzung gemäß § 3 Abs. 7a (Finanzstatut).
§ 79 des Berufsbildungsgesetzes bleibt unberührt. So-
weit nach Satz 2 Nr. 7 die elektronische Verkündung 
von Satzungsrecht vorgesehen ist, hat diese im elek-
tronischen Bundesanzeiger zu erfolgen.

§ 5
(1) Die Mitglieder der Vollversammlung werden von den 
Kammerzugehörigen gewählt.
(2) Wählbar sind natürliche Personen, die das Kam-
merwahlrecht auszuüben berechtigt sind, am Wahltag 
volljährig sind und entweder selbst Kammerzugehö-
rige sind oder allein oder zusammen mit anderen zur 
gesetzlichen Vertretung einer kammerzugehörigen 
juristischen Person, Handelsgesellschaft oder Perso-

nenmehrheit befugt sind. Wählbar sind auch besonders 
bestellte Bevollmächtigte und in das Handelsregister 
eingetragene Prokuristen von Kammerzugehörigen.
(3) Das Nähere über die Ausübung des aktiven und 
passiven Wahlrechts, über die Durchführung der Wahl 
sowie über Dauer und vorzeitige Beendigung der Mit-
gliedschaft zur Vollversammlung regelt die Wahlord-
nung. Sie muß Bestimmungen über die Aufteilung 
der Kammerzugehörigen in besondere Wahlgruppen 
sowie die Zahl der diesen zugeordneten Sitze in der 
Vollversammlung enthalten und dabei die wirtschaft-
lichen Besonderheiten des Kammerbezirks sowie die 
gesamtwirtschaftliche Bedeutung der Gewerbegrup-
pen berücksichtigen.

§ 6
(1) Die Vollversammlung wählt aus ihrer Mitte den Prä-
sidenten (Präses) und die von der Satzung zu bestim-
mende Zahl von weiteren Mitgliedern des Präsidiums.
(2) Der Präsident (Präses) ist der Vorsitzende des Prä-
sidiums. Er beruft die Vollversammlung ein und führt 
in ihr den Vorsitz.

§ 7
(1) Die Vollversammlung bestellt den Hauptgeschäfts-
führer.
(2) Präsident (Präses) und Hauptgeschäftsführer ver-
treten nach näherer Bestimmung der Satzung die In-
dustrie- und Handelskammer rechtsgeschäftlich und 
gerichtlich. 

§ 8
Werden bei den Industrie- und Handelskammern zur 
Durchführung anderer als der in § 79 des Berufsbil-
dungsgesetzes genannten Aufgaben Ausschüsse ge-
bildet, so kann die Satzung bestimmen, daß in diese 
Ausschüsse auch Personen berufen werden, die nach 
§ 5 Abs. 2 nicht wählbar sind.

§ 9
(1) Zur Erfüllung der ihnen nach diesem Gesetz über-
tragenen Aufgaben dürfen die Industrie- und Han-
delskammern die Daten nach § 14 Abs. 9 Satz 1 Nr. 
1 der Gewerbeordnung bei den Kammerzugehörigen 
erheben, soweit diese Daten ihnen nicht von der zu-
ständigen Behörde übermittelt worden sind. Darüber 
hinaus dürfen sie Daten über angebotene Waren und 
Dienstleistungen sowie über die Betriebsgrößenklasse 
bei den Kammerzugehörigen erheben. Auskunftspflich-
tig sind die Inhaber oder diejenigen, die allein oder 
zusammen mit anderen zur gesetzlichen Vertretung 
einer kammerzugehörigen juristischen Person, Han-
delsgesellschaft oder Personenmehrheit befugt sind. 
Auskunftspflichtig sind auch besonders bestellte Be-
vollmächtigte und in das Handelsregister eingetragene 
Prokuristen von Kammerzugehörigen.
(2) Die Industrie- und Handelskammern und ihre Ge-
meinschaftseinrichtungen, die öffentliche Stellen im 
Sinne des § 2 Abs. 2 des Bundesdatenschutzgesetzes 
sind, sind berechtigt, zur Feststellung der Kammer-
zugehörigkeit und zur Festsetzung der Beiträge der 
Kammerzugehörigen Angaben zur Gewerbesteuerver-
anlagung, wie sie auch zur Feststellung der Kammer-
zugehörigkeit im Sinne von § 2 Abs. 1 erforderlich sind, 
sowie die nach § 3 Abs. 3 erforderlichen Bemessungs-
grundlagen bei den Finanzbehörden zu erheben.
(3) Die in den Absätzen 1 und 2 genannten Daten 
dürfen von den Industrie- und Handelskammern und 
ihren Gemeinschaftseinrichtungen verwendet werden, 
soweit dies zur Erfüllung der ihnen nach diesem Gesetz 
übertragenen Aufgaben erforderlich ist. Andere als die 

in Satz 1 genannten Daten dürfen sie nur erheben und 
verwenden, soweit eine andere Rechtsvorschrift dies 
erlaubt oder anordnet.
(3a) Die Industrie- und Handelskammern dürfen Name, 
Firma, Anschrift und Wirtschaftszweig ihrer Kammer-
zugehörigen sowie die übrigen in Absatz 1 genannten 
Daten an andere Industrie- und Handelskammern auf 
Ersuchen oder durch Abruf im automatisierten Ver-
fahren übermitteln, soweit dies für die Erfüllung der 
ihnen nach diesem Gesetz übertragenen Aufgaben 
erforderlich ist. 
(4) Die Industrie- und Handelskammern dürfen Name, 
Firma, Anschrift und Wirtschaftszweig von Kammer-
zugehörigen zur Förderung von Geschäftsabschlüssen 
und zu anderen dem Wirtschaftsverkehr dienenden 
Zwecken an nichtöffentliche Stellen übermitteln. Die 
übrigen in Absatz 1 genannten Daten dürfen nur zu 
den in Satz 1 genannten Zwecken an nichtöffentliche 
Stellen übermittelt werden, sofern der Kammerzuge-
hörige nicht widersprochen hat. Auf die Möglichkeit, 
der Übermittlung der Daten an nichtöffentliche Stel-
len zu widersprechen, sind die Kammerzugehörigen 
vor der ersten Übermittlung schriftlich hinzuweisen. 
Daten über Zugehörige anderer Kammern hat die In-
dustrie- und Handelskammer nach Übermittlung an die 
nichtöffentliche Stelle unverzüglich zu löschen, soweit 
sie nicht zur Erfüllung der ihr nach diesem Gesetz 
übertragenen Aufgaben erforderlich sind. An Bewerber 
für die Wahl zur Vollversammlung nach § 5 dürfen zum 
Zweck der Wahlwerbung die in Satz 1 genannten Daten 
über Wahlberechtigte aus ihrer jeweiligen Wahlgruppe 
übermittelt werden. Der Bewerber hat diese Daten nach 
der Durchführung der Wahl unverzüglich zu löschen. 
Dritte, an die Daten übermittelt werden, dürfen diese 
Daten nur für den Zweck verwenden, zu dessen Erfül-
lung sie ihnen übermittelt werden.
(5) (weggefallen)
(6) Für das Verändern, Sperren oder Löschen der nach 
den Absätzen 1 und 2 erhobenen Daten sowie die 
Übermittlung der Daten nach Absatz 1 an öffentliche 
Stellen gelten die Datenschutzgesetzes der Länder. 
Für die Übermittlung der Daten an andere Industrie- 
und Handelskammern durch Abruf im automatisierten 
Verfahren nach Absatz 3a gilt § 10 des Bundesdaten-
schutzgesetzes entsprechend.

§ 10 Aufgabenübertragung und öffentlich-
rechtlicher Zusammenschluss
(1) Industrie- und Handelskammern können Aufgaben, 
die ihnen auf Grund von Gesetz oder Rechtsverordnung 
obliegen, einvernehmlich einer anderen Industrie- und 
Handelskammer übertragen oder zur Erfüllung dieser 
Aufgaben untereinander öffentlich-rechtliche Zusam-
menschlüsse bilden oder sich daran beteiligen. § 1 Abs. 
3b bleibt unberührt. 
(2) Die Rechtsverhältnisse des öffentlich-rechtlichen 
Zusammenschlusses werden durch Satzung geregelt. 
Diese muss bestimmen, welche Aufgaben durch den 
öffentlichrechtlichen Zusammenschluss wahrgenom-
men werden. Die Erstsatzung bedarf der Zustimmung 
der Vollversammlungen der beteiligten Industrie- und 
Handelskammern. Diese haben die Erstsatzung in der 
für ihre Bekanntmachungen vorgeschriebenen Form 
zu veröffentlichen.
(3) Die Aufgabenübertragung auf Industrie- und Han-
delskammern oder auf öffentlichrechtliche Zusammen-
schlüsse mit Sitz in einem anderen Bundesland sowie 
die Beteiligung an solchen Zusammenschlüssen ist 
zulässig, soweit nicht die für die beteiligten Kammern 
oder Zusammenschlüsse geltenden besonderen Rechts-
vorschriften dies ausschließen oder beschränken.
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(4) Die Regelungen dieses Gesetzes in § 1 Abs. 3a, § 3 
Abs. 2, 6, 7a und 8, § 4 Satz 1 und 2 Nr. 1 bis 5, 7 und 
8 sowie in den §§ 6 und 7 sind auf öffentlich-rechtliche 
Zusammenschlüsse entsprechend anzuwenden.

§ 11
(1) Die Industrie- und Handelskammern unterliegen 
der Aufsicht des Landes darüber, daß sie sich bei Aus-
übung ihrer Tätigkeit im Rahmen der für sie geltenden 
Rechtsvorschriften (einschließlich der Satzung, der 	
Wahl-, Beitrags-, Sonderbeitrags- und Gebühren-
ordnung) halten. Die Aufsicht über den öffentlich-
rechtlichen Zusammenschluss wird durch die Auf-
sichtsbehörde des Landes ausgeübt, in dem der Zu-
sammenschluss seinen Sitz hat. § 1 Abs. 3a Satz 4 
bleibt unberührt.
(2) Die Beschlüsse der Vollversammlung über 
1.	die Satzung nach § 3 Abs. 7a Satz 2,
2.	die Satzung nach § 4 Satz 2 Nr. 1,
3.	die Wahl-, Beitrags-, Sonderbeitrags- und Gebüh-

renordnung,
4.	die Übertragung von Aufgaben an eine andere In-

dustrie- und Handelskammer und die Übernahme 
dieser Aufgaben,

5.	die Bildung öffentlich-rechtlicher Zusammenschlüs-
se oder die Beteiligung an solchen (§ 10) sowie

6.	einen 0,8 vom Hundert der Bemessungsgrundlagen 
nach § 3 Abs. 3 Satz 6 übersteigenden Umlagesatz 
bedürfen der Genehmigung durch die Aufsichtsbe-
hörde des Landes.

(2a) Die Satzung nach § 10 Abs. 2 sowie Änderungen 
der Satzung bedürfen der Genehmigung durch die 
Aufsichtsbehörde des Landes, in dem der Zusammen-
schluss seinen Sitz hat, sowie durch die Aufsichtsbe-
hörden der beteiligten Kammern.
(2b) Die Aufgabenübertragung durch eine Industrie- 
und Handelskammer auf andere Industrie- und Han-
delskammern oder auf öffentlich-rechtliche Zusam-
menschlüsse mit Sitz in einem anderen Bundesland 
sowie die Beteiligung an solchen Zusammenschlüssen 
bedürfen der Genehmigung der Aufsichtsbehörden der 
übertragenden und der übernehmenden Kammer; im 
Falle der Übertragung auf einen öffentlich-rechtlichen 
Zusammenschluss ist zusätzlich die Genehmigung der 
für diesen zuständigen Aufsichtsbehörde erforderlich.
(3) Rechtsvorschriften, die diesem Gesetz widerspre-
chen, werden aufgehoben; Abschnitt I des Gesetzes 
zur Erhaltung und Hebung der Kaufkraft vom 24. März 
1934 (Reichsgesetzbl. I S. 235) und die Verordnung über 
die Rechnungslegung und Rechnungsprüfung während 
des Krieges vom 5. Juli 1940 (Reichsgesetzbl. II S. 139) 
finden auf die Industrie- und Handelskammern keine 
Anwendung.

Fußnote
§ 11 Abs. 3 Kursivdruck: G v. 24.3.1934 I S. 235 u. V v. 
5.7.1940 II S. 139 aufgeh. durch § 119 Abs. 2 Satz 1 
Nr. 2 u. 7 Bundeshaushaltsordnung (BHO) v. 19.8.1969 
I 1284 mWv 1.1.1970

§ 12
(1) Durch Landesrecht können ergänzende Vorschriften 
erlassen werden über 
1.	die Errichtung und Auflösung von Industrie- und 

Handelskammern sowie von öffentlich-rechtlichen 
Zusammenschlüssen,

2.	die Änderung der Bezirke bestehender Industrie- und 
Handelskammern,

3.	die für die Ausübung der Befugnisse des § 11 Abs. 1 
und 2 zuständigen Behörden,

4.	die Aufsichtsmittel, welche erforderlich sind, um die 

Ausübung der Befugnisse gemäß § 11 Abs. 1 und 2 
zu ermöglichen,

5.	die Verpflichtung der Steuerveranlagungsbehörden 
zur Mitteilung der für die Festsetzung der Beiträge 
erforderlichen Unterlagen an die Industrie- und 
Handelskammern,

6.	die Verpflichtung der Behörden zur Amtshilfe bei 
Einziehung und Beitreibung von Abgaben (§ 3 Abs. 
8),

7.	die Prüfung des Jahresabschlusses der Industrie- und 
Handelskammern,

8.	die Befugnis der Industrie- und Handelskammern zur 
Führung eines Dienstsiegels,

9.	Zuständigkeit und Verfahren für die Bestellung von 
Ausschußmitgliedern gemäß § 8 Abs. 2 Satz 2.

(2) Vor der Entscheidung über Maßnahmen nach Absatz 
1 Nr. 1 und 2 sind die Kammerzugehörigen gemäß § 2 
Abs. 1 zu hören.

Fußnote
§ 12 Abs. 1 Nr. 9 Kursivdruck: Jetzt nur § 8, vgl. dortige 
Fußnote

§ 13
Die Handelskammern Bremen und Hamburg sind be-
rechtigt, ihre bisherige Bezeichnung weiterzuführen.

§ 13a
(1) Kammerzugehörige, die am 31. Dezember 1993 
nach § 2 Abs. 3 und § 3 Abs. 3 Satz 2 in der am 31. De-
zember 1993 geltenden Fassung einer Industrie- und 
Handelskammer angehörten, können nach Maßgabe 
dieser Vorschriften weiterhin der Industrie- und Han-
delskammer angehören.
(2) Wenn das der Beitragserhebung zugrundeliegende 
Bemessungsjahr vor dem 1. Januar 1994 liegt, werden 
die Beiträge auf der Grundlage der am 31. Dezember 
1993 geltenden Fassung dieses Gesetzes erhoben.
(3) Die Beitragsbefreiung in § 3 Abs. 3 Satz 4 ist nur auf 
Kammerzugehörige anzuwenden, deren Gewerbeanzei-
ge nach dem 31. Dezember 2003 erfolgt.

§ 14
Bis zum 31. Dezember 1997 können die Beiträge der 
Kammerzugehörigen von den Industrie- und Handels-
kammern in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages 
genannten Gebiet im Anschluss an die in Anlage I Kapi-
tel V Sachgebiet B Abschnitt III Nr. 4 des Einigungsver-
trages vom 31. August 1990 in Verbindung mit Artikel 
1 des Gesetzes vom 23. September 1990 (BGBl. 1990 
II S. 885, 1000) angegebene Frist abweichend von § 3 
Abs. 3 und 4 festgesetzt werden. Die Beitragsordnung 
und der Beitragsmaßstab bedürfen der Genehmigung 
der Aufsichtsbehörde.

§ 15
Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung 
in Kraft.
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Gesetz über die 
Industrie- und 
Handelskammern für 
das Land Mecklenburg-
Vorpommern 

vom 18. Februar 1992 (GVBl. M-V, S. 98)

Der Landtag hat zur Ergänzung und Ausführung des 
Gesetzes zur vorläufigen Regelung des Rechts der In-
dustrie- und Handelskammern vom 18. Dezember 1956 
(BGBl. I, S. 920), zuletzt geändert durch das Gesetz 
vom 14. Dezember 1976 (BGBl. I, S. 3341), folgendes 
Gesetz beschlossen:

§ 1
(1)  Die in Schwerin, Rostock und Neubrandenburg 
bereits errichteten Industrie- und Handelskammern 
bestehen als Industrie- und Handelskammern im Sinne 
des Gesetzes zur vorläufigen Regelung des Rechts der 
Industrie- und Handelskammern vom 18. Dezember 
1956 fort.
(2)  Das Recht der Industrie- und Handelskammern, Sitz 
und Namen mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde 
in der Satzung abweichend von Absatz 1 festzulegen, 
bleibt unberührt.
(3)  Der Wirtschaftsminister wird ermächtigt, nach 
Anhörung der Industrie- und Handelskammern durch 
Rechtsverordnung Industrie- und Handelskammern zu 
errichten oder aufzulösen oder ihre Bezirke zu ändern, 
wenn dies zur besseren Durchführung der Kammerauf-
gaben oder zur Wahrung der Deckungsgleichheit mit 
den Grenzen der kommunalen Gebietskörperschaften 
geboten ist. Werden Bezirksgrenzen geändert, so soll 
zwischen den beteiligten Industrie- und Handelskam-
mern eine Vermögensauseinandersetzung erfolgen. Im 
Streitfall entscheidet der Wirtschaftsminister.
(4)  In den Rechtsverordnungen nach Absatz 3 sind die 
erforderlichen Übergangsregelungen, insbesondere zur 
vorläufigen Weitergeltung des Satzungsrechtes, über 
die Wahrnehmung der Aufgaben des Präsidiums und 
der Geschäftsführung sowie über die Wahl der Voll-
versammlung zu treffen.

§ 2
(1)  Die Aufsicht über die Industrie- und Handelskam-
mern (§ 11, Abs. 1 und 2 des Bundesgesetzes) führt der 
Wirtschaftsminister (Aufsichtsbehörde). Sie erstreckt 
sich auch auf die Aufgaben, welche die Industrie- und 
Handelskammern als zuständige Stelle im Sinne des 
§ 75 Berufsbildungsgesetz wahrnehmen.
(2)  Die Aufsichtsbehörde kann, falls andere Aufsichts-
mittel nicht ausreichen, die Vollversammlung auflösen, 
wenn sich die Industrie- und Handelskammern trotz 
zweimaliger Aufforderung nicht im Rahmen der für 
sie geltenden Rechtsvorschriften hält. Innerhalb von 
drei Monaten nach Eintritt der Unanfechtbarkeit der 
Auflösung ist eine Neuwahl vorzunehmen. Das bishe-
rige Präsidium führt die Geschäfte bis zum Amtsantritt 
des neuen Präsidiums fort und bereitet die Neuwahl 
der Vollversammlung vor. Die Aufsichtsbehörde kann 
einen Beauftragten einsetzen, der die Befugnisse der 
Vollversammlung, des Präsidiums oder beider ausübt.

§ 3
(1)  Die Industrie- und Handelskammern erheben Bei-
träge, Sonderbeiträge und Gebühren (§ 3 des Bundes-
gesetzes) und ziehen diese selbst ein.
(2)  Die Industrie- und Handelskammern sind berech-
tigt, die für die Beitragsfestsetzung erforderlichen Da-
ten bei den Finanzämtern zu erheben, zu ermitteln und 
zu verarbeiten.
(3)  Die Gemeinden sind Vollstreckungsbehörden für 
die Beitreibung rückständiger Beiträge, Sonderbeiträge 
und Gebühren. Die dadurch entstehenden Kosten sind 
zu erstatten. Uneinbringliche Beitreibungskosten (Ge-
bühren und Auslagen) sind von der auftraggebenden 
Industrie- und Handelskammer zu zahlen.

§ 4
(1)  Für die Rechnungslegung der Industrie- und Han-
delskammern sind die §§ 106 bis 110 der Landes-
haushaltsordnung anzuwenden. Die §§ 1 – 87 der 
Landeshaushaltsordnung gelten entsprechend. Die 
Industrie- und Handelskammern geben sich auf dieser 
Grundlage eine Haushalts-, Kassen- und Rechnungs-
legungsordnung.
(2)  Die Rechnungsprüfungsstelle ist die vom Deut-
schen Industrie- und Handelstag e.V. errichtete Rech-
nungsprüfungsstelle für Industrie- und Handelskam-
mern in Bielefeld.
(3)  Die Haushalts- und Wirtschaftsprüfung der In-
dustrie- und Handelskammern unterliegt nicht den 
Prüfungen durch den Landesrechnungshof.

§ 5
Ein Konkursverfahren über das Vermögen der Industrie- 
und Handelskammern findet nicht statt.

§ 6
Die Industrie- und Handelskammern sind berechtigt, 
im Rahmen des § 36 der Gewerbeordnung sowie den 
hierzu ergangenen Vorschriften Sachverständige öf-
fentlich zu bestellen und zu vereidigen, soweit ihnen 
die Zuständigkeit hierfür durch Rechtsverordnungen 
der Landesregierung übertragen wurde.

§ 7
Der Wirtschaftsminister wird ermächtigt, zur Wahrung 
der wirtschaftlichen Belange von Kammerzugehörigen, 
deren Gewerbebetriebe nach Art und Umfang einen in 
kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb 
nicht erfordert, Höchstbeiträge unter Beachtung der 
Leistungsfähigkeit der übrigen Kammerzugehörigen 
festzusetzen.

§ 8
Die Industrie- und Handelskammern sind berechtigt, 
als Körperschaft des öffentlichen Rechts ein Dienst-
siegel zu führen. Die Vorschriften über die Führung des 
Landessiegels bleiben unberührt.

§ 9
Der Wirtschaftsminister wird ermächtigt, im Einver-
nehmen mit den fachlichen zuständigen Ministerien 
durch Rechtsverordnung den Industrie- und Handels-
kammern nach deren Anhörung Aufgaben zu übertra-
gen, die im Zusammenhang mit ihren übrigen Aufgaben 
stehen.

§ 10
Der Wirtschaftsminister erläßt die zur Durchfüh-
rung dieses Gesetzes erforderlichen Verwaltungsvor-
schriften.

§ 11
Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung 
in Kraft.
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Satzung der  
Industrie- und  
Handelskammer  
zu Rostock

vom 28. November 2011 

Die Vollversammlung der Industrie- und Handelskam-
mer zu Rostock hat in ihrer Sitzung vom 28. Novem-
ber 2011 gemäß § 4 Satz 2 Nr. 1 des Gesetzes zur 
vorläufigen Regelung des Rechts der Industrie- und 
Handelskammern vom 18. Dezember 1956 (BGBl. I, S. 
920), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes zur 
Änderung gewerberechtlicher Vorschriften vom 11. Juli 
2011 (BGBl. I, S. 1341), folgende Satzung beschlossen:

§ 1 Name und Sitz
(1)	Die Industrie- und Handelskammer (IHK) führt den 
Namen „Industrie- und Handelskammer zu Rostock“.
(2) Sie hat ihren Sitz in der Hansestadt Rostock.
(3) Der Bezirk der IHK umfasst die Gebietskörper-
schaften Hansestadt Rostock sowie den Landkreis 
Rostock und Vorpommern-Rügen in den Grenzen des 
Gesetzes zur Neuordnung der Landkreise und kreis-
freien Städte des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
(Landkreisneuordnungsgesetz – LNOG M-V) vom 12. 
Juli 2010 (GVBl. M-V, S. 366).
(4) Die IHK ist eine Körperschaft des öffentlichen 
Rechts. Sie führt ein öffentliches Siegel.

§ 2 Aufgaben
Die IHK hat die Aufgabe, das Gesamtinteresse der 
ihr zugehörigen Gewerbetreibenden ihres Bezirkes 
wahrzunehmen, für die Förderung der gewerblichen 
Wirtschaft zu wirken und dabei die wirtschaftlichen 
Interessen einzelner Gewerbezweige oder Betriebe ab-
wägend und ausgleichend zu berücksichtigen; dabei 
obliegt es ihr, insbesondere durch Vorschläge, Gutach-
ten und Berichte die Behörden zu unterstützen und zu 
beraten sowie für Wahrung von Anstand und Sitte des 
ehrbaren Kaufmanns zu wirken.

§ 3 Organe
(1)	 Organe der IHK sind unbeschadet der Regelungen 
des Berufsbildungsgesetzes:
–	 die Vollversammlung,
–	 das Präsidium,
–	 der Präsident,
–	 der Hauptgeschäftsführer.
(2) Die Mitglieder der Vollversammlung und des Präsi-
diums sowie der Präsident sind Vertreter der gesamten 
gewerblichen Wirtschaft des Kammerbezirks und an 
Aufträge und Weisungen nicht gebunden. Sie nehmen 
ihre Aufgaben ehrenamtlich wahr und können ledig-
lich die ihnen durch Erledigung einzelner Aufträge 
erwachsenen baren Auslagen erstattet erhalten. Sie 
haben über alle Mitteilungen, Tatsachen und Verhand-
lungen, die ihrer Natur nach vertraulich sind oder 
als vertraulich bezeichnet werden, Stillschweigen zu 
bewahren. Vor Amtsantritt haben sie sich schriftlich 
zur gewissenhaften und unparteiischen Tätigkeit und 
zur Verschwiegenheit zu verpflichten. 
(3) Alle Personen und Amtsbezeichnungen dieser Sat-
zung gelten gleichermaßen in der männlichen und 

weiblichen Sprachform. Frauen sollen die Amtsbezeich-
nungen in der weiblichen Form führen.

§ 4 Vollversammlung
(1) Die Vollversammlung besteht aus bis zu 53 Mit-
gliedern. 45 Mitglieder der Vollversammlung werden in 
unmittelbarer Wahl von den IHK-Zugehörigen gewählt. 
Bis zu acht Mitglieder können in mittelbarer Wahl von 
den unmittelbar gewählten Vollversammlungsmitglie-
dern gewählt werden, die insoweit als Wahlmänner 
handeln. Das Wahlverfahren sowie die Dauer und vor-
zeitige Beendigung der Mitgliedschaft wird durch die 
Wahlordnung geregelt. 
(2) Die Vollversammlung bestimmt die Richtlinien der 
IHK-Arbeit und beschließt über Fragen, die für die 
IHK-zugehörige gewerbliche Wirtschaft oder die Ar-
beit der IHK von grundsätzlicher Bedeutung sind. Der 
Vollversammlung bleibt vorbehalten, die Beschluss-
fassung über:
a)	 die Satzung (§ 4 S. 2 Nr. 1 IHKG),
b)	 die Wahl-, Beitrags-, Sonderbeitrags- und Gebüh-

renordnung (§ 4 S. 2 Nr. 2 IHKG),
c)	 die Wirtschaftssatzung, in der der Wirtschafts-

plan festgestellt und der Maßstab für die Beiträge 
und Sonderbeiträge festgesetzt werden (§ 4 S. 2 
Nr. 3, 4 IHKG),

d)	 die Wirtschaftsrechnung sowie den Bericht der 
Rechnungsprüfer entgegenzunehmen und über 
die Entlastung zu beschließen,

e)	 die Wahl des Präsidenten und des Präsidiums (§ 6 
Abs. 1 IHKG),

f)	 die Bestellung des Hauptgeschäftsführers (§ 7 
Abs. 1 IHKG),

g)	 die Übertragung von Aufgaben auf andere Indus-
trie- und Handelskammern, die Übernahme dieser 
Aufgaben, die Bildung von öffentlich-rechtlichen 
Zusammenschlüssen und die Beteiligung hieran 
gem. § 10 IHKG sowie die Beteiligung an Ein-
richtungen nach § 1 Abs. 3b IHKG (§ 4 S. 2 Nr. 6 
IHKG),

h)	 die Art und Weise der öffentlichen Bekanntma-
chung (§ 4 S. 2 Nr. 7 IHKG),

i)	 das Finanzstatut (§ 4 S. 2 Nr. 8 IHKG),
j)	 den Erlass einer Geschäftsordnung,
k)	 die Wahl der Rechnungsprüfer,
l)	 die Errichtung von Zweig- und Außenstellen,
m)	 die Gründung und Beteiligung an Gesellschaften,
n)	 die Bildung von Ausschüssen, mit Ausnahme 

des Berufsbildungsausschusses, deren Aufgaben 
festzulegen und deren Mitglieder zu berufen, 

o)	 den Vorschlag der Arbeitgebervertreter für den 
Berufsbildungsausschuss,

p)	 den Erlass von Vorschriften auf dem Gebiet des 
Sachverständigenwesens,

q)	 die Errichtung von Einigungsstellen, Schlich-
tungsausschüssen und ständigen Schiedsgerich-
ten sowie deren Aufgaben und Befugnisse zu 
bestimmen sowie die Errichtung des Ausschusses 
nach § 111 Abs. 2 ArbGG.

(3) Über die aufgrund des Berufsbildungsgesetzes von 
der IHK zu erlassenden Vorschriften für die Durch-
führung der Berufsausbildung beschließt der Berufs-
bildungsausschuss. Diese Beschlüsse bedürfen der 
Zustimmung der Vollversammlung, wenn zu ihrer 
Durchführung die für die Berufsbildung im laufenden 
Wirtschaftsplan vorgesehenen Mittel nicht ausreichen 
oder in folgenden Geschäftsjahren Mittel bereitgestellt 
werden müssen, die die Ausgaben für die Berufsbildung 
des laufenden Wirtschaftsplans nicht unwesentlich 
übersteigen.

§ 5 Sitzungen und Beschlüsse  
der Vollversammlung
(1) Die Vollversammlung wird vom Präsidenten oder 
in seinem Auftrag vom Hauptgeschäftsführer nach 
Bedarf, mindestens jedoch zweimal jährlich zu einer 
ordentlichen Sitzung einberufen. Die Vollversammlung 
ist vom Präsidenten zu einer außerordentlichen Sitzung 
einzuberufen, wenn ein Fünftel ihrer Mitglieder es 
unter Angabe des Beratungsgegenstandes verlangt. 
Der Präsident leitet die Sitzungen.
(2) Die Einladung der Vollversammlung erfolgt in Text-
form mindestens eine Woche vor der Sitzung und 
unter Mitteilung der Tagesordnung. Der Präsident kann 
in dringenden Fällen die Vollversammlung mit abge-
kürzter Einladungsfrist von wenigstens drei Tagen zu 
einer außerordentlichen Sitzung einberufen. Anträge 
für die Vollversammlung sind spätestens 14 Tage vor 
der Sitzung der IHK mitzuteilen, damit sie auf die Ta-
gesordnung gesetzt werden können. Die Tagesordnung 
wird vom Präsidenten gemeinsam mit dem Haupt-
geschäftsführer aufgestellt und hat alle rechtzeitig 
vorliegenden Anträge zu berücksichtigen. Außerhalb 
der Tagesordnung dürfen Anträge und Eingaben nur be-
handelt werden, wenn mindestens zwei Drittel der an-
wesenden Mitglieder der Vollversammlung zustimmen. 
(3) Die Mitglieder der Vollversammlung sind zur recht-
zeitigen Mitteilung verpflichtet, wenn sie an einer 
Sitzung nicht teilnehmen können; eine Vertretung ist 
unzulässig. 
(4) Die Vollversammlung ist beschlussfähig, wenn 
mindestens die Hälfte der Mitglieder anwesend ist. 
Feststellungen über die Beschlussfähigkeit trifft der 
Präsident zu Beginn der Sitzung sowie bei offensicht-
licher Unterschreitung der notwendigen Mitgliederzahl 
von Amts wegen; ansonsten nur auf Antrag eines 
anwesenden Mitglieds. Solange die Beschlussunfä-
higkeit nicht festgestellt ist, gilt die Vollversammlung 
als beschlussfähig. Der Präsident kann bereits in der 
Einladung eine außerordentliche Sitzung mit dersel-
ben Tagesordnung für den Fall einberufen, dass die 
Beschlussunfähigkeit der Vollversammlung während 
der ordentlichen Sitzung festgestellt wird. Diese au-
ßerordentliche Sitzung beginnt frühestens eine halbe 
Stunde nach Feststellung der Beschlussunfähigkeit. In 
ihr ist die Vollversammlung ohne Rücksicht auf die Zahl 
der anwesenden Mitglieder beschlussfähig. Darauf ist 
in der Einladung hinzuweisen. 
(5) Für Beschlüsse der Vollversammlung ist die Mehr-
heit der abgegebenen Stimmen erforderlich, Stimment-
haltungen gelten als nicht abgegeben (einfache Mehr-
heit). Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme 
des Präsidenten bzw. bei seiner Abwesenheit die des 
ihn vertretenden Vizepräsidenten; dies gilt nicht für 
geheime Wahlen. Änderungen dieser Satzung bedürfen 
der Mehrheit von zwei Dritteln der Anwesenden, je-
doch mindestens ein Drittel der Mitglieder der Vollver-
sammlung. Bei der Besetzung von Ämtern, um die sich 
mehrere Kandidaten bewerben, ist derjenige Kandidat 
gewählt, der die meisten Stimmen auf sich vereinigt.
(6) Ein Mitglied darf nicht beratend oder entscheidend 
mitwirken, wenn ein Beschluss ihm selbst, seinem Ehe-
gatten, seinen Verwandten bis zum dritten Grade oder 
Verschwägerten bis zum zweiten Grade oder einer von 
ihm kraft gesetzlicher und rechtsgeschäftlicher Voll-
macht vertretenen Person einen unmittelbaren Vorteil 
oder Nachteil bringen kann. 
(7) Die Beschlussfassung der Vollversammlung erfolgt 
in der Regel durch Handzeichen. Geheime Abstimmung 
erfolgt nur, wenn ein Fünftel der anwesenden Mit-
glieder, das Präsidium oder der Präsident es verlangen. 
(8) Wahlen erfolgen geheim. Mit Ausnahme der Wahl 
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des Präsidenten und der Wahl der übrigen Mitglieder 
des Präsidiums kann eine offene Wahl mit einfacher 
Mehrheit beschlossen werden. 
(9) Die Sitzungen der Vollversammlung sind für IHK-
Zugehörige öffentlich. Im Übrigen kann der Präsident 
Gäste zu den Sitzungen einladen. Vorbehaltlich einer 
mit einfacher Mehrheit zu treffenden abweichenden 
Entscheidung der Vollversammlung entscheidet der 
Präsident, ob die Öffentlichkeit bei der Behandlung ein-
zelner Punkte der Tagesordnung ausgeschlossen wird.
(10) Über die Beratungen und Beschlüsse der Vollver-
sammlung ist eine Niederschrift aufzunehmen, die 
vom Vorsitzenden und dem Hauptgeschäftsführer zu 
unterzeichnen ist. Abweichende Meinungen sind auf 
Verlangen in der Niederschrift festzuhalten. 

§ 6 Ausschüsse
(1) Die Vollversammlung kann zu ihrer Unterstützung 
bei der Behandlung bestimmter Aufgabenbereiche oder 
besonderen Angelegenheiten Ausschüsse mit bera-
tender Funktion errichten. Sie beruft für die Dauer 
ihrer Amtszeit die Mitglieder und kann dabei Personen 
berufen, die nicht zur Vollversammlung wählbar sind.
(2) Die Ausschüsse haben beratende Funktion gegen-
über der Vollversammlung und anderen Organen der 
IHK sowie gegenüber der Geschäftsführung der IHK. 
Sie sind berechtigt, sich in Abstimmung mit dem Prä-
sidenten oder Hauptgeschäftsführer im Namen der IHK 
oder als Ausschuss der IHK gegenüber Dritten oder der 
Öffentlichkeit zu äußern, soweit sich die Äußerungen 
im Rahmen bestehender Positionen der IHK halten.
(3) Für die Mitglieder der Ausschüsse nach Absatz 1 gilt 
§ 3 Abs. 2 entsprechend. Im Übrigen wird das Verfahren 
in diesen Ausschüssen durch die Geschäftsordnung ge-
regelt. Die Bestimmungen des Berufsbildungsgesetzes 
bleiben davon unberührt. 
(4) Die Mitglieder des Präsidiums, der Hauptgeschäfts-
führer und seine Stellvertreter sind berechtigt, an Aus-
schusssitzungen, mit Ausnahme des Berufsbildungs-
ausschusses, teilzunehmen.
(5) Die IHK errichtet gem. § 77 des Berufsbildungsge-
setzes einen Berufsbildungs-ausschuss. Das Verfahren 
und die Aufgaben richten sich nach den §§ 77 bis 80 
des Berufsbildungsgesetzes. Die Bestimmungen des 
Berufsbildungsgesetzes bleiben von den Absätzen 1 
und 2 unberührt.

§ 7 Präsidium
(1) Das Präsidium besteht aus dem Präsidenten und 
höchstens fünf Vizepräsidenten, die von der Vollver-
sammlung aus ihrer Mitte in geheimer Wahl gewählt 
werden. Die Wahl erfolgt für die Amtsperiode der 
Vollversammlung. Die Mitglieder nehmen ihr Amt je-
doch bis zum Amtsantritt eines Nachfolgers wahr. 
Bei vorzeitigem Ausscheiden erfolgt eine Neuwahl 
für die restliche Amtszeit. Wiederwahl ist zulässig. 
Mit dem Erlöschen der Kammerzugehörigkeit oder der 
Mitgliedschaft in der Vollversammlung erlischt auch 
die Mitgliedschaft im Präsidium. 
(2) Das Präsidium bereitet die Beschlüsse der Vollver-
sammlung vor und sorgt für ihre Durchführung. Das 
Präsidium kann über alle Angelegenheiten der IHK be-
schließen, soweit Gesetz oder Satzung diese Aufgaben 
nicht der Vollversammlung oder dem Berufsbildungs-
ausschuss vorbehalten sind. Duldet die Beschlussfas-
sung über eine Angelegenheit wegen ihrer Dringlichkeit 
keinen Aufschub, so kann über sie das Präsidium anstel-
le der an sich zuständigen Vollversammlung beschlie-
ßen, soweit es sich dabei nicht um eine durch § 4 Satz 
2 IHK-Gesetz der ausschließlichen Zuständigkeit der 
Vollversammlung vorbehaltene Aufgabe handelt. Der 

Vollversammlung ist in ihrer nächsten ordentlichen 
Sitzung darüber zu berichten.
(3) Der Präsident oder in seinem Auftrag der Haupt-
geschäftsführer beruft die Sitzung des Präsidiums ein. 
(4) Das Präsidium beschließt mit einfacher Mehrheit, 
bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des 
Vorsitzenden. Das Präsidium ist beschlussfähig, wenn 
mindestens die Hälfte der Mitglieder anwesend ist.
(5) Bei Eilbedürftigkeit kann der Präsident ein schrift-
liches oder ein telekommunikatives Verfahren (z. B. Te-
lefonkonferenz) anordnen, wenn kein Mitglied binnen 
einer vom Präsidenten gesetzten Frist dem Verfahren 
widerspricht. Dieses gilt nicht für Beschlüsse nach 
Absatz 2 Satz 3.

§ 8 Präsident, Ehrenpräsident
(1) Der Präsident ist Vorsitzender der Vollversammlung, 
des Präsidiums und Sprecher der gewerblichen Wirt-
schaft im Kammerbezirk. 
(2) Der Präsident beruft die Sitzungen des Präsidiums 
ein und leitet sie.
(3) Der Präsident wird bei Verhinderung durch den 
von ihm damit beauftragten Vizepräsidenten, sonst 
durch den amtsältesten Vizepräsidenten vertreten. 
Bei gleicher Amtsdauer ist das höhere Lebensalter 
ausschlaggebend. Die weitere Vertretung wird in der 
Geschäftsordnung geregelt.
(4) Die Vollversammlung kann auf Vorschlag des Prä-
sidiums einen früheren verdienten Präsidenten zum 
Ehrenpräsidenten ernennen. Der Ehrenpräsident hat 
das Recht, an den Sitzungen der Vollversammlung der 
IHK beratend teilzunehmen.

§ 9 Geschäftsführung
(1) Die Geschäfte der IHK werden vom Hauptgeschäfts-
führer und unter seiner Leitung von weiteren, nach 
Bedarf angestellten Geschäftsführern gemäß den 
Richtlinien und Beschlüssen der Vollversammlung und 
des Präsidiums geführt. Der Hauptgeschäftsführer ist 
der Vollversammlung verantwortlich. Zur Erfüllung der 
Kammeraufgaben erlässt er die erforderlichen sach-
lichen und verwaltungsmäßigen Anweisungen und 
überwacht deren Einhaltung. 
(2) Der Hauptgeschäftsführer ist berechtigt, an allen 
Sitzungen der Vollversammlung, der Ausschüsse, mit 
Ausnahme des Berufsbildungsausschusses und der 
Arbeitskreise beratend teilzunehmen. Ebenso ist er 
berechtigt, an den Sitzungen des Präsidiums beratend 
teilzunehmen, soweit nicht von Seiten des Präsidenten 
begründete Einwände bestehen. Der Hauptgeschäfts-
führer ist nicht berechtigt, an Sitzungen des Präsidiums 
oder der Vollversammlung teilzunehmen, sofern die 
Beratung seine Person oder seine Amtsführung be-
trifft. Er kann in Abstimmung mit dem Präsidenten Ge-
schäftsführer und weitere Mitarbeiter zur Sitzung oder 
zu einzelnen Punkten der Tagesordnung hinzuziehen.
(3) Die Wahrnehmung des Gesamtinteresses der ge-
werblichen Wirtschaft im Kammerbezirk durch den 
Hauptgeschäftsführer erfolgt im Rahmen der von der 
Vollversammlung beschlossenen Richtlinien sowie un-
ter Beachtung der Beschlüsse der Vollversammlung 
und des Präsidiums. Er kann damit auch die Geschäfts-
führung und weitere Mitarbeiter der IHK beauftragen, 
insbesondere durch eine Geschäftsanweisung.
(4) Der Hauptgeschäftsführer ist berechtigt, mit Zu-
stimmung des Präsidenten Anträge und Vorlagen zur 
Behandlung in der Vollversammlung einzubringen.
(5) Der Hauptgeschäftsführer ernennt seinen Stellver-
treter aus dem Kreise der Geschäftsführer. Im Falle der 
Verhinderung des Hauptgeschäftsführers nimmt der 
stellvertretende Hauptgeschäftsführer die Befugnisse 

nach Abs. 1 bis Abs. 4 wahr. Die weitere Vertretung ist 
in der Geschäftsordnung festgelegt. 
(6) Die Geschäftsführer werden auf Vorschlag des 
Hauptgeschäftsführers durch den Präsidenten und den 
Hauptgeschäftsführer angestellt. Über die Anstellung 
der sonstigen Mitarbeiter entscheidet der Hauptge-
schäftsführer. 
(7) Der Hauptgeschäftsführer ist Dienstvorgesetzter 
aller Mitarbeiter der IHK; bei seiner Verhinderung übt 
sein Stellvertreter seine Befugnisse aus.
(8) Alle Dienstverhältnisse in der IHK sind durch 
schriftliche Verträge zu regeln. Über den Anstellungs-
vertrag des Hauptgeschäftsführers sowie über die 
Vereinbarung von Versorgungszusagen für die Mit-
arbeiter der IHK entscheidet das Präsidium. Über die 
Anstellungsverträge der Geschäftsführer entscheiden 
der Präsident und der Hauptgeschäftsführer; über die 
Anstellungsverträge sonstiger Mitarbeiter der Haupt-
geschäftsführer. 

§ 10 Vertretung
(1) Der Präsident und der Hauptgeschäftsführer ver-
treten die IHK rechtsgeschäftlich und gerichtlich. Sie 
sind dabei an die Beschlüsse der Vollversammlung 
und – soweit die Satzung es vorsieht – des Präsidiums 
gebunden. 
(2) Für die Vertretung von Präsident und Hauptge-
schäftsführer gelten § 8 Abs. 3 und § 9 Abs. 5 ent-
sprechend. 
(3) Im Einzelfall können Präsident und/oder Haupt-
geschäftsführer aufgrund einer von ihnen schriftlich 
erteilten Vollmacht vertreten werden.
(4) Für die Geschäfte der laufenden Verwaltung ist 
der Hauptgeschäftsführer, im Verhinderungsfalle sein 
Stellvertreter, allein vertretungsberechtigt. Die Ge-
schäftsordnung kann weitere Regelungen treffen. 
(5) Gegenüber dem Hauptgeschäftsführer wird die 
IHK von dem Präsidenten und einem Vizepräsidenten 
vertreten.
(6) In Vereinen, Gesellschaften und Organisationen 
wird die IHK durch Präsident oder Hauptgeschäfts-
führer vertreten. Sind beide bei Abstimmungen anwe-
send, führt der Präsident die Stimme; ist der Präsident 
nicht anwesend, führt der Hauptgeschäfts-führer die 
Stimme. Die Erteilung von Vollmachten ist zulässig. 
Bei Abstimmungen über Fragen von grundsätzlicher 
Bedeutung ist § 4 Abs. 2 S. 1 zu beachten; bei Eilbe-
dürftigkeit kann auf § 7 Abs. 2 zurückgegriffen werden. 
Im Übrigen sind Präsident und Hauptgeschäftsführer 
befugt, bestehende Beschlüsse der zuständigen IHK-
Organe zu konkretisieren und Positionen aus diesen 
Beschlüssen abzuleiten.

§ 11 Geschäftsjahr, Wirtschaftsplan,  
Entlastung
(1) Das Geschäftsjahr läuft vom 01. Januar bis zum 
31. Dezember.
(2) Der Hauptgeschäftsführer bereitet im Einverneh-
men mit dem Präsidium den Wirtschaftsplan vor. Der 
Präsident und der Hauptgeschäftsführer überwachen 
die Einhaltung des von der Vollversammlung festge-
stellten Wirtschaftsplanes.
(3) Die Vollversammlung stellt den Wirtschaftsplan fest 
und wählt aus ihrer Mitte jeweils zwei Rechnungsprü-
fer für die Prüfung des Jahresabschlusses.
(4) Das Präsidium hat für jedes Geschäftsjahr der 
Vollversammlung Rechnung zu legen und um seine 
Entlastung sowie die Entlastung des Hauptgeschäfts-
führers nachzusuchen. Die Rechnungsprüfer berichten 
der Vollversammlung vor der Beschlussfassung über die 
Entlastung über das Ergebnis ihrer Prüfung. 
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§ 12 Veröffentlichung und Inkrafttreten von 
Rechtsvorschriften der Kammer
Die Rechtsvorschriften der IHK werden in ihrer Kam-
merzeitschrift veröffentlicht. Sie treten, soweit sie 
keine abweichende Regelung enthalten, am Tag nach 
Ablauf des Tages in Kraft, an dem die Kammerzeitschrift 
herausgegeben worden ist. Zusätzlich kann die IHK die 
Rechtsvorschriften auch im Internet veröffentlichen.

§ 13 Übergangsregelung und Inkrafttreten
(1) Diese Satzung tritt bis auf § 4 Abs. 1 am Tage 
nach ihrer Veröffentlichung in der Kammerzeitschrift 
in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung vom 17. April 
1994 in der Fassung vom 18. November 2005 bis auf § 
4 Abs. 1 außer Kraft. 
(2) § 4 Abs. 1 tritt am Tag der konstituierenden Sitzung 
der nächsten neu gewählten Vollversammlung in Kraft. 
Bis dahin bleibt § 4 Abs. 1 der Satzung vom 17. April 
1994 in der Fassung vom 18. November 2005 in Kraft.

Rostock, 28. November 2011

Industrie- und Handelskammer zu Rostock
Präsident	 amt. Hauptgeschäftsführer
gez. Wolfgang Hering	 gez. Bodo Schlensog

Genehmigt durch den Wirtschaftsminister
des Landes Mecklenburg-Vorpommern

Schwerin, 04.01.2012
Im Auftrag
gez. Walber

Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt und 
in der Kammerzeitung „WIR“ veröffentlicht. 

Rostock, 19.01.2012

Industrie- und Handelskammer zu Rostock
Präsident	 Hauptgeschäftsführer
gez. Wolfgang Hering	 gez. Andreas Sturmowski
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Geschäftsordnung  
der Industrie-  
und Handelskammer  
zu Rostock

in der Fassung vom 17. Juni 1994,  
zuletzt geändert am 5. Mai 2003

I. Allgemeines

§ 1
Die in der Satzung vorgeschriebene Bezeichnung der 
Kammer muß in dem gesamten Schriftverkehr der 
Kammer geführt werden, soweit es sich nicht um in-
nerdienstliche Äußerungen handelt.

§ 2
(1)  Erklärungen, Urkunden und Verträge, die die Kam-
mer vermögensrechtlich verpflichten, sind, soweit sie 
nicht den laufenden Zahlungsverkehr der Kammer 
betreffen, vom Präsidenten und vom Hauptgeschäfts-
führer zu unterzeichnen. Erklärungen, die die Kammer 
vermögensrechtlich verpflichten und den laufenden 
Zahlungsverkehr betreffen, sind von den gemäß der 
Haushalts-, Kassen- und Rechnungslegungsordnung 
bzw. nach der Kassendienstanweisung hierzu Befugten 
zu unterzeichnen.
(2)  Der Präsident und der Hauptgeschäftsführer un-
terzeichnen ferner:

a)	alle Vorgänge, die für die Kammer von rechtsge-
schäftlicher oder gerichtlicher Bedeutung sind,

b)	Schreiben, Stellungnahmen und Gutachten, de-
ren Inhalt von grundsätzlicher Bedeutung oder 
von erheblicher Tragweite ist,

c)	Schreiben repräsentativen Charakters,
d)	Glückwunschurkunden, -schreiben und Bei-

leidsbezeugungen sowie Vorschläge für Aus-
zeichnungen und Benennungen oder Vorschlä-
ge für Ehrenämter außerhalb der Kammer.

(3)  Bei Urkunden und Bescheinigungen ist neben der 
Bezeichnung der Kammer und den Unterschriften das 
Siegel beizudrücken. Die Dienst- und Arbeitsordnung 
bestimmt im einzelnen, in welchen Fällen es zu verwen-
den und wer zu seiner Führung befugt ist.
(4)  Die übrigen Unterschriftsbefugnisse sind in der 
Dienst- und Arbeitsordnung geregelt. 
(5)  Die Unterschriftsbefugnis für die Landesarbeits-
gemeinschaft der Industrie- und Handelskammern in 
Mecklenburg-Vorpommern wird von dieser Regelung 
nicht berührt.

§ 3
(1)  Die Kammer wird grundsätzlich nur für ihren und 
in ihrem Bezirk tätig. Anfragen und Gesuche kammer-
zugehöriger und nichtkammerzugehöriger Betriebe, 
für die sachlich oder örtlich eine andere Industrie- und 
Handelskammer, eine andere berufsständische Kammer 
oder Organisation zuständig ist, sind zuständigkeits-
halber an diese abzugeben, sofern nicht besondere 
Absprachen mit der anderen Kammer oder Organisa-
tion getroffen sind oder im Einzelfall die Zustimmung 
der betreffenden Kammer oder Organisation vorliegt. 
Die Regelungen der Vereinbarung zur Gründung der 
Landesarbeitsgemeinschaft der Industrie- und Han-
delskammern des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
werden hiervon nicht berührt.

(2)  Anfragen von Privatpersonen sollen nur dann in 
Bearbeitung genommen werden, wenn dies im all-
gemeinen Aufgabenbereich der Kammer liegt oder 
im allgemeinen Interesse der Wirtschaft notwendig 
erscheint. Für die Behandlung von Beschwerden von 
privaten Letztverbrauchern aus Warenverkäufen oder 
der Inanspruchnahme gewerblicher Dienstleistungen 
gilt diese Verfahrensweise sinngemäß.

§ 4
Behördliche Ersuchen und Anfragen sind auch dann zu 
bearbeiten, wenn die ersuchende Behörde außerhalb 
des Kammerbezirks ihren Sitz hat. Eine Abgabe an die 
örtlich oder sachlich zuständige Stelle unter Unterrich-
tung der ersuchenden Behörde oder eine Rückgabe an 
die ersuchende Behörde ist dann vorzunehmen, wenn 
die Kammer nicht in der Lage ist, das Ersuchen oder die 
Anfrage sachdienlich zu beantworten.

§ 5
Soweit damit zu rechnen ist, daß sich die Kammer zu 
einem Sachverhalt gegenüber Gerichten, Behörden 
oder sonstigen staatlichen Stellen gutachtlich zu äu-
ßern hat, soll sie sich vorher den Beteiligten gegenüber 
nicht zur Sache äußern. Dies gilt insbesondere bei zu 
erwartenden oder schwebenden Rechtsstreitigkeiten. 

II. Vollversammlung

§ 6
Die Vollversammlung wird durch den Präsidenten oder 
in seinem Auftrag durch den Hauptgeschäftsführer 
einberufen. Die Übermittlung der Einladung und der 
Tagesordnung für die Sitzungen der Vollversammlung 
kann schriftlich, fernschriftlich, telegrafisch oder als 
Fernkopie geschehen.

§ 7
(1)  Den Vorsitz in der Vollversammlung führt der 
Präsident, im Falle seiner Verhinderung der von ihm 
bestimmte oder hilfsweise der amtsälteste anwesende 
Vizepräsident. Bei gleicher Amtsdauer ist das Lebens-
alter ausschlaggebend.
(2)  Sind sämtliche Mitglieder des Präsidiums ver-
hindert, wird die Sitzung der Vollversammlung vom 
lebensältesten der anwesenden Mitglieder eröffnet. 
Diese wählt sodann einen Vorsitzenden für die Dauer 
der Sitzung.
(3)  Das lebensälteste anwesende Mitglied der Voll-
versammlung eröffnet die konstituierende Sitzung der 
Vollversammlung nach der Wahl. Es führt auch den Vor-
sitz bei der Durchführung der Neuwahl des Präsidenten.
(4)  Die Entlastung des Präsidiums und des Hauptge-
schäftsführers wird durch das lebensälteste anwesende 
Vollversammlungsmitglied, das nicht dem Präsidium 
angehört, geleitet.

§ 8
(1)  Die Gegenstände der Tagesordnung werden der 
Reihe nach beraten, soweit die Vollversammlung keine 
Abweichungen beschließt.
(2)  Zu Beginn der Sitzung ist die Tagesordnung zu ge-
nehmigen. Der Präsident gibt insbesondere die zum Ta-
gesordnungspunkt „Verschiedenes“ vorgesehenen Be-
ratungspunkte bekannt. Zusätzliche Beratungspunkte 
können auf Antrag in die Tagesordnung aufgenommen 
werden; hierfür ist eine Mehrheit von zwei Dritteln 
der anwesenden Mitglieder der Vollversammlung er-
forderlich. 

§ 9
(1)  Die Reihenfolge der Redner richtet sich nach der 
Reihenfolge der Wortmeldungen. Der Vorsitzende und 
der Hauptgeschäftsführer oder das in seiner Vertretung 
anwesende Mitglied der Geschäftsführung sind von 
dieser Regelung ausgenommen.
(2)  Wer zur Geschäftsordnung sprechen will, kann 
auch außerhalb der Reihenfolge die sofortige Erteilung 
des Wortes verlangen.
(3)  Die Aussprache kann auf Antrag beendet werden. 
Ein Antrag auf Beendigung der Aussprache kann nicht 
in unmittelbarem Zusammenhang mit Ausführungen 
zur Sache gestellt werden. Wird dem Antrag auf Been-
digung der Aussprache widersprochen, so ist über den 
Antrag sogleich abzustimmen.
(4)  Nach Schluß der Aussprache zu einem Tagesord-
nungspunkt können nur noch der Vorsitzende und der 
Hauptgeschäftsführer oder das in seiner Vertretung 
anwesende Mitglied der Geschäftsführung das Wort 
dazu ergreifen.

§ 10
(1)  Liegen mehrere Anträge zu einem Beratungsgegen-
stand vor, so bestimmt der Vorsitzende die Reihenfolge 
der Abstimmung. Erfolgt Widerspruch, so entscheidet 
die Vollversammlung.
(2)  Liegen gleichartige Anträge von verschiedener 
Tragweite vor, so ist über die weitergehenden Anträge 
zuerst abzustimmen.
(3)  Über Gegen- oder Abänderungsanträge ist vorweg 
abzustimmen.

§ 11
(1)  Abstimmungen erfolgen in der Regel durch Erheben 
einer Hand, soweit es sich nicht um die Wahlen zum 
Präsidium handelt (Abs. 5) oder die Vollversammlung 
Abweichendes beschließt.
(2)  Wahlvorschläge können durch Zuruf erfolgen, 
sofern Widerspruch nicht erhoben wird. Ein Wahl-
vorschlag für das Amt des Präsidenten muß von zwei 
weiteren Vollversammlungsmitgliedern unterstützt 
werden. 
(3)  Auf Verlangen von mindestens einem Fünftel 
der anwesenden Mitglieder, des Präsidiums oder des 
Präsidenten, muß die Stimmabgabe geheim mittels 
Stimmzettel erfolgen. In diesem Falle bestimmt der 
Vorsitzende zwei der Anwesenden als Zähler. Bei Stim-
mengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt.
(4)  Auf Antrag von mindestens einem Fünftel der an-
wesenden Mitglieder müssen deren Anträge, soweit sie 
die Mehrheit abgelehnt hat, mit einer kurzen Begrün-
dung in der Niederschrift vermerkt werden.
(5)  Über die Wahl des Präsidenten sowie der Vizepräsi-
denten wird geheim mittels Stimmzettels abgestimmt; 
die Wahl des Präsidenten ist in einem besonderen 
Wahlgang vorzunehmen. Gewählt ist, wer die meisten 
Stimmen auf sich vereinigt. Entfällt auf mehrere An-
wärter die gleiche Stimmenanzahl, ist eine Stichwahl 
durchzuführen. Ergibt sich dann abermals ein gleiches 
Stimmenverhältnis, so entscheidet das Los.

§ 12
(1)  Ehrenmitglieder sowie die Sprecher der Wirt-
schaftsjuniorenkreise des Kammerbezirks können be-
ratend ohne Stimmrecht an den Sitzungen der Voll-
versammlung teilnehmen.
(2)  Auf Beschluß des Präsidiums können Gäste zu 
Sitzungen der Vollversammlung oder zu bestimmten 
Tagesordnungspunkten eingeladen werden. 
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§ 13
Jedes neu gewählte Mitglied der Vollversammlung gibt 
bei seiner Einführung eine Verpflichtungserklärung 
ab, die folgenden Wortlaut hat: „Als Mitglied der 
Vollversammlung der Industrie- und Handels-
kammer Rostock bin ich Vertreter der gesam-
ten gewerblichen Wirtschaft des Bezirks und 
nicht allein meines Wahlbezirks oder meiner 
Wahlgruppe oder eines einzelnen Gewerbe-
zweiges. Bei allen Beratungen und Entschlie-
ßungen der Kammer, an denen ich mitwirke, 
bin ich daher frei und unabhängig und nicht 
an irgendwelche Aufträge und Weisungen 
gebunden. Ich habe über alle Mitteilungen, 
Tatsachen und Verhandlungen, insbesondere 
über die Entscheidungen der Kammer und die 
Stellungnahme einzelner Mitglieder bei den 
Beratungen, die ihrer Natur nach vertraulich 
sind oder die als vertraulich bezeichnet wer-
den, Stillschweigen zu bewahren. Ich verspre-
che hiermit dem Präsidenten der Kammer, 
mein Amt als Mitglied der Vollversammlung 
der Industrie- und Handelskammer Rostock 
treu, gewissenhaft und unparteiisch zu füh-
ren.“ 
Der Vorsitzende der Vollversammlung liest den Text 
der Verpflichtungserklärung dem zu Verpflichtenden 
vor, der sie durch Handschlag bekräftigt. Die Erklärung 
ist zu unterschreiben und zu den Kammerakten zu 
nehmen.

§ 14
Über die Sitzungen der Vollversammlung sind Nieder-
schriften anzufertigen. Die Niederschriften sind vom 
Vorsitzenden und dem Hauptgeschäftsführer zu un-
terzeichnen. Der Schriftführer wird durch den Haupt-
geschäftsführer bestimmt. Eine Abschrift der Nieder-
schrift ist den Vollversammlungsmitgliedern möglichst 
binnen vier Wochen nach der Vollversammlung zuzu-
leiten. Beanstandungen sollen möglichst binnen zwei 
Wochen nach Erhalt dem Hauptgeschäftsführer mitge-
teilt werden. Über Beanstandungen hat, sofern ihnen 
nicht vom Vorsitzenden und dem Hauptgeschäftsführer 
stattgegeben wird, die nächstfolgende Vollversamm-
lung zu beschließen, die auch die Niederschrift zu 
genehmigen hat. 

III. Präsidium

§ 15
(1)  Das Präsidium wird durch den Präsidenten oder in 
seinem Auftrage durch den Hauptgeschäftsführer mit 
einer Frist von zehn Tagen, in Ausnahmefällen auch mit 
verkürzter Frist, eingeladen. Im Falle der Verhinderung 
des Präsidenten erfolgt die Einladung im Auftrag des 
ihn vertretenden Vizepräsidenten.
(2)  Die Einladung kann schriftlich, fernschriftlich, te-
legrafisch oder mittels Fernkopie erfolgen.
(3)  Ehrenpräsidenten können an den Sitzungen des 
Präsidiums mit beratender Stimme teilnehmen.

§ 16
In den Sitzungen führt der Präsident den Vorsitz. Im 
Falle seiner Verhinderung regelt sich seine Vertretung 
nach § 7.

§ 17
Repräsentationspflichten der Kammer sind von den 
Mitgliedern des Präsidiums oder der Geschäftsführung 
wahrzunehmen. Bei Verhinderung der Mitglieder des 

Präsidiums oder der Geschäftsführung können auch 
ortsansässige Mitglieder der Vollversammlung durch 
den Präsidenten mit der Wahrnehmung von Repräsen-
tationspflichten betraut werden.

§ 18
Das Präsidium ist beschlußfähig, wenn mindestens die 
Hälfte der Mitglieder anwesend ist; im übrigen gelten 
die Verfahrensvorschriften für die Vollversammlung 
sinngemäß.

IV. Ausschüsse

§ 19
(1)  Die von der Vollversammlung zu ihrer Unterstüt-
zung und zur Vorbereitung ihrer Beschlüsse gemäß § 
6 Abs. 1 der Satzung errichteten Ausschüsse haben 
beratende Funktion.
(2)  Das gleiche gilt für den Berufsbildungsausschuß; § 
58 des Berufsbildungsgesetzes bleibt unberührt.

§ 20
Die Vollversammlung bestimmt den Aufgabenbereich 
der nach § 6 Abs. 1 der Satzung gebildeten Ausschüsse, 
soweit er sich nicht aus dem Gesetz oder der Satzung 
ergibt.

§ 21
(1)  Die Ausschüsse können der Vollversammlung Vor-
schläge für die Berufung von Ausschußmitgliedern 
machen.
(2)  Der Ausschuß wählt seinen Vorsitzenden. Wieder-
wahl des Vorsitzenden und seines Stellvertreters ist 
zulässig. Bei ihrem vorzeitigen Ausscheiden erfolgt eine 
Ersatzwahl für die restliche Amtszeit.
(3)  Gäste können durch den Ausschußvorsitzenden 
zugelassen werden.

§ 22
(1)  Die Mitglieder der Ausschüsse sind zur uneigen
nützigen, gewissenhaften und unparteiischen Aus-
übung ihrer Tätigkeit sowie zur Geheimhaltung der 
in ihrer Eigenschaft als Ausschußmitglieder zu ihrer 
Kenntnis gelangenden Vorgänge und Tatsachen ver-
pflichtet. 
(2)  Jedes neu berufene Mitglied der Ausschüsse gibt 
bei seiner Einführung eine Verpflichtungserklärung ab, 
die folgenden Wortlaut hat: „Als Mitglied des ... 
bin ich Vertreter der gesamten gewerblichen 
Wirtschaft des Bezirks und nicht allein meines 
Wahlbezirks oder meiner Wahlgruppe oder 
eines einzelnen Gewerbezweiges. Bei allen 
Beratungen und Empfehlungen des Aus-
schusses, an denen ich mitwirke, bin ich da-
her frei und unabhängig und nicht an irgend-
welche Aufträge und Weisungen gebunden. 
Ich habe über alle Mitteilungen, Tatsachen 
und Verhandlungen, insbesondere über die 
Empfehlungen des Ausschusses und die Stel-
lungnahme einzelner Mitglieder bei den Bera-
tungen, die ihrer Natur nach vertraulich sind 
oder die als vertraulich bezeichnet werden, 
Stillschweigen zu bewahren. Ich verspreche 
hiermit, mein Amt als Mitglied des ... der 
Industrie- und Handelskammer Rostock treu, 
gewissenhaft und unparteiisch zu führen.“
(3)  Der Vorsitzende liest den Text der Verpflichtungs-
erklärung dem zu Verpflichtenden vor, der sie durch 
Handschlag bekräftigt. Die Erklärung ist zu unterschrei-
ben und zu den Kammerakten zu nehmen.

§ 23
(1)  Die Geschäftsführung der Ausschüsse liegt bei der 
Geschäftsführung der Kammer.
(2)  Die Geschäftsführung lädt nach Bedarf im Auftrag 
des Vorsitzenden zu den Sitzungen der Ausschüsse 
mit einer Frist von zehn Tagen ein. In Ausnahmefällen 
kann auch mit verkürzter Frist eingeladen werden. Mit 
der Einladung ist die Tagesordnung bekanntzugeben, 
die der Vorsitzende unter Berücksichtigung etwaiger 
Vorschläge der Ausschußmitglieder aufstellt. Der Aus-
schußvorsitzende, im Falle seiner Verhinderung der 
stellvertretende Vorsitzende, sonst das an Lebensjahren 
älteste anwesende Ausschußmitglied, leitet die Sit-
zungen. Er kann veranlassen, daß auch Nichtmitglieder 
dazu eingeladen werden, wenn dies zur Förderung der 
Beratung dienlich ist.

§ 24
(1)  Die Ausschüsse legen ihre Auffassung in Form von 
Empfehlungen nieder, über die mit einfacher Stim-
menmehrheit Beschluß gefaßt wird. Kommt keine 
einheitliche Meinungsbildung zustande, so ist in der 
Empfehlung besonders darauf hinzuweisen und auf 
Antrag der Minderheit deren abweichende Meinung 
zum Ausdruck zu bringen.
(2)  Über die Ausschußsitzung ist eine Niederschrift 
anzufertigen, die dem Hauptgeschäftsführer zur Kennt-
nisnahme vorzulegen und durch den Vorsitzenden und 
den Sachbearbeiter der Geschäftsführung zu unter-
zeichnen ist. Die Mitglieder des Ausschusses erhalten 
möglichst innerhalb vier Wochen nach der Sitzung 
eine Abschrift der Niederschrift. Beanstandungen sol-
len möglichst binnen zwei Wochen nach Erhalt dem 
Hauptgeschäftsführer mitgeteilt werden. Über die Be-
anstandung hat, sofern ihr nicht stattgegeben wird, der 
Ausschuß in seiner nächsten Sitzung zu beschließen, 
der auch die Niederschrift zu genehmigen hat.
(3)  Das Ergebnis der Ausschußarbeit ist dem Präsidium 
und dem Hauptgeschäftsführer zuzuleiten.
(4)  Für das Verfahren in den Ausschüssen gelten im 
übrigen die Bestimmungen für die Vollversammlung 
sinngemäß.

§ 25
(1)  Die Ausschüsse können zur Behandlung bestimmter 
Einzelfragen Unterausschüsse bilden und deren Vorsit-
zenden bestimmen.
(2)  Die Unterausschüsse haben die Ergebnisse ihrer 
Beratungen dem zuständigen Ausschuß zur abschlie-
ßenden Beratung bekanntzugeben.

§ 26
Die Beratungsergebnisse der Ausschüsse dürfen nach 
außen hin nicht ohne Zustimmung des Präsidenten 
bekanntgegeben werden. 

§ 27
Für die Tätigkeit des Berufsbildungsausschusses gelten 
die Bestimmungen der §§ 20 bis 27 der Geschäftsord-
nung nicht (vgl. § 59 des Berufsbildungsgesetzes).

V. Arbeitskreise

§ 28
Zur beratenden Unterstützung des Präsidiums und der 
Geschäftsführung können Arbeitskreise für bestimmte 
Aufgaben gebildet werden. Ihr Aufgabengebiet und 
ihre Zusammensetzung bestimmt das Präsidium im 
Einvernehmen mit dem Hauptgeschäftsführer.
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VI. Geschäftsführung

§ 29
Der Anstellungsvertrag des Hauptgeschäftsführers wird 
vom Präsidenten und einem Vizepräsidenten unter-
zeichnet, die Anstellungsverträge der Geschäftsführer 
sowie Verträge über Versorgungszusagen der Mitar-
beiter der Kammer vom Präsidenten und Hauptge-
schäftsführer, die Anstellungsverträge der weiteren 
Mitarbeiter der Kammer vom Hauptgeschäftsführer.

§ 30
Die Mitglieder der Geschäftsführung nehmen entspre-
chend ihrer sachlichen oder regionalen Zuständigkeit 
an den Sitzungen der Ausschüsse und der Arbeits-
kreise teil. Die Zuständigkeit richtet sich nach dem 
vom Hauptgeschäftsführer zu erlassenden Geschäfts-
verteilungsplan. 

§ 31
Der Hauptgeschäftsführer erläßt zur Regelung des in-
neren Dienstbetriebes der Kammer eine Dienst- und Ar-
beitsordnung. Für die Rechnungs- und Kassenführung 
gelten die Bestimmungen der Haushalts-, Kassen- und 
Rechnungslegungsordnung und der Kassendienstan-
weisung.

VII. Inkrafttreten

§ 32
Die Geschäftsführung tritt am Tage nach ihrer Be-
kanntmachung im amtlichen Veröffentlichungsblatt 
der Kammer in Kraft. Gleichzeitig tritt die Geschäfts-
ordnung vom 20. Oktober 1990 außer Kraft.
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Wahlordnung  
der Industrie- und 
Handelskammer  
zu Rostock

vom 29. November 2010 

Die Vollversammlung der Industrie- und Handels-
kammer zu Rostock hat auf ihrer Sitzung vom 29. 
November 2010 gemäß § 4 Satz 2 Ziffer 2 in Ver-
bindung mit § 5 Abs. 3 des Gesetzes zur vorläufigen 
Regelung des Rechts der Industrie- und Handelskam-
mern vom 18. Dezember 1956 (BGBl. I S. 920), zuletzt 
geändert durch Artikel 7 des Vierten Gesetzes zur 
Änderung verwaltungsverfahrensrechtlicher Vor-
schriften vom 11. Dezember 2008 (BGBl. I, S. 2418), 
folgende Wahlordnung beschlossen:

§ 1  Wahlmodus

(18)	 Die Kammerzugehörigen wählen nach den fol-
genden Bestimmungen für die Dauer von fünf Jahren 
bis zu 53 Mitglieder der Vollversammlung. 

(19)	 45 Mitglieder der Vollversammlung werden 
in allgemeiner, geheimer und freier Wahl von den 
Kammerzugehörigen unmittelbar gewählt.

(20)	 Bis zu acht Mitglieder können in mittelbarer 
Wahl gemäß § 17 von den unmittelbar gewählten 
Vollversammlungsmitgliedern hinzugewählt werden, 
die insoweit als Wahlmänner handeln (Zuwahl). 
Die Zuwahl soll die Vollversammlung um Vertreter 
solcher, für das Bild des Kammerbezirks bedeutsamer 
Wirtschaftszweige oder Regionen ergänzen, die über 
das unmittelbare Wahlgruppenverfahren keinen Sitz 
oder keine entsprechend ihrer Bedeutung ausrei-
chende Anzahl von Sitzen in der Vollversammlung 
erhalten konnten. Der Antrag auf Durchführung einer 
Zuwahl ist entsprechend zu begründen. 

§ 2  Nachrücken, Nachfolgewahl

(1)	 Für unmittelbar gewählte Mitglieder der 
Vollversammlung, die vor Ablauf der Wahlperiode 
ausscheiden, rücken diejenigen Bewerber nach, die 
bei der Wahl in derselben Wahlgruppe und im selben 
Wahlbezirk die nächsthöchste Stimmzahl erreicht 
haben (Nachfolgemitglied). Dies gilt auch, wenn die 
als Nachfolgemitglied qualifizierten Bewerber bereits 
durch mittelbare Wahl (§ 1 Abs. 2) Mitglied der 
Vollversammlung geworden sind; sie gelten fortan als 
unmittelbar gewählte Mitglieder.

(2)	 Ist kein als Nachfolgemitglied qualifizierter 
Bewerber vorhanden, so wird die Vollversammlung 
den freigewordenen Sitz im Wege der mittelbaren 
Wahl durch die unmittelbar gewählten Vollversamm-
lungsmitglieder besetzen. Das gewählte Nachfolge-
mitglied muss der Wahlgruppe und dem Wahlbezirk 
des ausgeschiedenen Mitglieds angehören.

(3)	 Falls der Anteil der insgesamt in mittelbarer 
Wahl gewählten Mitglieder der Vollversammlung – 
einschließlich der nach § 1 Abs. 2 gewählten – 20 
v. H. der zulässigen Höchstzahl aller Sitze erreicht, 
ist die mittelbare Wahl weiterer Vollversammlungs-
mitglieder ausgeschlossen. In diesem Falle kann die 
Vollversammlung die Durchführung einer unmittelba-
ren Nachfolgewahl beschließen. Diese erfolgt für die 
restliche Amtsperiode des ausgeschiedenen Mitglieds. 

Sie wird entsprechend den Vorschriften dieser Wahl-
ordnung durchgeführt. Das gewählte Nachfolgemit-
glied muss der Wahlgruppe und dem Wahlbezirk des 
ausgeschiedenen Mitglieds angehören.

§ 3  Wahlberechtigung

(1)	 Wahlberechtigt sind die Kammerzugehörigen.

(2)	 Jeder Kammerzugehörige kann sein Wahlrecht 
nur einmal ausüben.

(3)	 Das Wahlrecht ruht bei Kammerzugehörigen, 
solange ihnen von einem Gericht das Recht, in 
öffentlichen Angelegenheiten zu wählen oder zu 
stimmen, rechtskräftig aberkannt ist.

§ 4  Ausübung des Wahlrechts

(1)	 Das Wahlrecht wird ausgeübt

a)	 für kammerzugehörige natürliche Perso-
nen von diesen selbst, falls Vormundschaft, 
Pflegschaft oder Betreuung besteht, durch den 
gesetzlichen Vertreter,

b)	 für juristische Personen des privaten oder 
öffentlichen Rechts, Handelsgesellschaften und 
nichtrechtsfähige Personenmehrheiten durch 
eine Person, die allein oder zusammen mit ande-
ren zur gesetzlichen Vertretung befugt ist.

(2)	 Das Wahlrecht kann auch durch einen im 
Handelsregister eingetragenen Prokuristen ausgeübt 
werden.

(3)	 Für Kammerzugehörige, deren Wohnsitz oder 
Sitz nicht im Kammerbezirk gelegen ist, kann das 
Wahlrecht durch einen Wahlbevollmächtigten ausge-
übt werden. 

(4)	 In den Fällen der Absätze 1 lit. b, 2 und 3 kann 
das Wahlrecht jeweils nur von einer einzigen dazu 
bestimmten Person ausgeübt werden.

(5)	 Das Wahlrecht kann nicht von Personen ausge-
übt werden, bei denen der Tatbestand des § 3 Abs. 3 
vorliegt.

(6)	 Auf Verlangen ist dem Wahlausschuss die 
Berechtigung, das Wahlrecht auszuüben, durch einen 
Handelsregisterauszug oder in sonstiger geeigneter 
Weise nachzuweisen. Bei Wahlbevollmächtigten 
bedarf es einer zu diesem Zweck ausgestellten 
Vollmacht.

§ 5  Wählbarkeit

(1)	 Wählbar sind natürliche Personen, die am Wahl-
tag volljährig sind, das Kammerwahlrecht auszuüben 
berechtigt sind und entweder selbst Kammerzugehö-
rige sind oder allein oder zusammen mit anderen zur 
gesetzlichen Vertretung einer kammerzugehörigen 
juristischen Person, Handelsgesellschaft oder nicht-
rechtsfähigen Personenmehrheit befugt sind. Wählbar 
sind auch die in das Handelsregister eingetragenen 
Prokuristen und besonders bestellte Bevollmächtigte 
von Kammerzugehörigen. Nicht wählbar ist, wer die 
Fähigkeit, öffentliche Ämter zu bekleiden und Rechte 
aus öffentlichen Wahlen zu erlangen, nicht besitzt.

(2)	 Jeder Kammerzugehörige kann nur mit einem 
Mitglied in der Vollversammlung vertreten sein. Für 
jeden Kammerzugehörigen kann sich nur ein Kandi-
dat zur Wahl stellen.

(3)	 Ist eine natürliche Person in verschiedenen 
Wahlgruppen bzw. Wahlbezirken wählbar, kann sie 
nur einmal kandidieren.

§ 6  Dauer und Beendigung der 
Mitgliedschaft

(1)	 Die Amtszeit der Mitglieder der Vollversamm-
lung beginnt mit der konstituierenden Sitzung und 
endet mit der konstituierenden Sitzung einer neu 
gewählten Vollversammlung.

(2)	 Die Mitgliedschaft in der Vollversammlung 
endet vor Ablauf der in Abs.1 vorgesehenen Amtszeit 
durch Tod, Amtsniederlegung oder mit der Feststel-
lung, dass bei dem Mitglied die Voraussetzungen der 
Wählbarkeit im Zeitpunkt der Wahl nicht vorhanden 
waren oder zum Zeitpunkt der Feststellung nicht 
mehr vorliegen, oder die Wahl aus sonstigen Gründen 
für ungültig erklärt wird. Auf Antrag hat die Voll-
versammlung die Feststellung zu beschließen. Der 
Präsident hat den Antrag unverzüglich ab Kenntnis 
der Kammer zu stellen.

(3)	 Die Mitgliedschaft in der Vollversammlung 
wird nicht berührt durch den Wechsel in eine andere 
Wahlgruppe oder einen anderen Wahlbezirk.

(4)	 Die Gültigkeit von Beschlüssen und Wahlen 
wird nicht davon berührt, dass die Voraussetzun-
gen der Wählbarkeit bei mitwirkenden Mitgliedern 
der Vollversammlung nicht vorlagen oder zu einem 
späteren Zeitpunkt entfallen sind.

(5)	 Die Vollversammlung kann ein Mitglied, das 
nach ihrem Urteil durch seine Handlungsweise oder 
sein Verhalten die öffentliche Achtung verloren oder 
gröblich gegen die guten Sitten eines ehrbaren Kauf-
manns verstoßen hat, durch einen mit einer Mehrheit 
von wenigstens zwei Drittel zu fassenden Beschluss 
auffordern,sein Amt niederzulegen. Dem betroffenen 
Mitglied soll vor dem Beschluss Gelegenheit zur 
Äußerung gegeben werden.

§ 7  Wahlgruppen, Wahlbezirke
(1)	 Die Kammerzugehörigen werden gemäß § 5 Abs. 
3 Satz 2 IHKG zum Zwecke der Wahl unter Berück-
sichtigung der wirtschaftlichen Besonderheiten 
des IHK-Bezirks sowie der gesamtwirtschaftlichen 
Bedeutung der Gewerbegruppen in Wahlgruppen und 
Wahlbezirke eingeteilt. 

(2)	 Es werden folgende Wahlgruppen gebildet:

Wahlgruppe A (Industrie)

Gewerbetreibende, die unter Anwendung fabrik-
mäßiger und kaufmännischer Einrichtungen Waren 
erzeugen oder veredeln. Zur Wahlgruppe A zählen 
auch: Bergbau, Erdölgewinnung, Kieswerke, Wasser-, 
Gas- und Elektrizitätsgewinnung und -verteilung, 
industrielles Bauwesen, Druckereien und Verlage 
sowie Recyclingunternehmen. 

Wahlgruppe B (Groß- und Einzelhandel)

Gewerbetreibende, die hauptsächlich von ihnen nicht 
selbst hergestellte Waren in größerem Umfange 
vertreiben.
Wahlgruppe C  
(Verkehr und Nachrichtenübermittlung)
Gewerbetreibende, die sich mit der Beförderung von 
Menschen, Vieh oder Gütern zu Lande, zu Wasser 
oder in der Luft sowie deren Lagerung befassen. 
Hierzu zählen auch Unternehmen der Nachrichten-
übermittlung.

Wahlgruppe D (Gastgewerbe)
Gewerbetreibende, die sich mit der Beherbergung, 
Verpflegung oder Erfrischung von Menschen befas-
sen.

 5
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Wahlbezirke Wahlgruppen
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I
Rostock – Bad Doberan – 	
Güstrow

5 7 3 2

1

3 4 5

II
Stralsund – Nordvorpommern –	
Rügen

2 4 1 3 1 1 3

Zusammen: 45 Sitze 7 11 4 5 1 4 5 8

Wahlgruppe E (Finanzinstitute)
Gewerbetreibende, die sich mit Bank-, Kredit- und 
Wechselgeschäften jeder Art befassen. Zur Gruppe 
E zählen auch Sparkassen, Bausparkassen sowie 
Kapitalanlagegesellschaften.

Wahlgruppe F (Vermittlergewerbe)
Gewerbetreibende, die sich mit der Vertretung 
fremder Firmen oder der Vermittlung von Handelsge-
schäften befassen. Zur Gruppe F gehören auch Makler 
sowie Reisebüros.

Wahlgruppe G  
(Beratung, Werbung und sonstige wissenschaftliche 
und technische Dienstleistungen)
Gewerbetreibende, die auf dem Gebiet der Infor-
mationstechnologie Dienstleistungen erbringen 
bzw. Informationsdienstleistungen anbieten sowie 
Gewerbetreibende, wissenschaftliche und technische 
Dienstleistungen erbringen. Darunter fallen Gewerbe-
treibende im Bereich der Rechts- und Steuerberatung 
sowie Wirtschaftsprüfung und Unternehmensbera-
tung. Ebenfalls zur Gruppe gehören Gewerbetrei-
bende, die Architektur- und Ingenieursdienstleis-
tungen erbringen, technische, physikalische und 
chemische Untersuchungen vornehmen, im Bereich 
der Werbung, Markt- und Meinungsforschung oder 
Forschung und Entwicklung tätig sind sowie sonstige 
wissenschaftliche und technische Dienstleister. 

Wahlgruppe H  
(sonstiges Dienstleistungsgewerbe)
a)	Versicherungsgewerbe

Gewerbetreibende, die sich mit Versicherungen 
jeder Art befassen.

b)	sonstige Dienstleistungsunternehmen
Dienstleistungsunternehmen, soweit sie nicht 
unter die Wahlgruppen C, E, F oder G fallen. Zur 
Gruppe der sonstigen Dienstleistungsunterneh-
men gehören insbesondere Gewerbetreibende, die 
gewerbliche Leistungen nicht industrieller und 
nicht handwerklicher Natur erbringen, wie Leih-
büchereien, Vervielfältigungsbüros, Auskunfteien, 
Inkassobüros, Pfandleihgewerbe, Privatschulen, 
Wäschereien, Reklame- und Werbeunternehmen, 
Prüfungs- und Beratungsunternehmen sowie 
Baubetreuungsunternehmen.

(3)	 Es werden folgende Wahlbezirke gebildet:
	 I.	 Der Wahlbezirk Rostock-Bad Doberan-Güstrow 

bestehend aus dem Gebiet der Hansestadt 
Rostock und den Gebieten der Landkreise Bad 
Doberan und Güstrow. Nach Inkrafttreten von 
§ 1 und § 4 des Landkreisneuordnungsgesetzes 
M-V vom 12. Juli 2010 besteht der Wahlbezirk 
aus dem Gebiet der Hansestadt Rostock und 
dem Gebiet des neuen Landkreis Mittleres 
Mecklenburg.

	 II.	Der Wahlbezirk Stralsund-Nordvorpommern-
Rügen bestehend aus dem Gebiet der Hanse-
stadt Stralsund und den Gebieten der Landkreise 
Nordvorpommern und Rügen. Nach Inkrafttre-
ten von § 1 und § 5 des Landkreisneuordnungs-
gesetzes M-V vom 12. Juli 2010 besteht der 
Wahlbezirk aus dem Gebiet des neuen Landkreis 
Nordvorpommern.

Für die gemäß Abs. 2 gebildeten Wahlgruppe E bildet 
der Kammerbezirk den Wahlbezirk.

(4)	 Die Kammerzugehörigen wählen in ihrer Wahl-
gruppe und in ihrem Wahlbezirk jeweils die folgende 
Anzahl von Mitgliedern der Vollversammlung:

§ 8  Wahlausschuss, Wahlfrist
(1)	 Die Vollversammlung wählt aus ihrer Mitte zur 
Durchführung jeder unmittelbaren Wahl auf Vor-
schlag des Präsidiums einen Wahlausschuss, der aus 
drei ordentlichen Mitgliedern besteht; ferner wählt 
sie bis zu drei Stellvertreter. Der Wahlausschuss 
wählt aus seiner Mitte den Vorsitzenden und den 
stellvertretenden Vorsitzenden. Der Wahlausschuss ist 
bei Anwesenheit von drei Mitgliedern beschlussfähig. 
Der Wahlausschuss kann sich eine Geschäftsordnung 
geben. Der Wahlausschuss wird von einem Mitarbei-
ter der Kammer betreut und kann einzelne Aufgaben 
auf diesen übertragen.
(2)	 Der Wahlausschuss bestimmt die Frist, in 
welcher die Stimmzettel bei der Kammer eingehen 
müssen (Wahlfrist). 

§ 9  Wählerlisten
(1)	 Der Wahlausschuss stellt zur Vorbereitung der 
Wahl getrennt nach Wahlgruppen und Wahlbezir-
ken Listen der Wahlberechtigten auf (Wählerlisten). 
Die Wählerlisten können auch in Dateiform erstellt 
werden. Sie enthalten Angaben zu Name, Firma, 
Anschrift, Wahlgruppe, Wahlbezirk, Identnummer und 
Wirtschaftszweig der Wahlberechtigten.
(2)	 Der Wahlausschuss geht bei der Aufstellung der 
Wählerlisten von den der IHK vorliegenden Unter-
lagen aus und weist danach die Wahlberechtigten 
den einzelnen Wahlgruppen und Wahlbezirken zu. 
Wahlberechtigte, die mehreren Wahlgruppen oder 
Wahlbezirken angehören, werden vom Wahlaus-
schuss einer Wahlgruppe bzw. einem Wahlbezirk 
zugeordnet. Wahlberechtigte, die ausschließlich als 
persönlich haftende Gesellschafter eines anderen 
Wahlberechtigten oder als Besitzgesellschaft für 
einen anderen Wahlberechtigten tätig sind, sind auf 
Antrag der Wahlgruppe dieses anderen Wahlberech-
tigten zuzuordnen.
(3)	 Die Wählerlisten können für die Dauer von min-
destens fünf Werktagen durch die Wahlberechtigten 
oder ihre Bevollmächtigten eingesehen werden. Die 
Einsichtnahme beschränkt sich auf die jeweilige 
Wahlgruppe und den Wahlbezirk.
(4)	 Anträge auf Aufnahme in eine Wahlgruppe 
bzw. einen Wahlbezirk oder auf Zuordnung zu einer 
anderen Wahlgruppe oder einen anderen Wahlbezirk 
sowie Einsprüche gegen die Zuordnung zu einer 
Wahlgruppe können binnen einer Woche nach Ablauf 
der in Abs. 3 genannten Frist eingereicht werden. Der 
Wahlausschuss entscheidet darüber und stellt nach 

Erledigung aller Einsprüche und Anträge die Ord-
nungsmäßigkeit der Wählerlisten fest.
(5)	 Wählen kann nur, wer in den festgestellten 
Wählerlisten eingetragen ist oder bis einen Tag vor 
Ablauf der Wahlfrist (§ 8 Abs. 2) nachweist, dass sein 
Wahlrecht erst nach Ablauf der Frist des § 9 Abs. 4 
entstanden ist.
(6)	 Die Kammer ist berechtigt, an Bewerber (§ 11) 
oder deren Bevollmächtigte zum Zwecke der Suche 
von Unterzeichnern des Wahlvorschlags (§ 11 Abs. 3) 
sowie an Kandidaten zum Zwecke der Wahlwerbung 
Name, Firma und Anschrift von Wahlberechtigten 
zu übermitteln. Die Bewerber und Kandidaten oder 
deren Bevollmächtigte haben sich dazu schriftlich zu 
verpflichten, die übermittelten Daten ausschließlich 
für Wahlzwecke zu nutzen und sie spätestens nach 
der Wahl unverzüglich zu löschen bzw. zu vernichten. 

§ 10  Bekanntmachungen des 
Wahlausschusses betreffend 

Wahlfrist,  Einsichtnahme in die Wählerlisten, 
Einspruchsfrist und  Wahlvorschläge

(1)	 Der Wahlausschuss macht die Wahlfrist (§ 8 
Abs. 2) sowie Zeit und Ort für die Einsichtnahme der 
Wählerlisten mit dem Hinweis auf die in § 9 Abs. 
4 genannten Möglichkeiten der Einreichung von 
Anträgen und Einsprüchen einschließlich der dafür 
vorgesehenen Fristen bekannt.

(2)	 Der Wahlausschuss fordert in der Bekanntma-
chung die Wahlberechtigten auf, binnen vier Wochen 
nach Ablauf der in § 9 Abs. 4 genannten Frist für ihre 
Wahlgruppe Wahlvorschläge bei ihm einzureichen. 
Er weist darauf hin, wie viele Mitglieder in jeder 
Wahlgruppe und jedem Wahlbezirk zu wählen sind 
und wie viele Wahlberechtigte einen Wahlvorschlag 
unterzeichnen müssen.

§ 11  Kandidatenliste
(1)	 Die wahlberechtigte Kammerzugehörige 
können für ihre Wahlgruppe und ihren Wahlbezirk 
schriftliche Wahlvorschläge einreichen, wobei auch 
eine Übermittlung per Telefax zulässig ist. Zulässig 
ist ebenfalls die Übermittlung eines eingescannten 
Dokuments per E-Mail. Bewerber können nur für die 
Wahlgruppe und den Wahlbezirk benannt werden, 
für die sie selbst wahlberechtigt sind. Jeder Wahl-
vorschlag kann eine beliebige Anzahl von Bewerbern 
enthalten. Die Summe der Wahlvorschläge für eine 
Wahlgruppe bzw. einen Wahlbezirk ergibt die Kandi-
datenliste. Die Bewerber werden in der Kandidaten-
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liste in der alphabetischen Reihenfolge ihrer ersten 
Familiennamen aufgeführt, bei Namensgleichheit 
entscheidet der Vorname.

(2)	 Die Wahlvorschläge sind mit Familiennamen, 
Vornamen, Geburtsdatum, Beruf oder Stellung, 
Bezeichnung des kammerzugehörigen Unternehmens 
und dessen Anschrift aufzuführen. Außerdem ist 
eine Erklärung jedes Bewerbers beizufügen, dass er 
zur Annahme der Wahl bereit ist und dass ihm keine 
Tatsachen bekannt sind, die seine Wählbarkeit nach 
dieser Wahlordnung ausschließen.

(3)	 Jeder Wahlvorschlag muss von mindestens 
einem Wahlberechtigten der Wahlgruppe und des 
Wahlbezirks unterzeichnet sein. Diese Voraussetzung 
kann auch durch die Unterschrift des Vorgeschla-
genen erfüllt werden (Selbstvorschlag). Die Unter-
zeichner haben ihren Namen und ihre Anschrift und 
für den Fall, dass sie eine Kammermitglied vertreten, 
dessen Bezeichnung und Anschrift anzugeben. Ein 
Wahlberechtigter kann nur Wahlvorschläge für 
Wahlgruppen und Wahlbezirke unterzeichnen, denen 
er selbst angehört. Jeder Wahlberechtigte kann auch 
mehrere Wahlvorschläge unterzeichnen.

(4)	 Der Wahlausschuss prüft die Wahlvorschläge. Er 
kann Authentizitätsnachweise verlangen. Er fordert 
Bewerber unter Fristsetzung auf, heilbare Mängel zu 
beseitigen. Besteht ein Wahlvorschlag aus mehreren 
Bewerbern, so ergeht die Aufforderung an jeden 
Bewerber, auf den sich die Mängel beziehen.

(5)	 Ein unheilbarer Mangel liegt insbesondere vor, 
wenn 

a)	die Einreichungsfrist nicht eingehalten wurde,

b)	das Formerfordernis nicht eingehalten wurde,

c)	der Bewerber nicht wählbar ist,

d)	der Bewerber nicht identifizierbar ist oder

e)	die Zustimmungserklärung des Bewerbers fehlt.

(6)	 Jede Kandidatenliste soll mindestens einen Kan-
didaten mehr enthalten, als in der Wahlgruppe und 
dem Wahlbezirk zu wählen sind. Geht für eine Wahl-
gruppe bzw. einen Wahlbezirk kein gültiger Wahlvor-
schlag ein oder reicht die Zahl der Wahlvorschläge 
nicht aus, um die Bedingung des Satzes 1 für eine 
Kandidatenliste zu erfüllen, so setzt der Wahlaus-
schuss eine angemessene Nachfrist und wiederholt 
die Aufforderung nach § 10 Abs. 2. Bei fruchtlosem 
Ablauf dieser Nachfrist findet eine auf die gültigen 
Wahlvorschläge beschränkte Wahl statt.

(7)	 Der Wahlausschuss macht die gültigen Kan-
didatenlisten bekannt. Im Falle von Abs. 6 werden 
Nachfrist und Aufforderung zur Einreichung weite-
rer Wahlvorschläge vom Wahlausschuss ebenfalls 
bekannt gemacht.

§ 12  Durchführung der Wahl
Die Wahl findet schriftlich statt (Briefwahl).

§ 13   Briefwahl
(1)	 Die Wahl erfolgt durch Stimmzettel, welche für 
die Wahlgruppe bzw. den Wahlbezirk die Kandida-
tenliste sowie einen Hinweis auf die Anzahl der in 
der Wahlgruppe bzw. dem Wahlbezirk zu wählenden 
Kandidaten enthalten. Die Kandidaten werden in der 
alphabetischen Reihenfolge ihrer ersten Familienna-
men aufgeführt. Bei Namensgleichheit entscheidet 
der erste Vorname.

(2)	 Die Kammer übermittelt dem Wahlberechtigten 
folgende Unterlagen:

a)	einen Vordruck für den Nachweis der Berech-
tigung zur Ausübung des Wahlrechts (Wahl-
schein),

b)	einen Stimmzettel,

c)	einen neutralen Umschlag der Bezeichnung 
„IHK-Wahl“ (Wahlumschlag),

d)	einen Umschlag für die Rücksendung der Wahl-
unterlagen (Rücksendeumschlag).

(3)	 Der Wahlberechtigte kennzeichnet die von ihm 
gewählten Kandidaten dadurch, dass er deren Namen 
auf dem Stimmzettel ankreuzt. Er darf höchstens so 
viele Kandidaten ankreuzen, wie in der Wahlgruppe 
und dem Wahlbezirk zu wählen sind.

(4)	 Der Wahlberechtigte hat den von ihm gemäß 
Abs. 3 gekennzeichneten Stimmzettel in dem von ihm 
verschlossenen Wahlumschlag unter Beifügung des 
von ihm oder dem oder den Vertretungsberechtigten 
unterzeichneten Wahlscheins in dem Rücksendeum-
schlag so rechtzeitig an die IHK zurückzusenden, dass 
die Unterlagen innerhalb der vom Wahlausschuss für 
die Ausübung des Wahlrechts festgelegten Frist bei 
der IHK eingehen. Die rechtzeitig bei der IHK einge-
gangenen Wahlumschläge werden nach Prüfung der 
Wahlberechtigung unverzüglich ungeöffnet in die 
Wahlurne gelegt.

§ 14  Gültigkeit der Stimmen
(1)	 Über die Gültigkeit der abgegebenen Stimmen 
und über alle bei der Wahlhandlung und bei der 
Ermittlung des Wahlergebnisses sich ergebenden 
Fragen entscheidet der Wahlausschuss.

(2)	 Ungültig sind insbesondere Stimmzettel

a)	die Zusätze, Streichungen oder Vorbehalte 
aufweisen,

b)	die die Absicht des Wählers nicht klar erkennen 
lassen,

c)	 in denen mehr Bewerber angekreuzt sind, als in 
der Wahlgruppe und dem Wahlbezirk zu wählen 
sind,

d)	die nicht in einem verschlossenen Wahlum-
schlag eingehen.

Mehrere in einem Wahlumschlag enthaltene 
Stimmzettel gelten als nur ein Stimmzettel, wenn 
ihre Kennzeichnung gleichlautend oder nur einer 
von ihnen gekennzeichnet ist; andernfalls sind sie 
sämtlich ungültig.

(3)	 Rücksendeumschläge, die lediglich den Wahl-
umschlag, nicht jedoch den Wahlschein enthalten, 
werden zurückgewiesen. Das gilt auch, falls der 
Wahlschein im Wahlumschlag versendet wurde.

§ 15  Wahlergebnis
(1)	 Gewählt sind in den einzelnen Wahlgruppen 
und Wahlbezirken diejenigen Bewerber, welche die 
meisten Stimmen erhalten haben. Bei Stimmen-
gleichheit entscheidet das Los, welches ein Mitglied 
des Wahlausschusses zieht; das gleiche gilt für die 
Festlegung der Nachfolgemitglieder (§ 2).

(2)	 Unverzüglich nach Abschluss der Wahl stellt der 
Wahlausschuss das Wahlergebnis fest, fertigt über 
die Ermittlung des Wahlergebnisses eine Nieder-
schrift an und macht die Namen der gewählten 
Bewerber bekannt.

§ 16  Wahlprüfung
(1)	 Einsprüche gegen die Feststellung des Wahl-
ergebnisses müssen innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe des Wahlergebnisses schriftlich beim 
Wahlausschuss eingegangen sein. Der Einspruch 
ist auf die Wahl innerhalb der Wahlgruppe und des 
Wahlbezirks des Wahlberechtigten beschränkt. Über 
Einsprüche gegen die Feststellung des Wahlergeb-
nisses entscheidet der Wahlausschuss. Gegen diese 

Entscheidung kann innerhalb eines Monats Wider-
spruch erhoben werden. Soweit der Wahlausschuss 
dem Widerspruch nicht abhilft, entscheidet die 
Vollversammlung.

(2)	 Einsprüche gegen die Feststellung des Wahler-
gebnisses und Widersprüche gegen die Entscheidung 
des Wahlausschusses sind zu begründen. Sie können 
nur auf einen Verstoß gegen wesentliche Wahlvor-
schriften gestützt werden, durch die das Wahler-
gebnis beeinflusst werden kann. Gründe können nur 
bis zum Ablauf der Widerspruchsfrist vorgetragen 
werden. Im Wahlprüfungsverfahren einschließlich 
eines gerichtlichen Verfahrens werden nur bis zum 
Ablauf der Widerspruchsfrist vorgetragene Gründe 
berücksichtigt.

§ 17  Verfahren der mittelbaren Wahl
(1)	 Die durch mittelbare Wahl zu wählenden 
Mitglieder der Vollversammlung werden von mindes-
tens drei Mitgliedern der Vollversammlung oder dem 
Präsidium mit Begründung nach § 1 Abs. 3 vorge-
schlagen; der Vorschlag muss die Angaben nach § 11 
Abs. 2 enthalten. Vorschlagsberechtigt sind neben 
den amtierenden Vollversammlungsmitgliedern für 
die konstituierende Sitzung auch die bereits gewähl-
ten Kandidaten. Das Präsidium prüft die Wählbarkeit 
nach § 5 Abs. 1 und die sonstigen Voraussetzungen.

(2)	 Die Wahl kann frühestens in der konstituieren-
den Sitzung der Vollversammlung erfolgen. Sie wird 
für jeden Kandidaten einzeln durch Handzeichen 
durchgeführt. Geheim ist abzustimmen, wenn min-
destens ein Fünftel der anwesenden Mitglieder, das 
Präsidium oder der Präsident es verlangen. Gewählt 
ist, wer die meisten Stimmen, jedoch mindestens 
zwei Drittel der abgegebenen Stimmen erhält. 
Stimmenthaltungen gelten als nicht abgegeben.

(3)	 Stehen mehr Wahlvorschläge zur Abstimmung, 
als Sitze nach § 1 Abs. 3 zu besetzen sind, entschei-
den unabhängig von Wahlgruppen und Wahlbezirken 
die jeweils höchsten Stimmenzahlen, die auf die 
Kandidaten entfallen sind. Bei Stimmengleichheit 
entscheidet das Los, welches der Präsident zieht.

(4)	 Die mittelbare Wahl erfolgt für die Dauer der 
laufenden Wahlperiode. 

§ 18  Bekanntmachung
Die in der Wahlordnung vorgesehenen Bekanntma-
chungen erfolgen im Internet auf der Website der IHK 
zu Rostock.

§ 19  Inkrafttreten, Übergangsvorschriften
(1)	 Diese Wahlordnung tritt am Tag ihrer Veröffent-
lichung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Wahlordnung 
vom 28. November 2005 außer Kraft.
(2)	 Ein zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der 
Wahlordnung bereits gewählter Wahlausschuss 
bleibt im Amt. Er führt die Wahl auf der Grundlage 
dieser Wahlordnung durch. Beschlüsse, die der 
Wahlausschuss bis zu diesem Zeitpunkt gefasst hat, 
bleiben wirksam, soweit sie durch diese Wahlordnung 
gedeckt sind.
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Finanzstatut  
der Industrie- und 
Handelskammer (IHK) 
zu Rostock

Die Vollversammlung der Industrie- und Handelskam-
mer Rostock hat in der Sitzung am 5. September 2005 
aufgrund der Zustimmung des Wirtschaftsministerium 
des Landes Mecklenburg-Vorpommern vom 28.07.2005 
sowie gemäß §§ 3 und 4 des Gesetzes zur vorläufigen 
Regelung des Rechts der Industrie- und Handelskam-
mern (IHKG) vom 18.12.1956 (BGBl I, S. 920), zuletzt 
geändert durch das Gesetz vom 24.12.2003 (BGBl. I, 
S. 2934), das nachfolgende Finanzstatut beschlossen:

Teil I: Anwendungsbereich

§ 1 Anwendungsbereich
(1)  Das Finanzstatut regelt die Aufstellung und den 
Vollzug des Wirtschaftsplans (Wirtschaftsführung) so-
wie die Rechnungslegung und die Abschlussprüfung 
der IHK. 
(2)  Richtlinien zur Ausführung des Finanzstatuts wer-
den von Präsident und Hauptgeschäftsführer der IHK 
erlassen. Soweit von der IHK keine eigenen Richtlinien 
erlassen werden, gelten die Muster-Richtlinien zur 
Ausführung des Finanzstatuts des DIHK-Arbeitskreises 
Doppik.

Teil II: Allgemeine Vorschriften  
zum Wirtschaftsplan

§ 2 Feststellung der Wirtschaftssatzung und 
des Wirtschaftsplans, Geschäftsjahr
(1)  Die Vollversammlung stellt den Wirtschaftsplan 
durch die Wirtschaftssatzung fest. Die Wirtschafts-
satzung bestimmt über die Beiträge und darüber, 
bis zu welcher Höhe Kredite aufgenommen und Ver-
pflichtungen zur Leistung von Investitionsausgaben 
in künftigen Jahren (Verpflichtungsermächtigungen) 
eingegangen werden dürfen. Der Hauptgeschäftsführer 
und der Präsident legen den Entwurf der Wirtschafts-
satzung und des Wirtschaftsplans so rechtzeitig der 
Vollversammlung vor, dass diese darüber vor Beginn 
des Geschäftsjahres Beschluss fassen kann. Die Wirt-
schaftssatzung wird gemäß § 12 der Satzung der IHK 
Rostock veröffentlicht.
(2)  Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 3 Bedeutung und Wirkungen des 
Wirtschaftsplans
(1)  Der Wirtschaftsplan dient der Planung und Deckung 
des Ressourcenbedarfs, der zur Erfüllung der Aufgaben 
der IHK im folgenden Geschäftsjahr (Planungszeitraum) 
voraussichtlich notwendig ist. Der Wirtschaftsplan bil-
det die Grundlage für die Wirtschaftsführung der IHK.
(2)  Der Wirtschaftsplan ermächtigt die zuständigen 
Organe, Ressourcen aufzunehmen, anzuschaffen, ein-
zusetzen und zu verbrauchen. Durch den Wirtschafts-
plan werden Ansprüche oder Verbindlichkeiten weder 
begründet noch aufgehoben.

§ 4 Bestandteile des Wirtschaftsplans
(1)  Der Wirtschaftsplan gliedert sich in einen Erfolgs-
plan und einen Finanzplan.

(2)  Dem Wirtschaftsplan ist als Anlage eine gesonderte 
Zusammenstellung der übernommenen Bürgschaften, 
Garantien oder sonstigen Gewährleistungen, die zu 
Aufwendungen in künftigen Geschäftsjahren führen 
können, beizufügen.

§ 5 Vorläufige Wirtschaftsführung
Ist der Wirtschaftsplan zu Beginn des Geschäftsjahres 
noch nicht festgestellt, dürfen Aufwendungen zur Er-
füllung rechtlicher Verpflichtungen, im Übrigen nur 
im Rahmen der Ansätze des Wirtschaftsplans des Vor-
jahres, geleistet werden.

§ 6 Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit
Bei Aufstellung und Ausführung des Wirtschaftsplans 
sind die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Spar-
samkeit zu beachten.

Teil III: Aufstellung des Wirtschaftsplans 

§ 7 Inhalt, Gliederung und Erläuterung des 
Wirtschaftsplans
(1)  Vor Beginn eines jeden Geschäftsjahres stellt die 
IHK einen Wirtschaftsplan auf. Der Erfolgsplan ist 
auszugleichen.
(2)  Im Erfolgs- und Finanzplan sind alle Erträge und 
Aufwendungen, der zur Verwendung vorgesehene Er-
gebnisvortrag und die Rücklagenveränderungen sowie 
Einzahlungen und Auszahlungen in voller Höhe und 
getrennt voneinander anzusetzen und auszuweisen. 
Zuwendungen Dritter sind gesondert auszuweisen. 
Notwendige Verpflichtungsermächtigungen sind an-
zusetzen.
(3)  Der Erfolgsplan ist nach dem in Anlage I beige-
fügten Muster zu gliedern. 
(4)  Der Finanzplan wird in Form einer Kapitalflussrech-
nung aufgestellt. Er ist nach dem in Anlage II beige-
fügten Muster zu gliedern. Wenn Verpflichtungen zu 
Lasten zukünftiger Geschäftsjahre eingegangen wer-
den sollen (Verpflichtungsermächtigung), sind diese zu 
der Maßnahme darzulegen.
(5)  Die wesentlichen Posten des Erfolgs- und Finanz-
plans sind, insbesondere soweit sie von den Vorjahres-
zahlen erheblich abweichen, zu erläutern. 

§ 8 Größere Baumaßnahmen
(1)  Größere Baumaßnahmen liegen dann vor, wenn 
das Volumen 5 % des Betriebsaufwandes überschreitet.
(2)  Derartige Baumaßnahmen sind in ihrer Gesamtheit 
von der Vollversammlung zu beschließen. Dies gilt auch 
dann, wenn sie sich über mehrere Jahre erstrecken. 
Verbindliche Grundlage für die Genehmigung ist eine 
Investitions- und Finanzierungsübersicht.

§ 9 Gesonderte Wirtschaftspläne für 
bestimmte Einrichtungen
Für unselbstständige Einrichtungen der IHK, die sich 
zu einem erheblichen Teil aus eigenen Erträgen oder 
zweckgebundenen Leistungen Dritter finanzieren, sind 
gesonderte Wirtschaftspläne zulässig; die Vorschriften 
dieses Finanzstatuts sind anzuwenden. Die gesonderten 
Wirtschaftspläne sind dem Wirtschaftsplan der IHK 
beizufügen.

§ 10 Nachtragswirtschaftsplan
(1)  Der Wirtschaftsplan ist zu ändern, wenn sich 
Erfolgs- oder Finanzrechnung gegenüber dem Wirt-
schaftsplan erheblich verändern. Eine erhebliche 

Veränderung liegt dann vor, wenn das Volumen des 
Erfolgs- oder Finanzplans um mehr als 10 v. H. über-
schritten wird. Die Vollversammlung kann bei Verab-
schiedung des Wirtschaftsplans weitergehende Anfor-
derungen zur Notwendigkeit, den Wirtschaftsplan zu 
ändern, beschließen.
(2)  Die Regelungen des § 2 Absatz 1 gelten mit der 
Maßgabe entsprechend, dass die Vollversammlung eine 
geänderte Wirtschaftssatzung und einen Nachtrags-
wirtschaftsplan bis zum Ende des jeweiligen Geschäfts-
jahres beschließt.

Teil IV: Ausführung des Wirtschaftsplans

§ 11 Gesamtdeckungsprinzip, 
Deckungsfähigkeit
(1)  Alle Erträge dienen, soweit nichts anderes be-
stimmt ist, zur Deckung aller Aufwendungen (Gesamt-
deckungsprinzip).
(2)  Zweckgebundene Mehrerträge sind nur für damit 
verbundene Mehraufwendungen zu verwenden.
(3)  Personalaufwand und alle übrigen Aufwendungen 
sind jeweils für sich deckungsfähig. Sie können insge-
samt für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden. 
Aufwendungen für einzelne Zwecke können von der 
Deckungsfähigkeit ausgenommen werden.
(4)  Investitionsausgaben können für gegenseitig de-
ckungsfähig erklärt werden. 
 
§ 12 Vollständigkeit und Abweichungen vom 
Wirtschaftsplan, Übertragbarkeit
(1)  Erträge sind rechtzeitig und vollständig zu erheben.
(2)  Der angesetzte Personalaufwand und alle übrigen 
Aufwendungen dürfen ohne besondere Bewilligung der 
Vollversammlung um bis zu 10 v. H. der Planwerte über-
schritten werden, soweit Deckung vorhanden ist. Bei 
fehlender Deckung bedürfen auch Überschreitungen 
der Planwerte um bis zu 10 v. H. der nachträglichen 
formlosen Genehmigung der Vollversammlung.
(3)  Außerplanmäßige Aufwendungen und außer-
planmäßige Investitionsauszahlungen dürfen gelei-
stet werden, wenn sie unabweisbar oder für die Auf-
rechterhaltung der Betriebsfähigkeit unumgänglich 
notwendig sind. Sie bedürfen der Genehmigung der 
Vollversammlung. 
(4)  Mehrausgaben für im Finanzplan veranschlagte 
Einzelvorhaben bedürfen der Zustimmung der Vollver-
sammlung, sofern keine Deckungsfähigkeit gegeben ist.	
(5)  Planansätze für Investitionen sind übertragbar bis 
zum Ende des auf die Bewilligung folgenden dritten 
Geschäftsjahres.

Teil V: Buchführung, Rechnungslegung und 
Controlling

§ 13 Buchführung, Inventar
(1)  Die IHK führt ihre Bücher nach den Regeln der 
kaufmännischen doppelten Buchführung; soweit sich 
aus diesem Finanzstatut nichts anderes ergibt, gelten 
sinngemäß die Vorschriften des ersten Abschnitts des 
Dritten Buchs des Handelsgesetzbuches in ihrer jeweils 
geltenden Fassung. Bei der Anwendung sind die Aufga-
benstellung und die Organisation der IHK zu beachten.
(2)  Das Rechnungswesen bildet unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung die Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage der IHK vollständig 
ab. Die Buchführung ist nach dem als Anlage VI beige-
fügten IHK-Kontenrahmen zu gliedern. 
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§ 14 Eröffnungsbilanz
Für die beim Übergang auf die kaufmännische doppelte 
Buchführung aufzustellende Eröffnungsbilanz gelten 
Sondervorschriften, die in den Richtlinien zur Ausfüh-
rung des Finanzstatuts geregelt sind.

§ 15 Jahresabschluss, Rücklagen, Anhang mit 
Plan-/Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans und 
Lagebericht
(1)  Die IHK stellt innerhalb des ersten Halbjahres des 
Geschäftsjahres für das vergangene Geschäftsjahr ei-
nen Jahresabschluss unter sinngemäßer Anwendung 
der Vorschriften der §§ 238 bis 256 des Handelsge-
setzbuches, einen Anhang zum Jahresabschluss und 
einen Lagebericht auf.
(2)  Der Jahresabschluss der IHK besteht aus der Bilanz, 
der Erfolgs- und der Finanzrechnung. Die Bilanz ist 
nach dem als Anlage III, die Erfolgsrechnung nach dem 
als Anlage IV und die Finanzrechnung nach dem als 
Anlage V beigefügten Muster zu gliedern.
(3)  Um Schwankungen im Beitragsaufkommen aus-
zugleichen, ist eine Ausgleichsrücklage anzusammeln, 
die zwischen 30 v. H. und 50 v. H. der Betriebsauf-
wendungen beträgt. Daneben kann eine Liquiditäts-
rücklage in Höhe von höchstens 50 v. H. der Summe 
der Betriebsaufwendungen gebildet werden, die der 
Aufrechterhaltung einer ordentlichen Kassenwirtschaft 
ohne Inanspruchnahme von Krediten dient. Sie ist Be-
standteil der „anderen Rücklagen“. Die Bildung weiterer 
anderer Rücklagen ist zulässig.
(4)  Bei der Erstellung des Jahresabschlusses kann ein 
Ergebnisverwendungsvorschlag berücksichtigt werden.
(5)  In den Anhang ist ein Anlagenspiegel und ein Plan-/
Ist-Vergleich der Pläne nach §§ 2 bzw. 10 sowie 9 auf-
zunehmen. Weitere Inhalte des Anhangs ergeben sich 
aus den Richtlinien zur Ausführung des Finanzstatuts.
(6)  Im Lagebericht sind der Geschäftsverlauf und die 
Lage der IHK im abgelaufenen Geschäftsjahr so darzu-
stellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild vermittelt wird. Darüber hinaus ist im 
Lagebericht auf Vorgänge von besonderer Bedeutung 
nach dem Schluss des Geschäftsjahres und auf die er-
wartete Entwicklung der IHK einschließlich der Risiken 
der künftigen Entwicklung einzugehen.

§ 16 Internes Kontrollsystem, Controlling
(1)  Die IHK richtet ein für ihre Verhältnisse angemes-
senes Internes Kontrollsystem (IKS) ein.
(2)  Die IHK richtet eine Kosten- und Leistungsrech-
nung (Kostenarten-, Kostenstellen-, Kostenträgerrech-
nung) ein, die eine betriebswirtschaftliche Kalkulation 
sowie eine betriebsinterne Steuerung und Beurteilung 
der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit der IHK 
erlaubt. Die Kosten- und Leistungsrechnung ist ein 
wichtiger Bestandteil des Controlling. Ihre Ergebnisse 
sind dem Hauptgeschäftsführer und dem Präsidenten 
zur Verfügung zu stellen. 

Teil VI: Abschlussprüfung und Entlastung

§ 17 Prüfung, Vorlage und Feststellung des 
Jahresabschlusses, Verwendung des Jahreser-
gebnisses sowie Entlastung 
(1)  Die IHK hat den Jahresabschluss unter Einbezie-
hung der Buchführung, den Anhang und den Lagebe-
richt sowie die Ordnungsmäßigkeit der Wirtschaftsfüh-
rung einschließlich der Beachtung der Grundsätze der 
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit prüfen zu lassen. 
Bei der Prüfung sind die Prüfungsrichtlinien der zustän-

digen Rechtsaufsichtsbehörde sowie sinngemäß die §§ 
317, 320, 321 und 322 des Handelsgesetzbuches und 
sinngemäß der § 53 Absatz 1 des Haushaltsgrundsät-
zegesetzes zu beachten.

(2)  Die Prüfung gemäß Absatz 1 wird von der vom 
Deutschen Industrie- und Handelskammertag errich-
teten unabhängigen Rechnungsprüfungsstelle für 
die Industrie- und Handelskammern durchgeführt. 
Die Rechnungsprüfungsstelle legt zeitgleich den Prü-
fungsbericht der Rechtsaufsichtbehörde und der IHK 
vor. Grundlage für die Prüfung durch ehrenamtliche 
Rechnungsprüfer ist insbesondere der Bericht der 
Rechnungsprüfungsstelle; weitere zusätzliche Prü-
fungshandlungen aus besonderen Anlässen bleiben 
ihnen unbenommen. 

(3)  Die Vollversammlung stellt den Jahresabschluss 
fest und beschließt über die Ergebnisverwendung.
(4)  Die Vollversammlung erteilt die Entlastung für 
die Wirtschaftsführung. Das Verfahren regelt die IHK-
Satzung.

Teil VII: Ergänzende Vorschriften

§ 18 Beauftragter für die Wirtschaftsführung
(1)  Soweit der Hauptgeschäftsführer die Aufgabe nicht 
selbst wahrnimmt, ist bei der IHK ein Beauftragter 
für die Wirtschaftsführung zu bestellen. Der Beauf-
tragte ist dem Hauptgeschäftsführer unmittelbar zu 
unterstellen.
(2)  Dem Beauftragten obliegen die Erstellung des Ent-
wurfs des Wirtschaftsplans (Voranschlag) sowie die 
Bewirtschaftung der Mittel. Er ist bei allen Maßnahmen 
von finanzieller Bedeutung zu beteiligen.
(3)  Der Beauftragte für die Wirtschaftsführung soll 
eingreifen, wenn die Liquidität gefährdet ist, die Erträ-
ge erheblich hinter den Planwerten zurückbleiben oder 
ein Nachtrag erforderlich wird. Wenn die Entwicklung 
der Erträge und Aufwendungen es erfordert, kann der 
Beauftragte für die Wirtschaftsführung es von seiner 
Einwilligung (vorherigen Zustimmung) abhängig ma-
chen, ob Aufwendungen geleistet oder Verpflichtungen 
eingegangen werden.
(4)  Dem Beauftragten obliegt die Erstellung des Jah-
resabschlusses inklusive Anhang.

§ 19 Nutzungen und Sachbezüge
(1)  Nutzungen und Sachbezüge dürfen Beschäftigten 
der IHK nur gegen angemessenes Entgelt gewährt wer-
den, soweit nicht durch Gesetz, Dienstvertrag, Dienst-
vereinbarung, für den öffentlichen Dienst allgemein 
geltende Vorschriften oder im Wirtschaftsplan etwas 
anderes bestimmt ist.
(2)  Personalaufwendungen, die nicht auf Gesetz, auf 
Dienstvertrag oder auf Dienstvereinbarung beruhen, 
dürfen nur geleistet werden, wenn dafür Mittel be-
reitgestellt werden, die im Wirtschaftsplan besonders 
zu erläutern sind. 

§ 20 Erwerb, Veräußerung und Belastung von 
Grundstücken, Beteiligungen
(1)  Zum Erwerb, zur Veräußerung und zur dinglichen 
Belastung von Grundstücken ist die Einwilligung der 
Vollversammlung einzuholen, soweit diese Rechtsge-
schäfte nicht bereits nach dem Wirtschaftsplan vor-
gesehen sind.
(2)  Das Gleiche gilt für die Beteiligung der IHK an 
Unternehmen, sofern dadurch eine Dauerbeziehung 
der IHK zu dem Unternehmen hergestellt werden soll.

§ 21 Änderung von Verträgen, Vergleiche
Die IHK darf 
1.	zu ihrem Nachteil Verträge nur in besonders begrün-

deten Ausnahmefällen aufheben oder ändern und 
2.	Vergleiche nur abschließen, wenn dies für sie zweck-

mäßig und wirtschaftlich ist.

§ 22 Veränderung von Ansprüchen
(1)  Die IHK darf Ansprüche nur
1.	stunden, wenn die sofortige Einziehung mit erheb-

lichen Härten für den Anspruchsgegner verbunden 
wäre und der Anspruch durch die Stundung nicht 
gefährdet wird;

2.	niederschlagen, wenn feststeht, dass die Einziehung 
keinen Erfolg haben wird oder wenn die Kosten der 
Einziehung außer Verhältnis zur Höhe des Anspruchs 
stehen;

3.	erlassen, wenn die Einziehung nach Lage des einzel-
nen Falles für den Anspruchsgegner eine besondere 
Härte darstellen würde; das Gleiche gilt für die Er-
stattung oder Anrechnung von geleisteten Beträgen.

(2)  Regelungen in anderen Rechtsvorschriften bleiben 
unberührt.

§ 23 Geldanlagen
Bei Geldanlagen ist auf eine ausreichende Sicherheit zu 
achten; sie sollen einen angemessenen Ertrag bringen 
und für den vorgesehenen Zweck in Anspruch genom-
men werden können.

Teil VIII: Übergangs- und Schlussvorschriften

§ 24 In-Kraft-Treten/Geltungsdauer
Das Finanzstatut gilt erstmals für das Geschäfts-
jahr 2006. Gleichzeitig tritt das Finanzstatut vom 
17.09.2002 außer Kraft. Hiervon abweichend gelten 
die Vorschriften der HKRO bzw. des Finanzstatuts vom 
17.09.2002 für die davor liegenden Haushaltsjahre ein-
schließlich der Rechnungsprüfung und Entlastung fort. 
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Anlage I

ERFOLGSPLAN 

	 	 	 Plan	 Plan	 Ist		
	 	 	 Lfd. Jahr	 Vorjahr	
	 	 Euro	 Euro	 Euro

1.	 Erträge aus IHK-Beiträgen
2.	 Erträge aus Gebühren 
3.	 Erträge aus Entgelten
4.	 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an 

fertigen und unfertigen Leistungen
5.	 Andere aktivierte Eigenleistungen
6.	 Sonstige betriebliche Erträge
	 –	 davon: Erträge aus Erstattungen
	 –	 davon: Erträge aus öffentlichen Zuwendungen
	 –	 davon: Erträge aus Abführung an gesonderte 

Wirtschaftspläne
	 Betriebserträge
7.	 Materialaufwand
	 a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs

stoffe und für bezogene Waren
	 b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen
8.	 Personalaufwand
	 a)	Gehälter  
	 b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für 

Altersversorgung und Unterstützung
9.	 Abschreibungen
	 a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensge-

genstände des Anlagevermögens und Sachanlagen
	 b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des 

Umlaufvermögens, soweit diese die in der IHK 
üblichen Abschreibungen überschreiten

10.	 Sonstige betriebliche Aufwendungen
	 –	 davon: Zuführungen an gesonderte 

Wirtschaftspläne
	 Betriebsaufwand
	 Betriebsergebnis
11.	 Erträge aus Beteiligungen
12.	 Erträge aus anderen Wertpapieren und 

Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
13.	 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
14.	 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 

Wertpapiere des Umlaufvermögens
15.	 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
	 Finanzergebnis
	E rgebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
16.	 Außerordentliche Erträge
17.	 Außerordentliche Aufwendungen
	A ußerordentliches Ergebnis
18.	 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
19.	 Sonstige Steuern
20.	 Jahresergebnis 
21.	 Ergebnisvortrag  aus dem Vorjahr 
22.	 Entnahmen aus Rücklagen
	 a)	aus der Ausgleichsrücklage
	 b)	aus anderen Rücklagen
	 	 – davon Liquiditätsrücklage
23.	 Einstellungen in Rücklagen
	 a)	in die Ausgleichsrücklage
	 b)	in andere Rücklagen
	 	 – davon Liquiditätsrücklage
24.	Ergebnis 

Anlage II

FINANZPLAN

Hinweis: Die Nummerierung der Positionen entspricht der in der Finanzrechnung

	 	 	 Plan	 Plan	 Ist		
	 	 	 Lfd. Jahr	 Vorjahr	
	 	 Euro	 Euro	 Euro

1.	 	 Jahresergebnis  vor außerordentlichem Posten
2. a)	 +/-	 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf 

Gegenstände des Anlagevermögens 
2. b) 	 -	 Erträge aus Auflösung Sonderposten
3.	 +/-	 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstel-

lungen, Bildung Passive RAP (+) / Auflösung 
Aktive RAP (+), Auflösung Passive RAP (-) / 
Bildung Aktive RAP (-)

Positionen 4. – 8. entfallen im Plan

9.	 =	 Plan-Cashflow aus  
laufender Geschäftstätigkeit

10.	 	 Einzahlungen aus Abgängen von 
Gegenständen des Sachanlagevermögens

11.	 -	 Auszahlungen für Investitionen in das 
Sachanlagevermögen

12.	 +	 Einzahlungen aus Abgängen von Gegen
ständen des immateriellen Anlagevermögens

13.	 -	 Auszahlungen für Investitionen des 
immateriellen Anlagevermögens

14.	 +	 Einzahlungen aus Abgängen von 
Gegenständen des Finanzanlagevermögens

15.	 -	 Auszahlungen für Investitionen in das 
Finanzanlagevermögen

16.	 =	 Plan-Cashflow aus  
der Investitionstätigkeit

17. a)	 	 Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) 
Krediten

17. b)	 	 Einzahlung aus Investitionszuschüssen
18.	 -	 Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) 

Krediten

19.	 =	 Plan-Cashflow aus  
der Finanzierungstätigkeit

20.	 	 Zahlungswirksame Veränderung des 	
Finanzmittelbestandes 	
(Summe der Zeilen 9, 16 und 19)
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Anlage III

Bilanz

AKTIVA		 	 	 	 	 	 	 	 	 PASSIVA
	 	 	 	 31.12.	 31.12.	 	 	 	 	 31.12.	 31.12.	
	 	 	 	 lfd. Jahr	 Vorjahr	 	 	 	 	 lfd. Jahr	 Vorjahr	
	 	 	 	 Euro	 Euro	 	 	 	 	 Euro	 Euro
A.	 Anlagevermögen	 …..	 …..	 A.	 Eigenkapital	 …..	 …..
	 I.	 Immaterielle Vermögensgegenstände	 …..	 …..	 	 I.	 Nettoposition	 …..	 …..
	 	 1.	 Konzessionen, gewerbliche Schutz-	 …..	 …..	 	 II.	 Ausgleichsrücklage	 …..	 …..
	 	 	 rechte und ähnliche Rechte und 	 	 	 	 III.	 Andere Rücklagen	 …..	 …..
	 	 	 Werte sowie Lizenzen an solchen	 	 	 	 IV.	 Ergebnisvortrag 	 …..	 …..
	 	 	 Rechten und Werten	 	 	 	 V. 	 Ergebnis	 ..…	 ..…
	 	 2.	 Geleistete Anzahlungen	 …..	 …..
	 II.	 Sachanlagen	 …..	 …..
	 	 1.	 Grundstücke, grundstücksgleiche	 …..	 …..
	 	 	 Rechte und Bauten, einschließlich	 	 	 B.	 Sonderposten
	 	 	 Bauten auf fremden Grundstücken	 	 	 	 	 Sonderposten für Investitions-	 …..	 …..
	 	 2.	 Technische Anlagen und Maschinen	 …..	 …..	 	 	 zuschüsse zum Anlagevermögen	 …..	 …..
	 	 3.	 Andere Anlagen, Betriebs- und	 …..	 …..
	 	 	 Geschäftsausstattung	 	 	 C.	 Rückstellungen	 …..	 …..
	 	 4.	 Geleistete Anzahlungen und 	 …..	 …..	 	 1.	 Rückstellungen für Pensionen und	 …..	 …..
	 	 	 Anlagen im Bau	 	 	 	 	 ähnliche Verpflichtungen
	 III.	 Finanzanlagen	 …..	 …..	 	 2.	 Steuerrückstellungen	 …..	 …..
	 	 1.	 Anteile an verbundenen Unternehmen	 …..	 …..	 	 3.	 Sonstige Rückstellungen	 …..	 …..
	 	 2.	 Ausleihungen an verbundene	 …..	 …..
	 	 	 Unternehmen	 	 	 D.	 Verbindlichkeiten	 …..	 …..
	 	 3.	 Beteiligungen	 …..	 …..	 	 1.	 Verbindlichkeiten gegenüber Kredit-	 …..	 …..
	 	 4.	 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen	 …..	 …..	 	 	 instituten
	 	 	 ein Beteiligigungsverhältnis besteht	 	 	 	 2.	 Erhaltene Anzahlungen auf Bestel-	 …..	 …..
	 	 5.	 Wertpapiere des Anlagevermögens	 …..	 …..	 	 	 lungen
	 	 6.	 Sonstige Ausleihungen und	 …..	 …..	 	 3.	 Verbindlichkeiten aus Lieferungen	 …..	 …..
	 	 	 Rückdeckungsansprüche	 	 	 	 	 und Leistungen
	 	 	 	 	 	 	 4.	 Verbindlichkeiten gegenüber ver-	 …..	 …..
B.	 Umlaufvermögen	 …..	 …..	 	 	 bundenen Unternehmen
	 I.	 Vorräte	 …..	 …..	 	 5.	 Verbindlichkeiten gegenüber Unter-	 …..	 …..
	 	 1.	 Roh,- Hilfs- und Betriesbsstoffe	 …..	 …..	 	 	 nehmen, mit denen ein Beteiligungs-
	 	 2.	 Unfertige  Leistungen	 …..	 …..	 	 	 verhältnis besteht
	 	 3.	 Fertige Leistungen	 …..	 …..	 	 6.	 Sonstige Verbindlichkeiten	 …..	 …..
	 	 4.	 Geleistete Anzahlungen	 …..	 …..
	 II.	 Forderungen und sonstige	 …..	 …..
	 	 Vermögensgegenstände	 	 	 	 E.	 Rechnungsabgrenzungsposten	 …..	 …..
	 	 1.	 Forderungen aus Beiträgen, Gebühren,	 …..	 …..
	 	 	 Entgelten und sonstigen Lieferungen
	 	 	 und Leistungen
	 	 2.	 Forderungen gegen verbundene	 …..	 …..
	 	 	 Unternehmen
	 	 3.	 Forderungen gegen Unternehmen, mit	 …..	 …..
	 	 	 denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
	 	 4.	 Sonstige Vermögensgegenstände	 …..	 …..
	 III.	 Wertpapiere	 …..	 …..
	 	 1.	 Anteile an verbundenen Unternehmen	 …..	 …..
	 	 2.	 Sonstige Wertpapiere	 …..	 …..
	 IV.	 Kassenbestand, Bundesbankguthaben,	 …..	 …..
	 	 Guthaben bei Kreditinstuten und Schecks

C.	 Rechnungsabgrenzungsposten	 …..	 …..
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Anlage IV

ERFOLGSRECHNUNG 

	 	 	 	 Lfd. Jahr	 Vorjahr	
	 	 	 Euro	 Euro

1.	 Erträge aus IHK-Beiträgen 
2.	 Erträge aus Gebühren
3.	 Erträge aus Entgelten
4.	 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an 

fertigen und unfertigen Leistungen
5.	 Andere aktivierte Eigenleistungen
6.	 Sonstige betriebliche Erträge
	 –	 davon: Erträge aus Erstattungen
	 –	 davon: Erträge aus öffentlichen Zuwendungen
	 –	 davon: Erträge aus Abführung von gesonderten 

Wirtschaftsplänen
	 Betriebserträge
7.	 Materialaufwand
	 a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 

und bezogene Waren
	 b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen
8.	 Personalaufwand
	 a)	Gehälter  
	 b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters-

versorgung und Unterstützung
9.	 Abschreibungen
	 a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensge-

genstände des Anlagevermögens und Sachanlagen
	 b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des 

Umlaufvermögens, soweit diese die in der IHK 
üblichen Abschreibungen nicht überschreiten

10.	 Sonstige betriebliche Aufwendungen
	 –	 davon: Aufwendungen aus Zuführung an geson-

derte Wirtschaftspläne
	 Betriebsaufwand
	 Betriebsergebnis
11.	 Erträge aus Beteiligungen
12.	 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihun-

gen des Finanzanlagevermögens
13.	 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
14.	 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpa-

piere des Umlaufvermögens
15.	 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
	 Finanzergebnis
	E rgebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
16.	 Außerordentliche Erträge
17.	 Außerordentliche Aufwendungen
	A ußerordentliches Ergebnis
18.	 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
19.	 Sonstige Steuern
20.	 Jahresergebnis 
21.	 Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr
22.	 Entnahmen aus Rücklagen
	 a)	aus der Ausgleichsrücklage
	 b)	aus anderen Rücklagen
	 	 – davon Liquiditätsrücklage
23.	 Einstellungen in Rücklagen
	 a)	in die Ausgleichsrücklage
	 b)	in andere Rücklagen
	 	 – davon Liquiditätsrücklage
24.	Ergebnis 

Anlage V

FINANZRECHNUNG

	 	 	 	 Lfd. Jahr	 Vorjahr	
	 	 	 Euro	 Euro

1.	 	 Jahresergebnis vor außerordentlichem Posten
2. a)	 +/-	 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf 

Gegenstände des Anlagevermögens
2. b)	 -	 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
3.	 +/-	 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen
4.	 +/-	 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen 

(+) / Erträge (-) [bspw. Abschreibung auf ein 
aktiviertes Disagio]

5.	 +/-	 Verlust (+) / Gewinn (-) aus dem Abgang von 
Gegenständen des Anlagevermögens

6.	 +/-	 Abnahme (+) / Zunahme (-) der Vorräte, der 
Forderungen aus IHK-Beiträgen, Gebühren, 
Entgelte und sonstigen Lieferungen und 
Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht 
der Investitions- oder  Finanzierungstätigkeit 
zuzuordnen sind

7.	 +/-	 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbind-
lichkeiten aus IHK-Beiträgen, Gebühren, 
Entgelte und sonstigen Lieferungen und 
Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht 
der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit 
zuzuordnen sind

8.	 +/-	 Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus 
außerordentlichen Posten

9.	 =	C ashflow aus laufender Geschäftstätigkeit

10.	 	 Einzahlungen aus Abgängen von 
Gegenständen des Sachanlagevermögens

11.	 -	 Auszahlungen für Investitionen in das 
Sachanlagevermögen

12.	 +	 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenstän-
den des immateriellen Anlagevermögens

13.	 -	 Auszahlungen für Investitionen des 
immateriellen Anlagevermögens

14.	 +	 Einzahlungen aus Abgängen von 
Gegenständen des Finanzanlagevermögens

15.	 -	 Auszahlungen für Investitionen in das 
Finanzanlagevermögen

16.	 =	C ashflow aus der Investitionstätigkeit

17. a)	 	 Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) 
Krediten

17. b)	 	 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen
18.	 -	 Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) 

Krediten

19.	 =	C ashflow aus der Finanzierungstätigkeit

20.	 	 Zahlungswirksame Veränderung des 
Finanzmittelbestandes 	
(Summe der Zeilen 9, 16 und 19)

21.	 +	 Finanzmittelbestand am Anfang der Periode

22.	 =	 Finanzmittelbestand am Ende der Periode
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Anlage VII
KONTENRAHMEN

		  Kontenklasse
		  Kontengruppe
		  Konten-Bezeichnung
0		  Immaterielle Vermögensgegenstände und 

Sachanlagen
	 01	 Ingangsetzung und Erweiterung des Ge-

schäftsbetriebes
	 02	 Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte 

und ähnliche Rechte und Werte
	 03	 frei
	 04	 geleistete Anzahlungen auf Bestellungen 

auf immaterielle Vermögensgegenstände
	 05	 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte 

und Bauten einschließlich der Bauten auf 
fremden Grundstücken

	 06	 frei
	 07	 Technische Anlagen und Maschinen
	 08	 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts-

ausstattung
	 09	 geleistete Anzahlungen und Anlagen im 

Bau
1		  Finanzanlagen
	 10	 frei
	 11	 Anteile an verbundenen Unternehmen
	 12	 Ausleihungen an verbundene Unterneh-

men
	 13	 Beteiligungen
	 14	 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen 

ein Beteiligungsverhältnis besteht
	 15	 Wertpapiere des Anlagevermögens
	 16	 sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzan-

lagen)
	 17	 frei
	 18	 frei
	 19	 frei
2		U  mlaufvermögen und aktive Rechnungs-

abgrenzung
	 20	 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
	 21	 unfertige Leistungen
	 22	 fertige Erzeugnisse und Handelswaren
	 23	 geleistete Anzahlungen auf bezogene Liefe-

rungen und Leistungen
	 24	 Forderungen aus Beiträgen, Gebühren und 

Entgelten
	 25	 Forderungen gegen verbundene Unterneh-

men und gegen Unternehmen, mit denen 
ein Beteiligungsverhältnis besteht

	 26	 Sonstige Vermögensgegenstände
	 27	 Wertpapiere des Umlaufvermögens
	 28	 Flüssige Mittel
	 29	 Aktive Rechnungsabgrenzung
3		E  igenkapital und Rückstellungen
	 30	 Nettoposition (abgeleitetes Eigenkapital)
	 31	 frei
	 32	 Rücklagen (u. a. Haushaltsausgleichs-RL, 

Betriebsmittel-RL)
	 33	 Ergebnisverwendung
	 34	 Jahresergebnis
	 35	 Sonderposten für Investitionszuschüsse zum 

Anlagevermögen
	 36	 frei
	 37	 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche 

Verpflichtungen
	 38	 Steuerrückstellungen
	 39	 Sonstige Rückstellungen

4		  Verbindlichkeiten und passive Rech-
nungsabgrenzung

	 40	 frei
	 41	 frei
	 42	 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitu-

ten
	 43	 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen
	 44	 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leis-

tungen
	 45	 frei
	 46	 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen 

Unternehmen
	 47	 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, 

mit denen ein Beteiligungsverhältnis be-
steht

	 48	 sonstige Verbindlichkeiten
	 49	 passive Rechnungsabgrenzung
5		E  rträge
	 50	 Erträge aus Beiträgen
	 51	 Erträge aus Gebühren
	 52	 Erträge aus Entgelten
	 53	 Bestandsveränderungen und andere akti-

vierte Eigenleistungen
	 54	 Sonstige betriebliche Erträge (Nebenerlö-

se)
	 55	 Erträge aus Beteiligungen
	 56	 Erträge aus anderen Wertpapieren und Aus-

leihungen des Finanzanlagevermögens
	 57	 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
	 58	 Außerordentliche Erträge
	 59	 frei
6		  Betriebliche Aufwendungen
	 60-61	 Sachaufwand
	 60	 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Be-

triebsstoffe 
	 61	 Bezogene Leistungen (für die betriebliche 

Leistungserstellung)
	 62-64	 Personalaufwand
	 62	 Gehälter
	 63	 frei
	 64	 Soziale Abgaben und Aufwendungen für 

Altersversorgung und Unterstützung
	 65	 Abschreibungen
	 66-70	 Sonstiger betrieblicher Aufwand
	 66	 Sonstige Personalkosten
	 67	 Aufwendungen für die Inanspruchnahme 

von Rechten und Diensten Dritter
	 68	 Aufwendungen für Kommunikation und den 

sonstigen laufenden Betrieb
	 69	 Aufwendungen für Mitgliedschaften und 

Sonstiges sowie Wertkorrekturen und peri-
odenfremde Aufwendungen

7		  Weitere Aufwendungen
	 70	 Betriebliche Steuern
	 71	 frei
	 72	 frei
	 73	 frei
	 74	 Abschreibungen auf Finanzanlagen und 

Wertpapiere des Umlaufvermögens und 
Verluste aus entsprechenden Abgängen

	 75	 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
	 76	 Außerordentlicher Aufwand
	 77	 Steuern von Einkommen und Ertrag
	 78	 frei
	 79	 frei
8	 8	E rgebnisrechnungen
	 80	 Eröffnung und Abschluss
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Beitragsordnung
der Industrie-  
und Handelskammer  
zu Rostock

vom 28. November 2005,  
in der Fassung vom 26. November 2007

§ 1 Beitragspflicht
(1) Die Kammer erhebt von den Kammerzugehörigen 
Beiträge nach Maßgabe des IHKG und der folgenden 
Vorschriften; die Beiträge sind öffentliche Abgaben.
(2) Die Beiträge werden als Grundbeiträge und Umla-
gen erhoben.
(3) Die Vollversammlung setzt jährlich in der Wirt-
schaftssatzung die Grundbeiträge, den Hebesatz der 
Umlage und die Freistellungsgrenze (§ 5) fest.

§ 2 Organgesellschaften und Betriebsstätten
(1) Verbundene Unternehmen (Organgesellschaften) 
werden nach den Bestimmungen des § 2 Abs. 1 IHKG 
als eigenständige Kammerzugehörige zum Beitrag ver-
anlagt. 
(2) Hat ein Kammerzugehöriger mehrere Betriebsstät-
ten im Sinne von § 12 AO im Kammerbezirk, so wird 
der Grundbeitrag nur einmal erhoben.

§ 3 Beginn und Ende der Beitragspflicht
(1) Die Beitragspflicht entsteht mit Beginn des Ge-
schäftsjahres, erstmalig mit dem Beginn der Kammer-
zugehörigkeit.
(2) Erhebungszeitraum für den Beitrag ist das Ge-
schäftsjahr (§ 11 Abs. 1 der Satzung).
(3) Die Beitragspflicht endet mit dem Ablauf des Mo-
nats, in dem die Gewerbesteuerpflicht erlischt. Sie 
wird durch die Eröffnung eines Liquidations- oder 
Insolvenzverfahrens nicht berührt.

§ 4 Gewerbeertrag/ 
Gewinn aus Gewerbebetrieb
(1) Der Gewerbeertrag wird nach § 7 GewStG unter 
Berücksichtigung von § 10 a GewStG ermittelt.
(2) Falls für das Bemessungsjahr ein Gewerbesteuer-
messbetrag nicht festgesetzt worden ist, tritt an die 
Stelle des Gewerbeertrags der nach dem Einkommen- 
oder Körperschaftsteuergesetz ermittelte Gewinn aus 
Gewerbebetrieb. 

§ 5 Beitragsfreistellung nach § 3 Abs. 3 Sätze 
3 bis 5 IHKG
(1) Nicht im Handelsregister eingetragene natürliche 
Personen und Personengesellschaften, deren Gewer-
beertrag, hilfsweise Gewinn aus Gewerbebetrieb, 5.200 
Euro nicht übersteigt, sind vorbehaltlich eines Be-
schlusses nach Absatz 3 vom Beitrag freigestellt.
(2) Die im Absatz 1 genannten natürlichen Personen 
sind, soweit sie in den letzten fünf Wirtschaftsjahren 
vor ihrer Betriebseröffnung weder Einkünfte aus Land- 
und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb oder selbststän-
diger Arbeit erzielt haben, noch an einer Kapitalgesell-
schaft mittelbar oder unmittelbar zu mehr als einem 
Zehntel beteiligt waren, für das Geschäftsjahr einer 
Industrie- und Handelskammer, in dem die Betriebser-
öffnung erfolgt, und für das darauf folgende Jahr vom 
Grundbeitrag und von der Umlage sowie für das dritte 
und vierte Jahr von der Umlage befreit, wenn ihr Ge-

werbeertrag, hilfsweise Gewinn aus Gewerbebetrieb, 
25.000 Euro nicht übersteigt.
(3) Wenn nach dem Stand der zum Zeitpunkt der 
Verabschiedung der Wirtschaftssatzung vorliegenden 
Bemessungsgrundlagen zu besorgen ist, dass bei der 
Kammer die Zahl der Beitragspflichtigen, die einen 
Beitrag entrichten, durch die in den Absätzen 1 und 2 
genannten Freistellungsregelungen auf weniger als 55 
vom Hundert aller ihr zugehörigen Gewerbetreibenden 
sinkt, kann die Vollversammlung für das betreffende 
Geschäftsjahr eine entsprechende Herabsetzung der 
dort genannten Grenzen für den Gewerbeertrag oder 
den Gewinn aus Gewerbebetrieb beschließen.

§ 6 Berechnung des Grundbeitrags
(1) Der Grundbeitrag kann gestaffelt werden. Zu den 
Staffelungskriterien gehören insbesondere Art und Um-
fang sowie die Leistungskraft des Gewerbebetriebes. 
Berücksichtigt werden können dabei der Gewerbeer-
trag, die Handelsregistereintragung, das Erfordernis 
eines in kaufmännischer Weise eingerichteten Ge-
schäftsbetriebs, der Umsatz, die Bilanzsumme und 
die Arbeitnehmerzahl. Die Staffelung und die Höhe 
der Grundbeiträge legt die Vollversammlung in der 
Wirtschaftssatzung fest.
(2) Der Grundbeitrag wird als einheitlicher und unteil-
barer Jahresbeitrag erhoben. Er ist auch dann in voller 
Höhe zu entrichten, wenn der gewerbliche Betrieb oder 
seine Betriebsstätten nicht im ganzen Erhebungszeit-
raum oder nur mit einem Betriebsteil beitragspflichtig 
sind. Besteht die Beitragspflicht im Erhebungszeitraum 
nicht länger als drei Monate, so kann von der Erhe-
bung des Grundbeitrags ganz oder teilweise abgesehen 
werden.

§ 7 Berechnung der Umlage
(1) Bemessungsgrundlage für die Umlage ist der Ge-
werbeertrag.
(2) Bei natürlichen Personen und Personengesell-
schaften ist die Bemessungsgrundlage für die Umlage 
einmal um einen Freibetrag gemäß § 3 Abs. 3 Satz 7 
IHKG für das Unternehmen zu kürzen; bei Unternehmen 
mit mehreren Betriebsstätten wird der Freibetrag vor 
Ermittlung der Zerlegungsanteile von der Bemessungs-
grundlage des ganzen Unternehmens abgezogen.
(3) Die Bemessungsgrundlage multipliziert mit dem 
Hebesatz ergibt die Umlage. Den Hebesatz legt die 
Vollversammlung in der Wirtschaftssatzung fest.

§ 8 Zerlegung
(1) Bei einer Zerlegung des Gewerbeertrags sind nur die 
auf den Kammerbezirk entfallenden Zerlegungsanteile 
der Umlagebemessung und, soweit der Gewerbeertrag 
für die Bemessung des Grundbeitrags oder der Freistel-
lung (§ 5) herangezogen wird, auch dabei zu Grunde 
zu legen. Satz 1 gilt entsprechend für die Bemessungs-
grundlage Gewinn aus Gewerbebetrieb und für den 
Umsatz die Bilanzsumme oder die Arbeitnehmerzahl, 
wenn diese für die Bemessung des Grundbeitrags he-
rangezogen werden.
(2) Die Zerlegung erfolgt auf der Grundlage der von der 
Finanzverwaltung festgestellten gewerbesteuerlichen 
Zerlegungsanteile. Liegt keine gewebesteuerliche 
Zerlegung durch die Finanzverwaltung vor, kann die 
Zerlegung nach entsprechender Anwendung der §§ 28 
ff GewStG (gewerbesteuerliche Zerlegung) durch die 
Kammer erfolgen.

§ 9 Bemessungsjahr
(1) Soweit die Beitragsordnung auf den Gewerbeertrag, 
den Gewinn aus Gewerbebetrieb, den Umsatz, die Bi-

lanzsumme oder die Arbeitnehmerzahl Bezug nimmt, 
sind die Werte des Bemessungsjahres maßgebend.
(2) Das Bemessungsjahr wird in der jährlichen Wirt-
schaftssatzung festgesetzt. 

§ 10 Umsatz, Bilanzsumme, Beschäftigtenzahl
(1) Der Umsatz wird – vorbehaltlich der Fälle des Ab-
satzes 2 – nach den für die Ermittlung der Buch-
führungspflicht gewerblicher Unternehmer in § 141 
Abs. 1 Nr. 1 AO genannten Grundsätzen bestimmt. 
Bei umsatzsteuerlichen Organschaften wird für den 
gesamten Organkreis der umsatzsteuerliche Umsatz 
der Organträgerin zu Grunde gelegt. 
(2) Als Umsatz gilt für
a) 	 Kreditinstitute und Finanzdienstleistungsinstitute 

die Summe der Posten 1 – 5 der Erträge des Form-
blattes 2 bzw. der Posten 1, 3, 4, 5, 7 des Form-
blattes 3 der Verordnung über die Rechnungs-
legung der Kreditinstitute und Finanzdienstlei-
stungsinstitute vom 11.12.1998 (BGBl. I, S. 3658) 
in der jeweils geltenden Fassung;

b) 	 Versicherungsunternehmen die Summe der Po-
sten 1 – 3 des Formblattes 2 Abschnitt I bzw. 
der Posten 1, 3, 5 des Formblattes 3 Abschnitt I 
der Verordnung über die Rechnungslegung von 
Versicherungsunternehmen vom 8.11.1994 (BGBl. 
I, S. 3378) in der jeweils geltenden Fassung.

(3) Die Bilanzsumme wird nach § 266 HGB und die Zahl 
der Arbeitnehmer nach § 267 Abs. 5 HGB ermittelt.

§ 11 Registereintragung
(1) Soweit die Beitragsordnung Rechtsfolgen an die 
Eintragung im Handelsregister knüpft, ist dieses Kri-
terium erfüllt, wenn der Kammerzugehörige zu ir-
gendeinem Zeitpunkt des Geschäftsjahres im Register 
eingetragen ist. Dieses Kriterium ist ebenfalls erfüllt, 
wenn der Kammerzugehörige in einem Register eines 
anderen Staates eingetragen ist, soweit dieses Regi-
ster eine dem deutschen Handelsregister vergleichbare 
Funktion hat. 
(2) Abs. 1 gilt entsprechend, soweit die Beitragsord-
nung Rechtsfolgen daran knüpft, daß der Gewerbebe-
trieb des Kammerzugehörigen nach Art und Umfang 
einen in kaufmännischer Weise eingerichteten Ge-
schäftsbetrieb erfordert.

§ 12 Besondere Regelungen für 
gemischtgewerbliche Betriebe
(1) Die Kammer erhebt von Kammerzugehörigen, die in 
der Handwerksrolle oder in dem Verzeichnis nach § 19 
der Handwerksordnung eingetragen sind (gemischt-
gewerbliche Betriebe) den Beitrag für den Betriebsteil, 
der weder handwerklich (Anlage A und Anlage B Ab-
schnitt 1 der HWO) noch handwerksähnlich (Anlage B 
Abschnitt 2 der HWO) ist, sofern der Gewerbebetrieb 
nach Art und Umfang einen in kaufmännischer Wei-
se eingerichteten Geschäftsbetrieb erfordert und mit 
dem weder handwerklichen noch handwerksähnlichen 
Betriebsteil einen Umsatz von mehr als 130.000 Euro 
erzielt hat. 
(2) Nur der Gewerbeertrag, der auf den Betriebsteil 
entfällt, der weder handwerklich noch handwerksähn-
lich ist, wird der Umlagebemessung und, soweit der 
Gewerbeertrag für die Bemessung des Grundbeitrags 
oder die Beitragsfreistellung (§ 5) herangezogen wird, 
auch dabei zu Grunde gelegt. Satz 1 gilt entsprechend 
für die Bemessungsgrundlage Gewinn aus Gewerbe-
betrieb und für den Umsatz, die Bilanzsumme oder die 
Arbeitnehmerzahl, wenn diese für die Bemessung des 
Grundbeitrags oder die Beitragsfreistellung nach § 5 
herangezogen werden.
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(3) Im Rahmen der nach dieser Vorschrift vorzuneh-
menden Zuordnungen findet § 8 Abs. 2 keine An-
wendung.
(4) Gemischtgewerbliche Betriebe im Sinne dieser Vor-
schrift sind nur solche Betriebe, die in die Handwerks-
rolle oder in das Verzeichnis nach § 19 der Handwerks-
ordnung eingetragen sind und bei denen zwischen dem 
handwerklichen oder handwerksähnlichen Betriebsteil 
und dem nichthandwerklichen oder nichthandwerk-
sähnlichen Betriebsteil ein wirtschaftlich-technischer 
Zusammenhang besteht.

§ 13 Besondere Regelungen für Inhaber von 
Apotheken, Angehörige von freien Berufen 
und der Land- und Forstwirtschaft
(1) Inhaber einer Apotheke werden mit einem Viertel 
ihres Gewerbeertrages zur Umlage veranlagt. Satz 1 
gilt entsprechend, soweit der Gewerbeertrag für die 
Bemessung des Grundbeitrags oder die Beitragsfrei-
stellung herangezogen wird.
(2) Absatz 1 findet auch Anwendung auf Kammer-
zugehörige, die oder deren sämtliche Gesellschafter 
vorwiegend
a)	 einen freien Beruf ausüben oder
b)	 Land- oder Forstwirtschaft auf einem im Bezirk der 

Industrie- und Handelskammer belegenen Grund-
stück oder

c)	 als Betrieb der Binnenfischerei Fischfang in einem 
im Bezirk der Industrie- und Handelskammer bele-
genen Gewässer betreiben

und Beiträge an eine oder mehrere andere Kammern 
entrichten, mit der Maßgabe, dass statt eines Viertels 
ein Zehntel der dort genannten Bemessungsgrund-
lage bei der Veranlagung zu Grunde gelegt wird. Die 
Kammerzugehörigen haben das Vorliegen der Voraus-
setzungen für die Herabsetzung der Bemessungsgrund-
lage nachzuweisen.

§ 14 Besondere Regelungen für Komplemen-
tärgesellschaften
(1) 	 Kammerzugehörige in der Rechtsform einer Kapi-
talgesellschaft, deren gewerbliche Tätigkeit sich in der 
Funktion eines persönlich haftenden Gesellschafters in 
nicht mehr als einer Personenhandelsgesellschaft er-
schöpft, kann in der jährlichen Wirtschaftssatzung ein 
ermäßigter Grundbeitrag eingeräumt werden, sofern 
beide Gesellschaften der Kammer angehören.
(2) Die Wirtschaftssatzung kann vorsehen, dass die 
Ermäßigung des Grundbeitrags nur auf Antrag ge-
währt wird.
 
§ 15 Beitragsveranlagung
(1) Die Beitragsveranlagung erfolgt durch schriftlichen 
Bescheid. Dieser ist dem Kammerzugehörigen in einem 
verschlossenen Umschlag zu übersenden.
(2) Im Beitragsbescheid ist auf die für die Beitragserhe-
bung maßgeblichen Rechtsvorschriften hinzuweisen; 
die Bemessungsgrundlage und das Bemessungsjahr 
sind anzugeben. Ferner ist eine angemessene Zah-
lungsfrist zu bestimmen, gerechnet vom Zeitpunkt des 
Zugangs. Der Bescheid ist mit einer Rechtsbehelfsbe-
lehrung zu versehen.
(3) Sofern der Gewerbeertrag oder der Zerlegungsanteil 
für das Bemessungsjahr noch nicht vorliegt, kann der 
Kammerzugehörige auf Grund des letzten vorliegenden 
Gewerbeertrages oder – soweit ein solcher nicht vor-
liegt – aufgrund einer Schätzung in entsprechender 
Anwendung des § 162 AO vorläufig veranlagt werden. 
Satz 1 findet entsprechende Anwendung auf den Ge-
winn aus Gewerbebetrieb und auf den Umsatz, die 

Bilanzsumme und die Arbeitnehmerzahl, soweit diese 
für die Veranlagung von Bedeutung sind.
(4) Ändert sich die Bemessungsgrundlage nach Ertei-
lung des Beitragsbescheides, so erlässt die Kammer 
einen berichtigten Bescheid. Zu viel gezahlte Beiträge 
werden erstattet, zu wenig erhobene Beiträge werden 
nachgefordert. Von einer Nachforderung kann abge-
sehen werden, wenn die Kosten der Nachforderung in 
einem Missverhältnis zu dem zu fordernden Beitrag 
stehen.
(5) Der Kammerzugehörige ist verpflichtet, der Kammer 
Auskunft über die zur Festsetzung des Beitrages erfor-
derlichen Grundlagen zu geben; die Kammer ist berech-
tigt, die sich hierauf beziehenden Geschäftsunterlagen 
einzusehen. Werden von dem Kammerzugehörigen 
Angaben, die zur Feststellung seiner Beitragspflicht 
oder zur Beitragsfestsetzung erforderlich sind, nicht 
gemacht, kann die Kammer die Beitragsbemessungs-
grundlagen entsprechend § 162 AO schätzen; dabei 
sind alle Umstände zu berücksichtigen, die für die 
Schätzung von Bedeutung sind.

§ 16 Vorauszahlungen
Für die Fälle des § 15 Abs. 3 kann die Wirtschaftssat-
zung regeln, dass die Kammerzugehörigen Vorauszah-
lungen auf ihre Beitragsschuld zu entrichten haben. 
Die Vorauszahlung ist auf der Grundlage der §§ 6 und 
7 nach pflichtgemäßem Ermessen zu bestimmen. Die 
Erhebung erfolgt durch Vorauszahlungsbescheid. §§ 15 
und 17 gelten entsprechend.

§ 17 Fälligkeit des Beitragsanspruches
Der Beitrag wird fällig mit Zugang des Beitragsbe-
scheides; er ist innerhalb der gesetzten Zahlungsfrist 
zu entrichten.

§ 18 Mahnung und Beitreibung
(1) Beiträge, die nach Ablauf der Zahlungsfrist nicht 
beglichen sind, werden mit Festsetzung einer neuen 
Zahlungsfrist angemahnt. Die Erhebung einer Mahnge-
bühr (Beitreibungsgebühr, Auslagen) richtet sich nach 
der Gebührenordnung der Kammer.
(2) In der Mahnung ist der Beitragspflichtige darauf 
hinzuweisen, dass im Falle der Nichtzahlung innerhalb 
der Mahnfrist die Beitreibung der geschuldeten Beträge 
eingeleitet werden kann.
(3) Die Einziehung und Beitreibung ausstehender Bei-
träge richtet sich nach § 3 Abs. 8 IHKG in Verbindung 
mit § 3 des Gesetzes über die Industrie- und Handels-
kammern für das Land Mecklenburg-Vorpommern von 
08. Februar 1992 (GVOBl. S. 98).

§ 19 Stundung; Erlass; Niederschlagung
(1) Beiträge können auf Antrag gestundet werden, 
wenn die Einziehung bei Fälligkeit eine erhebliche 
Härte für den Beitragspflichtigen bedeuten würde und 
der Beitragsanspruch durch die Stundung nicht ge-
fährdet erscheint.
(2) Beiträge können auf Antrag im Falle einer unbilligen 
Härte ganz oder teilweise erlassen werden. Im Interesse 
einer gleichmäßigen Behandlung aller Kammerzugehö-
rigen ist an den Begriff der unbilligen Härte ein strenger 
Maßstab anzulegen.
(3) Beiträge können niedergeschlagen werden, wenn 
ihre Beitreibung keinen Erfolg verspricht oder wenn 
die Kosten der Beitreibung in einem Missverhältnis zur 
Beitragsschuld stehen.
(4) Von der Beitragsfestsetzung kann in entsprechender 
Anwendung von § 156 Abs. 2 AO abgesehen werden, 
wenn bereits vorher feststeht, dass die Beitreibung 
keinen Erfolg haben wird oder die Kosten der Festset-

zung und der Beitreibung in einem Missverhältnis zur 
Beitragshöhe stehen. 

§ 20 Verjährung
Für die Verjährung der Beitragsansprüche gelten die 
Vorschriften der Abgabenordnung über die Verjährung 
der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen ent-
sprechend.

§ 21 Rechtsbehelfe
(1) Gegen den Beitragsbescheid ist der Widerspruch 
nach den Bestimmungen der Verwaltungsgerichts-
ordnung gegeben. Über den Widerspruch entscheidet 
die Kammer.
(2) Gegen den Beitragsbescheid in Gestalt des Wider-
spruchsbescheids kann innerhalb eines Monats nach 
Zustellung vor dem zuständigen Verwaltungsgericht 
Klage erhoben werden. Die Klage ist gegen die Kammer 
zu richten.
(3) Rechtsbehelfe gegen Beitragsbescheide haben kei-
ne aufschiebende Wirkung (§ 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 
VwGO).

§ 22 Inkrafttreten
Die Beitragsordnung tritt am 01. Januar 2006 in Kraft. 
§ 5 Abs. 2 ist nur auf Kammerzugehörige anzuwenden, 
deren Gewerbeanzeige nach dem 31. Dezember 2003 
erfolgte. Gleichzeitig tritt die Beitragsordnung vom 
08. Dezember 1998, in der zuletzt geänderten Fassung 
vom 12. Januar 2004 außer Kraft. Für die Festsetzung/
Berichtigung von Beiträgen aus Haushaltsjahren vor 
dem 01. Januar 2006 gilt die Beitragsordnung in der 
vor dem 01. Januar 2006 geltenden Fassung.



Rechtsgrundlagen der IHK zu Rostock

23

Gebührenordnung  
der Industrie-  
und Handelskammer  
zu Rostock 

vom 08. Dezember 1998

Die Vollversammlung der Industrie- und Handelskam-
mer Rostock hat in ihrer Sitzung am 08. Dezember 
1998 gemäß § 3 Abs. 6 und 7 und § 4 Satz 2 Ziff. 2 
des Gesetzes zur vorläufigen Regelung des Rechts der 
Industrie- und Handelskammern (IHKG) vom 18. De-
zember 1956 (BGBl. I, S. 920 ff), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 23. Juli 1998 (BGBI. I, S. 1887, S. 3158), 
folgende Gebührenordnung beschlossen:

§ 1 Gebühren, Auslagen, Vorschüsse
(1)  Für die Inanspruchnahme besonderer Anlagen und 
Einrichtungen oder für besondere Tätigkeiten erhebt 
die Kammer, soweit nicht besondere gesetzliche Be-
stimmungen bestehen, Gebühren nach dem jeweils 
gültigen Gebührentarif.
(2)  Die Kammer kann zusätzlich vom Gebührenschuld-
ner Auslagen ersetzt verlangen, die den üblicherweise 
von der Kammer zu tragenden Verwaltungsaufwand 
überschreiten.
(3)  Die Kammer kann vom Gebührenschuldner einen 
angemessenen Vorschuß für Gebühren und Auslagen 
verlangen.

§ 2 Bemessung der Gebühren
(1)  Gebühren sind als feste Sätze oder Rahmensätze 
zu bestimmen.
(2)  Sind für eine Tätigkeit Rahmensätze bestimmt, so 
ist die Gebühr nach Verwaltungsaufwand und wirt-
schaftlichem Wert für den Gebührenschuldner zu be-
messen.
(3)  Für den Fall, daß die beantragte Tätigkeit vom 
Gebührenschuldner nicht voll in Anspruch genommen 
wird, kann die Gebühr entsprechend ermäßigt werden.

§ 3 Gebührenschuldner
Gebührenschuldner ist, wer besondere Anlagen und 
Einrichtungen der Kammer benutzt oder gebühren-
pflichtige Tätigkeiten beantragt hat oder zu dessen 
Gunsten eine solche Tätigkeit vorgenommen wurde. 
Schulden mehrere Schuldner eine Gebühr gemeinsam, 
so kann die Kammer jeden für den gesamten Betrag in 
Anspruch nehmen.

§ 4 Entstehung des Anspruchs
(1)  Der Anspruch auf Gebühren entsteht bei antrags-
gebundenen Tätigkeiten mit Eingang des Antrags, sonst 
mit der Benutzung der Anlage oder Einrichtung oder 
der Durchführung der Tätigkeit.

(2)  Der Anspruch auf Erstattung von Auslagen entsteht 
mit der Aufwendung des zu erstattenden Betrages.

(3)  Gebühren und Auslagen sind innerhalb der gesetz-
ten Zahlungsfrist zu entrichten.

§ 5 Fälligkeit
Gebühren und Auslagen werden mit ihrer Bekanntgabe 
an den Gebührenschuldner fällig.

§ 6 Mahnung und Beitreibung
(1)  Gebühren, die nicht innerhalb der festgesetzten 
Frist entrichtet worden sind, sind mit einer neuen 
Zahlungsfrist anzumahnen. In der Mahnung ist der 
Gebührenschuldner auf die Folgen der Nichtzahlung 
innerhalb der neuen Frist hinzuweisen.
(2)  Für die Beitreibung von Gebühren gelten die Vor-
schriften der Beitragsordnung entsprechend.

§ 7 Stundung, Erlaß, Niederschlagung
(1)  Gebühren und Auslagen können auf Antrag ge-
stundet werden, wenn ihre Zahlung mit erheblichen 
Härten für den Gebührenpflichtigen verbunden ist und 
der Gebührenanspruch durch die Stundung nicht ge-
fährdet wird.
(2)  Gebühren und Auslagen können auf Antrag im Falle 
einer unbilligen Härte ganz oder teilweise erlassen wer-
den. Im Interesse einer gleichmäßigen Behandlung aller 
Kammerzugehörigen ist an den Begriff der unbilligen 
Härte ein strenger Maßstab anzulegen.
(3)  Gebühren und Auslagen können niedergeschlagen 
werden, wenn ihre Beitreibung keinen Erfolg verspricht 
oder wenn Aufwand und Kosten der Beitreibung in 
einem Mißverhältnis zur Gebührenschuld stehen.

§ 8 Verjährung
Für die Verjährung der Gebühren gelten die Vorschriften 
der Abgabenordnung über die Steuern von Einkommen 
und Vermögen entsprechend.

§ 9 Rechtsbehelfe
(1)  Gegen den Gebührenbescheid ist der Widerspruch 
nach den Bestimmungen der Verwaltungsgerichts-
ordnung gegeben. Über den Widerspruch entscheidet 
die Kammer.
(2)  Gegen den Ablehnenden Widerspruchsbescheid 
kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe vor 
dem zuständigen Verwaltungsgericht Klage erhoben 
werden. Die Klage ist gegen die Kammer zu richten.
(3)  Rechtsbehelfe gegen Gebührenbescheide haben 
keine aufschiebende Wirkung (§ 80 Abs. 2 Ziff. 1 VwGO).

§ 10 Inkrafttreten
Diese Gebührenordnung tritt am 01. März 1999 in 
Kraft. Gleichzeitig tritt die Gebührenordnung vom 20. 
Oktober 1990 in der Fassung vom 18. Dezember 1991 
außer Kraft.	
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Sachverständigen
ordnung der  
IHK zu Rostock

vom 19. April 2010

Die Vollversammlung der Industrie- und Handels-
kammer zu Rostock hat am 19.04.2010 gemäß § 4 
des Gesetzes zur vorläufigen Regelung des Rechts 
der Industrie- und Handelskammern (IHKG) in der 
im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 
701-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt 
geändert durch Artikel 7 des Viertes Gesetz zur Än-
derung verwaltungsverfahrensrechtlicher Vorschriften 
(4. VwVfÄndG) vom 11.12.2008 (BGBl. I, S. 2418), und 
§ 36 Abs. 3 und 4 der Gewerbeordnung, neugefasst 
durch Bekanntmachung vom 22.2.1999 (BGBl. I 202), 
zuletzt geändert durch Art. 4 Abs. 14 Gesetz vom 
29.7.2009 (BGBl. I 2258), in Verbindung mit § 6 des 
Gesetzes über die Industrie- und Handelskammern für 
das Land Mecklenburg-Vorpommern vom 18. Februar 
1992 (GVBl. MV S. 98) und § 1 der Landesverordnung 
über die Regelung von Zuständigkeiten nach dem Ge-
setz über die Industrie- und Handelskammern für das 
Land Mecklenburg-Vorpommern vom 18. März 1992 
(GVBl. MV S. 232) folgende Sachverständigenordnung 
beschlossen: 

I. Voraussetzungen für die  
öffentliche Bestellung und Vereidigung

§ 1 Bestellungsgrundlage
Die Industrie- und Handelskammer bestellt gemäß § 
36 Gewerbeordnung auf Antrag Sachverständige für 
bestimmte Sachgebiete nach Maßgabe der folgenden 
Bestimmungen.

§ 2 Öffentliche Bestellung
(1) Die öffentliche Bestellung hat den Zweck, Gerich-
ten, Behörden und der Öffentlichkeit besonders sach-
kundige und persönlich geeignete Sachverständige 
zur Verfügung zu stellen, deren Aussagen besonders 
glaubhaft sind. 
(2) Die öffentliche Bestellung umfasst die Erstattung 
von Gutachten und andere Sachverständigenleistungen 
wie Beratungen, Überwachungen, Prüfungen, Erteilung 
von Bescheinigungen sowie schiedsgutachterliche und 
schiedsrichterliche Tätigkeiten.
(3) Die öffentliche Bestellung kann inhaltlich be-
schränkt und mit Auflagen verbunden werden. Aufla-
gen können auch nachträglich erteilt werden.
(4) Die öffentliche Bestellung wird auf 5 Jahre befristet. 
Vorbehaltlich des Erlöschens wegen der Vollendung des 
68. Lebensjahres (§ 22 Absatz 1 Buchstabe d)) kann der 
Sachverständige auf Antrag für weitere 5 Jahre erneut 
bestellt werden. Bei einer erstmaligen Bestellung und 
in begründeten Ausnahmefällen kann die Frist von 5 
Jahren unterschritten werden. 
(5) Die öffentliche Bestellung erfolgt durch Aushändi-
gung der Bestellungsurkunde.
(6) Die Tätigkeit des öffentlich bestellten Sachver-
ständigen ist nicht auf den Bezirk der bestellenden 
Industrie- und Handelskammer beschränkt.

§ 3 Bestellungsvoraussetzungen
(1) Ein Sachverständiger ist auf Antrag öffentlich zu 
bestellen, wenn die nachfolgenden Voraussetzungen 

vorliegen. Für das beantragte Sachgebiet muss ein 
Bedarf an Sachverständigenleistungen bestehen. Die 
Sachgebiete und die Bestellungsvoraussetzungen für 
das einzelne Sachgebiet werden durch die Industrie- 
und Handelskammer bestimmt.

(2) Voraussetzung für die öffentliche Bestellung des 
Antragstellers ist, dass

a)	er eine Niederlassung als Sachverständiger im 
Geltungsbereich des Grundgesetzes unterhält;

b)	er das 30. Lebensjahr vollendet und zum Zeit-
punkt der Stellung des vollständigen Antrags auf 
erstmalige Bestellung das 62. Lebensjahr noch 
nicht vollendet hat;

c)	keine Bedenken gegen seine Eignung bestehen;

d)	er erheblich über dem Durchschnitt liegende 
Fachkenntnisse, praktische Erfahrungen und die 
Fähigkeit, sowohl Gutachten zu erstatten als auch 
die in § 2 Abs. 2 genannten Leistungen zu erbrin-
gen, nachweist;

e)	er über die zur Ausübung der Tätigkeit als öffent-
lich bestellter Sachverständiger erforderlichen 
Einrichtungen verfügt;

f)	 er in geordneten wirtschaftlichen Verhältnissen 
lebt;

g)	er die Gewähr für Unparteilichkeit und Unab-
hängigkeit sowie für die Einhaltung der Pflichten 
eines öffentlich bestellten Sachverständigen bie-
tet;

h)	er nachweist, dass er über einschlägige Kennt-
nisse des deutschen Rechts und die Fähigkeit zur 
verständlichen Erläuterung fachlicher Feststel-
lungen und Bewertungen verfügt.

(3) Ein Sachverständiger, der in einem Arbeits- oder 
Dienstverhältnis steht, kann nur öffentlich bestellt 
werden, wenn er die Voraussetzungen des Abs. 2 erfüllt 
und zusätzlich nachweist, dass

a)	sein Anstellungsvertrag den Erfordernissen des 
Abs. 2 Buchst. g) nicht entgegensteht, und dass 
er seine Sachverständigentätigkeit persönlich 
ausüben kann;

b)	er bei seiner Sachverständigentätigkeit im Einzel-
fall keinen fachlichen Weisungen unterliegt und 
seine Leistungen gemäß § 12 als von ihm selbst 
erstellt kennzeichnen kann;

c)	 ihn sein Arbeitgeber im erforderlichen Umfang für 
die Sachverständigentätigkeit freistellt.

(4) (entfallen)

§ 3a Bestellungsvoraussetzungen für Anträge 
nach § 36a GewO
(1) Für die Anerkennung von Qualifikationen des An-
tragstellers aus einem anderen Mitgliedsstaat der Eu-
ropäischen Union oder einem anderen Vertragsstaat 
des Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum gelten die Voraussetzungen von § 36a Abs. 1 
und 2 GewO.
(2) Im Übrigen gelten § 3 Abs. 2 und 3.

II. Verfahren der öffentlichen  
Bestellung und Vereidigung

§ 4 Zuständigkeit und Verfahren
(1) Die Industrie- und Handelskammer zu Rostock ist 
zuständig, wenn die Niederlassung des Sachverständi-
gen, die den Mittelpunkt seiner Sachverständigentä-
tigkeit im Geltungsbereich des Grundgesetzes bildet, 
im Kammerbezirk liegt. Die Zuständigkeit der Indust-

rie- und Handelskammer zu Rostock endet, wenn der 
Sachverständige die Niederlassung nach Satz 1 nicht 
mehr im Kammerbezirk unterhält.

(2) Über die öffentliche Bestellung entscheidet die In-
dustrie- und Handelskammer nach Anhörung der dafür 
bestehenden Ausschüsse und Gremien. Zur Überprü-
fung der gesetzlichen Voraussetzungen kann sie Refe-
renzen einholen, sich vom Antragsteller erstattete Gut-
achten vorlegen lassen, Stellungnahmen fachkundiger 
Dritter abfragen, die Einschaltung eines Fachgremiums 
veranlassen und weitere Erkenntnisquellen nutzen.

§ 4a Zuständigkeit und Verfahren für Anträge 
nach § 36a GewO
(1) Abweichend von § 4 Abs. 1 besteht für den Antrag 
eines Sachverständigen aus einem anderen Mitglieds-
staat der Europäischen Union oder einem anderen 
Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum, der noch keine Niederlassung im Gel-
tungsbereich des Grundgesetzes unterhält, die Zustän-
digkeit der Industrie- und Handelskammer zu Rostock 
bereits dann, wenn der Sachverständige beabsichtigt, 
die Niederlassung nach § 4 Abs. 1 S. 1 im Kammerbezirk 
zu begründen. 

(2) Für Verfahren von Antragstellern mit Qualifikati-
onen aus einem anderen Mitgliedsstaat der Europä-
ischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 
gelten die Regelungen in § 36a Abs. 3 und 4 GewO.

§ 5 Vereidigung
(1) Der Sachverständige wird in der Weise vereidigt, 
dass der Präsident oder ein Beauftragter der Indus-
trie- und Handelskammer an ihn die Worte richtet: 
„Sie schwören, dass Sie die Aufgaben eines öffentlich 
bestellten und vereidigten Sachverständigen unab-
hängig, weisungsfrei, persönlich, gewissenhaft und 
unparteiisch erfüllen und die von Ihnen angeforderten 
Gutachten entsprechend nach bestem Wissen und 
Gewissen erstatten werden“, und der Sachverständige 
hierauf die Worte spricht: „Ich schwöre es, so wahr mir 
Gott helfe“. Der Sachverständige soll bei der Eidesleis-
tung die rechte Hand erheben.

(2) Der Eid kann auch ohne religiöse Beteuerung ge-
leistet werden.

(3) Gibt der Sachverständige an, dass er aus Glaubens- 
oder Gewissensgründen keinen Eid leisten wolle, so hat 
er eine Bekräftigung abzugeben. Diese Bekräftigung 
steht dem Eid gleich; hierauf ist der Verpflichtete 
hinzuweisen. Die Bekräftigung wird in der Weise ab-
gegeben, dass der Präsident oder ein Beauftragter der 
Industrie- und Handelskammer die Worte vorspricht: 
„Sie bekräftigen im Bewusstsein ihrer Verantwortung, 
dass Sie die Aufgaben eines öffentlich bestellten und 
vereidigten Sachverständigen unabhängig, weisungs-
frei, persönlich, gewissenhaft und unparteiisch erfüllen 
und die von Ihnen angeforderten Gutachten entspre-
chend nach bestem Wissen und Gewissen erstatten 
werden“ und der Sachverständige hierauf die Worte 
spricht: „Ich bekräftige es“.

(4) Im Falle einer erneuten Bestellung oder einer Än-
derung oder Erweiterung des Sachgebiets einer be-
stehenden Bestellung genügt statt der Eidesleistung 
oder Bekräftigung die Bezugnahme auf den früher 
geleisteten Eid oder die früher geleistete Bekräftigung.

(5) Die Vereidigung durch die Industrie- und Han-
delskammer ist eine allgemeine Vereidigung im Sinne 
von § 79 Abs. 3 Strafprozessordnung, § 410 Abs. 2 
Zivilprozessordnung.
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§ 6 Aushändigung von Bestellungs-
urkunde, Rundstempel, Ausweis und 
Sachverständigenordnung
(1) Die Industrie- und Handelskammer händigt dem 
Sachverständigen bei der öffentlichen Bestellung und 
Vereidigung die Bestellungsurkunde, den Ausweis, den 
Rundstempel, die Sachverständigenordnung und die 
dazu ergangenen Richtlinien aus. Ausweis, Bestel-
lungsurkunde und Rundstempel bleiben Eigentum der 
Industrie- und Handelskammer.
(2) Über die öffentliche Bestellung und Vereidigung 
und die Aushändigung der in Abs. 1 genannten Gegen-
stände ist eine Niederschrift zu fertigen, die auch vom 
Sachverständigen zu unterschreiben ist.

§ 7 Bekanntmachung
Die Industrie- und Handelskammer macht die öffentli-
che Bestellung und Vereidigung des Sachverständigen 
in der Zeitschrift der Industrie- und Handelskammer 
zu Rostock „WIR“ bekannt. Name, Adresse, Kommu-
nikationsmittel und Sachgebietsbezeichnung des 
Sachverständigen können durch die Industrie- und 
Handelskammer oder einen von ihr beauftragten Drit-
ten gespeichert und in Listen oder auf sonstigen Da-
tenträgern veröffentlicht und auf Anfrage jedermann 
zur Verfügung gestellt werden. Eine Bekanntmachung 
im Internet kann erfolgen, wenn der Sachverständige 
zugestimmt hat.

III. Pflichten des öffentlich bestellten  
und vereidigten Sachverständigen

§ 8 Unabhängige, weisungsfreie, gewissen-
hafte und unparteiische Aufgabenerfüllung
(1) Der Sachverständige darf sich bei der Erbringung 
seiner Leistungen keiner Einflussnahme aussetzen, die 
seine Vertrauenswürdigkeit und die Glaubhaftigkeit 
seiner Aussagen gefährdet (Unabhängigkeit).
(2) Der Sachverständige darf keine Verpflichtungen 
eingehen, die geeignet sind, seine tatsächlichen Fest-
stellungen und Beurteilungen zu verfälschen (Wei-
sungsfreiheit).
(3) Der Sachverständige hat seine Aufträge unter Be-
rücksichtigung des aktuellen Standes von Wissen-
schaft, Technik und Erfahrung mit der Sorgfalt eines 
ordentlichen Sachverständigen zu erledigen. Die tat-
sächlichen Grundlagen seiner fachlichen Beurteilungen 
sind sorgfältig zu ermitteln und die Ergebnisse nach-
vollziehbar zu begründen. Er hat in der Regel die von 
den Industrie- und Handelskammern herausgegebenen 
Mindestanforderungen an Gutachten und sonstigen 
von den Industrie- und Handelskammern herausgege-
benen Richtlinien zu beachten (Gewissenhaftigkeit). 
(4) Der Sachverständige hat bei der Erbringung seiner 
Leistung stets darauf zu achten, dass er sich nicht 
der Besorgnis der Befangenheit aussetzt. Er hat bei 
der Vorbereitung und Erarbeitung seines Gutachtens 
strikte Neutralität zu wahren, muss die gestellten Fra-
gen objektiv und unvoreingenommen beantworten 
(Unparteilichkeit).
Insbesondere darf der Sachverständige nicht
–	 Gutachten in eigener Sache oder für Objekte und 

Leistungen seines Dienstherren oder Arbeitgebers 
erstatten.

–	 Gegenstände erwerben oder zum Erwerb vermitteln, 
eine Sanierung oder Regulierung der Objekte durch-
führen, über die er ein Gutachten erstellt hat, es sei 
denn, er erhält den entsprechenden Folgeauftrag 

nach Beendigung des Gutachtenauftrags und seine 
Glaubwürdigkeit wird durch die Übernahme dieser 
Tätigkeiten nicht infrage gestellt.

§ 9 Persönliche Aufgabenerfüllung und 
Beschäftigung von Hilfskräften
(1) Der Sachverständige hat die von ihm angeforderten 
Leistungen unter Anwendung der ihm zuerkannten 
Sachkunde in eigener Person zu erbringen (persönliche 
Aufgabenerfüllung).
(2) Der Sachverständige darf Hilfskräfte nur zur Vorbe-
reitung seiner Leistung und nur insoweit beschäftigen, 
als er ihre Mitarbeit ordnungsgemäß überwachen kann; 
der Umfang der Tätigkeit der Hilfskraft ist kenntlich 
zu machen.
(3) Bei außergerichtlichen Leistungen darf der Sachver-
ständige Hilfskräfte über Vorbereitungsarbeiten hinaus 
einsetzen, wenn der Auftraggeber zustimmt und Art 
und Umfang der Mitwirkung offengelegt werden.
(4) Hilfskraft ist, wer den Sachverständigen bei der 
Erbringung seiner Leistung nach dessen Weisungen auf 
dem Sachgebiet unterstützt.

§ 10 Verpflichtung zur Gutachtenerstattung
(1) Der Sachverständige ist zur Erstattung von Gut-
achten für Gerichte und Verwaltungsbehörden nach 
Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften verpflichtet.
(2) Der Sachverständige ist zur Erstattung von Gut-
achten und zur Erbringung sonstiger Leistungen i.S.v. 
§ 2 Absatz 2 auch gegenüber anderen Auftraggebern 
verpflichtet. Er kann jedoch die Übernahme eines Auf-
trags verweigern, wenn ein wichtiger Grund vorliegt; 
die Ablehnung des Auftrags ist dem Auftraggeber un-
verzüglich zu erklären.

§ 11 Form der Gutachtenerstattung; 
gemeinschaftliche Leistungen
(1) Soweit der Sachverständige mit seinem Auftrag-
geber keine andere Form vereinbart hat, erbringt er 
seine Leistungen in Schriftform oder in elektronischer 
Form. Erbringt er sie in elektronischer Form, trägt er 
für eine der Schriftform gleichwertige Fälschungssi-
cherheit Sorge.
(2) Erbringen Sachverständige eine Leistung gemein-
sam, muss zweifelsfrei erkennbar sein, welcher Sach-
verständige für welche Teile verantwortlich ist. Leistun-
gen in schriftlicher oder elektronischer Form müssen 
von allen beteiligten Sachverständigen unterschrieben 
oder elektronisch gekennzeichnet werden. § 12 gilt 
entsprechend.
(3) Übernimmt ein Sachverständiger Leistungen Dritter, 
muss er darauf hinweisen.

§ 12 Bezeichnung als „öffentlich bestellter 
und vereidigter Sachverständiger“
(1) Der Sachverständige hat bei Leistungen im Sinne 
von § 2 Abs. 2 in schriftlicher oder elektronischer Form 
auf dem Sachgebiet, für das er öffentlich bestellt ist, die 
Bezeichnung „von der Industrie- und Handelskammer 
öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger 
für …“ zu führen und seinen Rundstempel zu verwen-
den. Gleichzeitig hat er auf die Zuständigkeit der In-
dustrie- und Handelskammer zu Rostock hinzuweisen.
(2) Unter die in Absatz 1 genannten Leistungen darf 
der Sachverständige nur seine Unterschrift und seinen 
Rundstempel setzen. Im Fall der elektronischen Über-
mittlung ist die qualifizierte elektronische Signatur zu 
verwenden.

(3) Bei Sachverständigenleistungen auf anderen Sach-
gebieten darf der Sachverständige nicht in wettbe-
werbswidriger Weise auf seine öffentliche Bestellung 
hinweisen oder hinweisen lassen.

§ 13 Aufzeichnungs- und 
Aufbewahrungspflichten
(1) Der Sachverständige hat über jede von ihm angefor-
derte Leistung Aufzeichnungen zu machen. Aus diesen 
müssen ersichtlich sein:

a)	der Name des Auftraggebers,
b)	der Tag, an dem der Auftrag erteilt worden ist,
c)	der Gegenstand des Auftrags und
d)	der Tag, an dem die Leistung erbracht oder die 

Gründe, aus denen sie nicht erbracht worden ist.
(2) Der Sachverständige ist verpflichtet, 

a)	die Aufzeichnungen nach Abs.1
b)	ein vollständiges Exemplar des Gutachtens oder 

eines entsprechenden Ergebnisnachweises einer 
sonstigen Leistung nach § 2 Abs. 2 und

c)	die sonstigen schriftlichen Unterlagen, die sich 
auf seine Tätigkeit als Sachverständiger beziehen,

mindestens 10 Jahre lang aufzubewahren.
Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit dem Schluss des 
Kalenderjahres, in dem die Aufzeichnungen zu machen 
oder die Unterlagen entstanden sind. 
(3) Werden die Dokumente gemäß Abs. 2 auf Daten-
trägern gespeichert, muss der Sachverständige sicher-
stellen, dass die Daten während der Dauer der Aufbe-
wahrungsfrist verfügbar sind und jederzeit innerhalb 
angemessener Frist lesbar gemacht werden können. Er 
muss weiterhin sicherstellen, dass die Daten sämtlicher 
Unterlagen nach Abs. 2 nicht nachträglich geändert 
werden können. 

§ 14 Haftungsausschluss; 
Haftpflichtversicherung
(1) Der Sachverständige darf seine Haftung für Vorsatz 
und grobe Fahrlässigkeit nicht ausschließen oder der 
Höhe nach beschränken.
(2) Der Sachverständige soll eine Haftpflichtversiche-
rung in angemessener Höhe abschließen und während 
der Zeit der Bestellung aufrecht erhalten. Er soll sie in 
regelmäßigen Abständen auf Angemessenheit über-
prüfen.

§ 15 Schweigepflicht
(1) Dem Sachverständigen ist untersagt, bei der Aus-
übung seiner Tätigkeit erlangte Kenntnisse Dritten 
unbefugt mitzuteilen oder zum Schaden anderer oder 
zu seinem oder zum Nutzen anderer unbefugt zu ver-
werten.
(2) Der Sachverständige hat seine Mitarbeiter zur Be-
achtung der Schweigepflicht zu verpflichten.
(3) Die Schweigepflicht des Sachverständigen erstreckt 
sich nicht auf die Anzeige- und Auskunftspflichten 
nach §§ 19 und 20.
(4) Die Schweigepflicht des Sachverständigen besteht 
über die Beendigung des Auftragsverhältnisses hinaus. 
Sie gilt auch für die Zeit nach dem Erlöschen der öf-
fentlichen Bestellung.

§ 16 Fortbildungspflicht und 
Erfahrungsaustausch
Der Sachverständige hat sich auf dem Sachgebiet, für 
das er öffentlich bestellt und vereidigt ist, im erfor-
derlichen Umfang fortzubilden und den notwendigen 
Erfahrungsaustausch zu pflegen.

§ 17 (entfallen)
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§ 18 Werbung
Die Werbung des öffentlich bestellten und vereidigten 
Sachverständigen muss seiner besonderen Stellung und 
Verantwortung gerecht werden.

§ 19 Anzeigepflichten
Der Sachverständige hat der Industrie- und Handels-
kammer unverzüglich anzuzeigen:

a)	die Änderung seiner nach § 4 Abs. 1 S. 1 die ört-
liche Zuständigkeit begründenden Niederlassung 
und die Änderung seines Wohnsitzes;

b)	die Errichtung und tatsächliche Inbetriebnahme 
oder Schließung einer Niederlassung;

c)	die Änderung seiner oder die Aufnahme einer 
weiteren beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit, 
insbesondere den Eintritt in ein Arbeits- oder 
Dienstverhältnis;

d)	die voraussichtlich länger als drei Monate dau-
ernde Verhinderung an der Ausübung seiner Tä-
tigkeit als Sachverständiger;

e)	den Verlust der Bestellungsurkunde, des Aus-
weises oder des Rundstempels;

f)	 die Leistung der Eidesstattlichen Versicherung 
gemäß § 807 Zivilprozessordnung und den Erlass 
eines Haftbefehls zur Erzwingung der Eidesstatt-
lichen Versicherung gemäß § 901 Zivilprozessord-
nung;

g)	die Stellung des Antrages auf Eröffnung eines 
Insolvenzverfahrens über sein Vermögen oder 
das Vermögen einer Gesellschaft, deren Vorstand, 
Geschäftsführer oder Gesellschafter er ist, die 
Eröffnung eines solchen Verfahrens und die Ab-
weisung der Eröffnung des Insolvenzverfahrens 
mangels Masse;

h)	den Erlass eines Haft- oder Unterbringungsbe-
fehls, die Erhebung der öffentlichen Klage und 
den Ausgang des Verfahrens in Strafverfahren, 
wenn der Tatvorwurf auf eine Verletzung von 
Pflichten schließen lässt, die bei der Ausübung 
der Sachverständigentätigkeit zu beachten sind, 
oder er in anderer Weise geeignet ist, Zweifel 
an der persönlichen Eignung oder besonderen 
Sachkunde des Sachverständigen hervorzurufen.

i)	 die Gründung von Zusammenschlüssen nach § 21 
oder den Eintritt in einen solchen Zusammen-
schluss.

§ 20 Auskunftspflichten,  
Überlassung von Unterlagen 
(1) Der Sachverständige hat auf Verlangen der In-
dustrie- und Handelskammer die zur Überwachung 
seiner Tätigkeit und der Einhaltung seiner Pflichten 
erforderlichen mündlichen oder schriftlichen Auskünfte 
innerhalb der gesetzten Frist und unentgeltlich zu 
erteilen und angeforderte Unterlagen vorzulegen. Er 
kann die Auskunft auf solche Fragen verweigern, deren 
Beantwortung ihn selbst oder einen seiner Angehörigen 
(§ 52 Strafprozessordnung) der Gefahr strafrechtlicher 
Verfolgung oder eines Verfahrens nach dem Gesetz über 
Ordnungswidrigkeiten aussetzen würde.
(2) Der Sachverständige hat auf Verlangen der Indust-
rie- und Handelskammer die aufbewahrungspflichtigen 
Unterlagen (§13) in deren Räumen vorzulegen und 
angemessene Zeit zu überlassen.

§ 21 Zusammenschlüsse
Der Sachverständige darf sich zur Ausübung seiner 
Sachverständigentätigkeit mit anderen Personen in 

jeder Rechtsform zusammenschließen. Dabei hat er 
darauf zu achten, dass seine Glaubwürdigkeit, sein 
Ansehen in der Öffentlichkeit und die Einhaltung sei-
ner Pflichten nach dieser Sachverständigenordnung 
gewährleistet sind.

IV. Erlöschen der öffentlichen Bestellung

§ 22 Erlöschen der öffentlichen Bestellung
(1) Die öffentliche Bestellung erlischt, wenn

a)	der Sachverständige gegenüber der Industrie- 
und Handelskammer erklärt, dass er nicht mehr 
als öffentlich bestellter und vereidigter Sachver-
ständiger tätig sein will;

b)	der Sachverständige keine Niederlassung mehr im 
Geltungsbereich des Grundgesetzes unterhält;

c)	die Zeit, für die der Sachverständige öffentlich 
bestellt ist, abläuft;

d)	der Sachverständige das 68. Lebensjahr vollendet 
hat,

e)	die Industrie- und Handelskammer die öffentliche 
Bestellung zurücknimmt oder widerruft.

(2) Die Industrie- und Handelskammer kann in dem Fall 
des Abs. 1 Buchst. d) in begründeten Ausnahmefällen 
auf Antrag einmalig erneut bestellen, höchstens jedoch 
bis zur Vollendung des 71. Lebensjahres; § 2 Abs. 4 
bleibt dabei außer Betracht.
(3) Die Industrie- und Handelskammer macht das Er-
löschen der Bestellung in der Zeitschrift der Industrie- 
und Handelskammer zu Rostock „WIR“ bekannt.
§ 23 Rücknahme; Widerruf
Rücknahme und Widerruf der öffentlichen Bestellung 
richten sich nach den Bestimmungen des Verwaltungs-
verfahrensgesetzes des jeweiligen Landes.

§ 24 Rückgabepflicht von Bestellungs
urkunde, Ausweis und Rundstempel
Der Sachverständige hat nach Erlöschen der öffent-
lichen Bestellung der Industrie- und Handelskammer 
Bestellungsurkunde, Ausweis und Rundstempel zu-
rückzugeben.

V. Vorschriften über die öffentliche Bestel-
lung und Vereidigung sonstiger Personen

§ 25 Entsprechende Anwendung
Diese Vorschriften sind entsprechend auf die öffent-
liche Bestellung und Vereidigung von besonders ge-
eigneten Personen anzuwenden, die auf den Gebieten 
der Wirtschaft

a)	bestimmte Tatsachen in Bezug auf Sachen, insbe-
sondere die Beschaffenheit, Menge, Gewicht oder 
richtige Verpackung von Waren feststellen oder

b)	die ordnungsmäßige Vornahme bestimmter Tätig-
keiten überprüfen,

soweit hierfür nicht besondere Vorschriften erlassen 
worden sind.
§ 26 Inkrafttreten und Überleitungsvorschrift
Diese Sachverständigenordnung tritt am Tage nach 
Ihrer Veröffentlichung in der Zeitschrift der Industrie- 
und Handelskammer zu Rostock „WIR“ in Kraft. Die 
Sachverständigenordnung vom 27. November 2001 
tritt damit außer Kraft.
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Statut für die  
Ausstellung von 
Ursprungszeugnissen 
und anderen dem
Außenwirtschafts
verkehr dienenden  
Bescheinigungen

vom 30. November 1994

Die Vollversammlung der Industrie- und Handelskam-
mer Rostock hat gemäß § 1 Abs. 3 in Verbindung mit 
§ 4 Abs. 1 des Gesetzes zur vorläufigen Regelung des 
Rechts der Industrie- und Handelskammern vom 18. 
Dezember 1956 (BGBl. I S. 920), in der Neufassung nach 
dem Stand vom 21. Dezember 1992, zuletzt geändert 
aufgrund des Artikels 2 des Gesetzes zur Änderung 
von Gesetzen auf dem Gebiet des Rechts der Wirt-
schaft vom 21.12.1992 (BGBl. I S. 2133) am 30.11.1994 
folgendes Statut für die Ausstellung von Ursprungs-
zeugnissen und anderen dem Außenwirtschaftsverkehr 
dienenden Bescheinigungen beschlossen:

§ 1
(1)  Die Kammer stellt auf Antrag die für den Außen-
wirtschaftsverkehr erforderlichen Ursprungszeugnisse 
aus, soweit nicht die Ausstellung anderen Stellen zu-
gewiesen ist. 
(2)  Ein Ursprungszeugnis wird nur ausgestellt, wenn 
der Antragsteller seinen Sitz oder eine Betriebsstätte 
oder, falls er kein Gewerbe betreibt, seinen Wohnsitz im 
Kammerbezirk hat oder wenn die örtlich oder sachlich 
zuständige Kammer der Ausstellung zustimmt.
(3)  Ist dem Antragsteller für die betreffenden Wa-
ren bereits ein Ursprungszeugnis erteilt worden, so 
zieht die Kammer das frühere Ursprungszeugnis bei 
der Ausstellung des neuen ein. Falls dies nicht möglich 
ist, kennzeichnet sie das neu ausgestellte Ursprungs-
zeugnis durch das Wort „Neuausfertigung“.
(4)  Ein Ursprungszeugnis wird nicht ausgestellt, wenn 
der Versand der Waren, deren Ursprung bescheinigt 
werden soll, noch ungewiß ist.

§ 2
(1)  Der Antragsteller hat die vorgeschriebenen Vor-
drucke des Ursprungszeugnisses, des Antrags auf 
Ausstellung eines Ursprungszeugnisses und, soweit 
erforderlich, der Durchschriften auszufüllen und der 
Kammer einzureichen. Der Antrag ist vom Antragsteller 
mit Orts- und Datumsangabe zu versehen und rechts-
verbindlich zu unterzeichnen.
(2)  Blanko-Ursprungszeugnisse werden nicht ausge-
stellt.

§ 3
(1)  Der Antrag auf Ausstellung eines Ursprungszeug-
nisses muß mindestens die Angaben enthalten, die 
nach der Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 des Rates 
vom 12. Oktober 1992 zur Festlegung des Zollkodex 
der Gemeinschaften und den zu ihrer Durchführung 
ergangenen Rechtsakten, so vor allem der Verordnung 
(EWG) 2454/93 der Kommission mit Durchführungs-

vorschriften zum Zollkodex, in der jeweils gültigen 
Fassung vorgeschrieben sind.
(2)  Außerdem muß der Antrag die von den zuständigen 
deutschen Behörden geforderten Angaben enthalten.
(3)  Der Antrag darf zusätzlich nur folgendes enthalten:

a)  Angaben über Wert und Menge der Waren;
b)  Angaben über das Akkreditiv;
c)  Angaben über die Einfuhrlizenz;
d)  Angaben aufgrund zwischenstaatlicher Ver-

einbarungen.
(4)  Der Ursprungsbegriff richtet sich nach den Be-
stimmungen der in Absatz 1 erwähnten Verordnungen 
(EWG) und den zu ihrer Durchführung ergangenen 
Rechtsakten in der jeweiligen Fassung.

§ 4
Das Ursprungszeugnis muß in Übereinstimmung mit 
dem Antrag die Angaben gemäß § 3 Abs. 1 und 3 
enthalten.

§ 5
(1)  Die Kammer kann zur Prüfung der Richtigkeit der 
vom Antragsteller gemachten Angaben alle ihr er-
forderlich erscheinenden Ermittlungen anstellen und 
mündliche oder schriftliche Auskunft verlangen. Sie 
kann insbesondere die Vorlage der Hersteller- oder 
Lieferantenrechnungen, der Lieferscheine, der Auf-
tragsbestätigung des Herstellers und der Ursprungs-
zeugnisse anderer zur Ausstellung von Ursprungszeug-
nissen befugter Stellen sowie die Einsichtnahme in die 
entsprechenden Geschäftsunterlagen verlangen.
(2)  Die Kammer kann außerdem vom Antragsteller, 
falls daran Zweifel bestehen, den Nachweis der Ver-
sandbereitschaft fordern.
(3)  Für die Erteilung der geforderten Auskünfte und 
Vorlage der verlangten Unterlagen kann die Kammer 
dem Antragsteller eine Frist setzen.
(4)  Reichen die Unterlagen oder Auskünfte nicht aus, 
so muß die Kammer die Erteilung des Ursprungszeug-
nisses ablehnen.
(5)  Stellt sich nachträglich heraus, daß die gemachten 
Angaben unrichtig sind, so hat die Kammer ein bereits 
erteiltes Ursprungszeugnis für ungültig zu erklären und 
dafür zu sorgen, daß es eingezogen wird.

§ 6
(1)  Die Kammer erteilt das Ursprungszeugnis, indem 
sie den vom Antragsteller mit den erforderlichen An-
gaben versehenen Vordruck mit ihrer Bezeichnung, 
Ortsangabe, Datum, Siegel und Unterschrift des mit 
der Ausstellung Beauftragten versieht. Der Name des 
Unterzeichners muß in Druck- oder Maschinenschrift 
wiederholt werden.
(2)  Die von der Kammer ausgestellten Ursprungszeug-
nisse sind öffentliche Urkunden.

§ 7
Auf dem Antrag werden Ort und Datum der Ausstellung 
des Ursprungszeugnisses, die vorgelegten Unterlagen, 
die Zahl der Durchschriften und der Name des mit 
der Ausstellung Beauftragten vermerkt; der Antrag 
verbleibt bei der Kammer.

§ 8
Der Antrag und diejenigen Unterlagen zur Erteilung 
des Ursprungszeugnisses, die dem Antragsteller nicht 
zurückgegeben werden, sind mindestens zwei Jahre 
aufzubewahren. Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit 
Ablauf des Tages, an dem das Ursprungszeugnis aus-
gestellt wurde.

§ 9
(1)  Stellt die Kammer auf Antrag sonstige dem Außen-
wirtschaftsverkehr dienende Bescheinigungen aus oder 
gibt sie auf Handelsrechnungen oder anderen dem Au-
ßenwirtschaftsverkehr dienenden Papieren Erklärungen 
ab, so sind die Bestimmungen dieses Statuts sinngemäß 
anzuwenden. Eine Ausfertigung der Bescheinigung 
oder der Erklärung verbleibt bei der Kammer.
(2)  Bescheinigungen und Erklärungen werden in deut-
scher Sprache erteilt; bei nachgewiesenem Bedürfnis 
können sie auch in einer Fremdsprache erteilt werden.
(3)  Eine Bescheinigung kann nicht ausgestellt, eine 
Erklärung nicht abgegeben werden, wenn der mit ihr 
verfolgte Zweck oder der beantragte Inhalt gegen ein 
Gesetz oder Grundsätze der öffentlichen Ordnung ver-
stoßen.

§ 10
Zur Durchführung dieser Bestimmungen können Richt-
linien als Verwaltungsvorschrift erlassen werden.

§ 11
Für die Ausstellung von Ursprungszeugnissen, Beschei-
nigungen und Erklärungen erhebt die Kammer Gebüh-
ren nach Maßgabe ihrer Gebührenordnung.

§ 12
Dieses Statut tritt am Tage nach seiner Veröffentli-
chung in Kraft. Gleichzeitig tritt das Statut vom 19. 
Dezember 1992 außer Kraft.
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Verfahrensordnung  
zur Beilegung von 
Streitigkeiten aus
Berufsausbildungs
verhältnissen

vom 19. April 2010

Die Industrie- und Handelskammer zu Rostock erlässt 
aufgrund des Beschlusses des Berufsbildungsaus-
schusses vom 14.12.2009 als zuständige Stelle nach 
§ 9 in Verbindung mit § 79 Abs. 4 Berufsbildungsgesetz 
(BBiG) vom 23. März 2005 (BGBl. I, Seite 931), zuletzt 
geändert durch Artikel 9 b des Gesetzes vom 7. Sep-
tember 2007 (BGBl. I, Seite 2246), folgende 

Verfahrensordnung  
des Schlichtungsausschusses

§ 1 Errichtung und Zusammensetzung
(1) Die IHK zu Rostock errichtet gem. § 111 Abs. 2 ArbGG 
einen Ausschuss zur Beilegung von Streitigkeiten zwi-
schen Ausbildenden und Auszubildenden aus einem 
bestehenden Berufsausbildungsverhältnis innerhalb 
des Kammerbezirks.
(2) Der Ausschuss setzt sich aus je einem Vertreter 
der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer zusammen. Im 
Fall des § 10 Abs. 2 muss eine Stellvertreterin oder ein 
Stellvertreter berufen werden. 
(3) Die Mitglieder des Ausschusses werden von der 
Kammer für höchstens fünf Jahre berufen. Für die Beru-
fung legt der Berufsbildungsausschuss Vorschläge vor.
(4) Die Mitglieder üben ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus. 
Für bare Auslagen und für Zeitversäumnis wird eine 
Entschädigung gewährt.

§ 2 Zuständigkeit
(1) Der Ausschuss entscheidet über Streitigkeiten
a)	aus einem bestehenden Ausbildungsverhältnis
b)	über das Bestehen oder Nichtbestehen eines Ausbil-

dungsverhältnisses
c)	aus unerlaubten Handlungen, soweit diese mit dem 

Ausbildungsverhältnis im Zusammenhang stehen.
(2) Die Zuständigkeit des Ausschusses entfällt, wenn 
das Ausbildungsverhältnis unstreitig nicht mehr be-
steht. 
(3) Die Geschäftsstelle entscheidet über die Nichtzu-
ständigkeit des Ausschusses.

§ 3 Vorsitz
Den Vorsitz übernimmt ein Mitglied des Ausschusses 
nach vorausgegangener Verständigung oder nach Los-
entscheid. Der Vorsitz leitet die Sitzung.

§ 4 Beschlüsse
Sprüche und Beschlüsse bedürfen der Stimmen beider 
Ausschussmitglieder. 

§ 5 Anrufung des Ausschusses
(1) Der Ausschuss wird nur auf Antrag der Auszubilden-
den oder des Auszubildenden oder des Ausbildenden 
tätig. Ist die Antragsstellerin oder der Antragssteller 
minderjährig, so kann der Antrag nur von den gesetz-
lichen Vertretern gestellt werden.

(2) Der Antrag ist bei der Geschäftsstelle der Kammer 
schriftlich einzureichen oder mündlich zu Protokoll zu 
geben. Die Geschäftsstelle gibt den Antrag unverzüg-
lich dem Ausschuss zur Kenntnis.
§ 6 Inhalt des Antrags
(1) Der Antrag soll enthalten:
a)	die Bezeichnung der Beteiligten (Antragsstellerin 

oder Antragssteller und Antragsgegnerin oder An-
tragsgegner)

b)	ein bestimmtes Antragsbegehren
c)	eine Begründung des Antragsbegehrens
d)	die Unterschrift der Antragsstellerin oder des An-

tragsstellers
(2) Bei unvollständigen oder unklaren Anträgen wirkt 
die Geschäftsstelle auf   Ergänzung oder Richtigstel-
lung hin. 

§ 7 Ladung und Zustellung
(1) Die Geschäftsstelle setzt den Verhandlungstermin 
fest und beruft den Ausschuss ein. Sie lädt die Betei-
ligten zur mündlichen Verhandlung durch Postzustel-
lungsurkunde und ordnet in der Regel ihr persönliches 
Erscheinen an. 
(2) Der Antragsgegnerin oder dem Antragsgegner ist die 
Ladung mit einer Ausfertigung des Antrags zuzustellen. 
Es ist der Antragsgegnerin oder dem Antragsgegner an-
heimzustellen, zu dem Antrag bereits vor dem Schlich-
tungstermin schriftlich Stellung zu nehmen.
(3) Bei minderjährigen Beteiligten sind auch deren 
gesetzliche Vertreter zu laden.
(4) Die Beteiligten sind in der Ladung auf die Folgen 
ihres Nichterscheinens (§ 17) sowie auf die Zulässigkeit 
einer Vertretung (§ 8) hinzuweisen.
(5) Die Ladungsfrist beträgt mindestens eine Woche.

§ 8 Bevollmächtigte
Die Beteiligten können die Verhandlung vor dem Aus-
schuss selbst führen oder sich vertreten lassen. Für die 
Vertretung gilt § 11 Abs. 2 ArbGG. 

§ 9 Öffentlichkeit
(1) Die Verhandlung vor dem Ausschuss ist nicht öf-
fentlich.
(2) Der Ausschuss kann Personen zur Verhandlung 
zulassen, wenn diese ein berechtigtes Interesse nach-
weisen.

§ 10 Ablehnung des Vorsitzes und  
der beisitzenden Personen
(1) Der Vorsitz und die beisitzende Person können von 
den Beteiligten wegen Besorgnis der Befangenheit zu 
Beginn der Sitzung gem. § 42 ZPO abgelehnt werden.
(2) Die Entscheidung über die Befangenheit fällt der 
Ausschuss mit der Geschäftsstelle; hierbei darf die 
betroffene Person nicht mitwirken. Liegt Befangenheit 
vor, ist eine Stellvertreterin oder ein Stellvertreter zu 
berufen. 

§ 11 Verfahren vor dem Ausschuss
(1) Den Beteiligten ist ausreichend Gehör zu gewähren. 
Während des Verfahrens soll eine gütliche Einigung 
angestrebt werden. Das Verfahren ist so schnell wie 
möglich durchzuführen.
(2) Der Vorsitzende soll die der Aufklärung der Strei-
tigkeit dienenden Beweismittel in die Verhandlung 
einbeziehen. Bildet der Ausbildende nicht selbst aus, 
kann das persönliche Erscheinen der mit der Ausbildung 
beauftragten Person angeordnet werden. 

(3) Eine Beeidigung der Beteiligten, Zeugen oder Sach-
verständigen ist unzulässig. Zur Entgegennahme von 
eidesstattlichen Versicherungen ist der Ausschuss nicht 
berechtigt.

§ 12 Vertagung
Falls für die Aufklärung des Streitfalles ein weiterer 
Verhandlungstermin erforderlich ist, kann der Aus-
schuss die Vertagung der Verhandlung beschließen. 
Mit dem Beschluss über die Vertagung ist zugleich 
der neue Verhandlungstermin festzusetzen; der Aus-
schuss soll nach Möglichkeit in gleicher Besetzung 
zusammentreten.

§ 13 Abschluss der Verhandlung
Die Verhandlung kann abgeschlossen werden durch:
a)	gütliche Einigung (§ 14 Vergleich);
b)	einstimmigen Spruch des Ausschusses (§ 15);
c)	die Feststellung des Ausschusses, dass weder eine 

Einigung noch ein Spruch möglich war (§ 16);
d)	Säumnisspruch (§ 17);
e)	Rücknahme des Antrages, die vom Ausschuss fest-

zustellen ist.

§ 14 Vergleich
Ein vor dem Ausschuss geschlossener Vergleich ist 
unter Angabe des Tages seines Zustandekommens von 
den Mitgliedern des Ausschusses und den Beteiligten 
zu unterzeichnen.

§ 15 Spruch
(1) Sofern das Verfahren keine anderweitige Erledigung 
findet, hat der Ausschuss einen einstimmigen Spruch 
zu fällen.
(2) Über den Spruch wird in Abwesenheit der Be-
teiligten beraten. Der Spruch wird im Anschluss da-
ran verkündet. Dabei soll der wesentliche Inhalt der 
Entschei-dungsgründe mitgeteilt werden. 
(3) Der Spruch ist unter Angabe des Tages seines Zu-
standekommens von den Mitgliedern des Ausschusses 
zu unterzeichnen. Der Spruch ist schriftlich zu begrün-
den, soweit die Beteiligten hierauf nicht verzichtet 
haben.
(4) Den Beteiligten ist unverzüglich eine vom Ausschuss 
unterzeichnete Ausfertigung des Spruches mit Rechts-
mittelbelehrung (§ 20) auszuhändigen oder innerhalb 
von zwei Wochen durch Postzustellungsurkunde zu-
zustellen. 

§ 16 Nichtzustandekommen eines Spruches
(1) Kommt im Ausschuss keine Entscheidung zustande, 
sind die Beteiligten durch mündliche Verkündigung zu 
unterrichten.
(2) Den Beteiligten ist darüber eine Niederschrift 
zusammen mit einer Rechtsmittelbelehrung (§ 20) 
auszuhändigen oder innerhalb von zwei Wochen durch 
Postzustellungsurkunde zuzustellen 

§ 17 Nichterscheinen von Beteiligten  
im Termin
(1) Erscheint die Antragsstellerin oder der Antragsteller 
ohne ausreichende Entschuldigung nicht zum Ver-
handlungstermin und lässt er sich auch nicht vertreten 
(Säumnis), so ist auf Antrag ein Versäumnisspruch 
dahingehend zu erlassen, dass die Antragsstellerin 
oder der Antragsteller mit seinem Begehren abge-
wiesen wird.
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(2) Bei Säumnis der Antragsgegnerin oder des Antrags-
gegners ist dem Antragsbegehren stattzugeben, sofern 
die Begründung den Antrag rechtfertigt.
(3) Den Beteiligten ist der Spruch zusammen mit ei-
ner Rechtsmittelbelehrung auszuhändigen oder durch 
Postzustellungsurkunde zuzustellen.

§ 18 Kosten
(1) Das Verfahren ist gebührenfrei.
(2) Jeder Beteiligte trägt die ihm durch das Verfahren 
entstandene Kosten selbst. Zeugen und Sachverstän-
dige sind von demjenigen Beteiligten zu entschädigen, 
der sie zum Beweis seiner Behauptung angeboten hat.
(3) Wenn die Regelung des Abs. 2 zu unbilligen Härten 
führen würde, kann der Ausschuss durch Spruch eine 
Kostenentscheidung fällen.

§ 19 Niederschrift
(1) Die Beteiligten erhalten in den Fällen des Nichtzu-
standekommens eines Spruches eine Niederschrift über 
das Ergebnis der Verhandlung. 
(2) Die Niederschrift kann von einem Mitglied des 
Ausschusses oder von einem Protokollführer aufge-
nommen werden.
(3) Die Niederschrift muss enthalten:
a)	den Ort und Tag des Verhandlungstermins,
b)	die Namen des Vorsitzenden, des Ausschussmit-

gliedes und des Protokollführers,
c)	die genaue Bezeichnung des Verfahrens nach den 

Beteiligten und dem Streitgegenstand,
d)	die Angabe der erschienenen Beteiligten sowie die 

gesetzlichen Vertreter,
e)	die wesentlichen Angaben über den Verlauf und das 

Ergebnis des Termins.
(4)Die Niederschrift ist vom Vorsitz und vom Protokoll-
führenden zu unterzeichnen.

§ 20 Fristen für Anerkennung und Klage
(1) Ein vom Ausschuss gefällter Spruch (§§ 15, 17) wird 
nur wirksam, wenn er innerhalb einer Woche nach 
Aushändigung oder Zustellung anerkannt wird. Die 
Anerkennung des Spruches kann im Verhandlungster-
min schriftlich oder zu Protokoll der Geschäftsstelle des 
Ausschusses erklärt werden.
(2) Die Geschäftsstelle der Kammer hat die Beteiligten 
unverzüglich davon zu unterrichten, ob der Spruch 
anerkannt wurde. Bei Nichtanerkennung sind die Be-
teiligten darauf hinzuweisen, dass eine Klage beim 
zuständigen Arbeitsgericht nur binnen zwei Wochen 
nach Aushändigung oder Zustellung des Spruches zu-
lässig ist.
(3) Ein von den Beteiligten anerkannter Spruch besitzt 
die Rechtskraft eines Urteils.

§ 21 Zwangsvollstreckung
Aus den Vergleichen, die vor dem Ausschuss ge-
schlossen worden sind (§ 14) und aus Sprüchen des 
Ausschusses, die von den Beteiligten anerkannt sind, 
findet die Zwangsvollstreckung statt, wenn der Spruch 
von dem Vorsitzenden des Arbeitsgerichts, das für die 
Geltendmachung des Anspruchs zuständig wäre, für 
vollstreckbar erklärt worden ist.

§ 22 Inkrafttreten
Diese Verfahrensordnung tritt am Tag der Veröffentli-
chung im Mitteilungsblatt der IHK zu Rostock in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die bisherige Verfahrensordnung vom 
01.01.1993 außer Kraft.
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